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Zusammenfassung  

Ziel der Studie 

Die Kosten der Prämienverbilligung belaufen sich in Zürich jedes Jahr auf rund 

700 Mio. CHF. Die bedarfsgerechte, effektive und gleichzeitig effiziente Ausge-

staltung des Systems ist daher von entscheidender Bedeutung. Dies gilt umso mehr 

seit die kantonalen Prämienverbilligungsbeiträge 2012 substanziell gekürzt wur-

den. Die (reduzierten) Mittel sollen optimal eingesetzt werden.  

Hier setzt das vorliegende Projekt an: Die Studie überprüft die Verteilung der Mit-

tel auf die Zielgruppen, Prämienregionen und Einkommenskategorien. Darauf 

aufbauend werden Möglichkeiten zur Verbesserung des Systems vorgeschlagen. 

Ziel der Studie ist eine Auslegeordnung. In einer späteren Phase (nicht Teil des 

vorliegenden Projekts) werden die Auswirkungen der Vorschläge quantifiziert und 

kantonale gesetzliche Grundlagen oder die Vollzugspraxis ggf. angepasst. 

Methodisches Vorgehen 

Der Untersuchungsgegenstand beinhaltet die Ausgestaltung des Prämienverbilli-

gungssystems im Kanton Zürich. Dabei werden in erster Linie die Bereiche der 

Individuellen Prämienverbilligung IPV evaluiert (Anspruchsberechtigung, Höhe 

und Verfahren). Auch die Prämienübernahmen für Bezüger/innen von Sozialhilfe 

werden untersucht; die Prämienübernahmen für Bezüger/innen von Zusatzleistun-

gen zur AHV/IV und bei ausstehenden Prämienzahlungen sind hingegen nicht 

Bestandteil der Studie.  

Die Informationsgewinnung erfolgte anhand von drei Informationsquellen: 

 Sichtung von Daten und Dokumenten für den Kanton Zürich 

 Durchführung von Interviews im Kanton Zürich 

 Recherchen und Interviews in anderen Kantonen  

Die Analyse führten wir mittels eines Soll-Ist-Vergleichs durch. Der Soll-Zustand 

orientiert sich an den Zielen Bedarfsgerechtigkeit, Effektivität, Effizienz, Nach-

vollziehbarkeit, Gleichbehandlung sowie Aktualität. Der Ist-Zustand wurde mittels 

der Dokumentenanalyse und den Interviews eruiert. Im Vergleich zwischen Soll- 

und Ist-Zustand identifizierten wir diejenigen Bereiche, welche die Referenzkrite-

rien nicht oder nur ungenügend erfüllen. Daraus ergaben sich Problemfelder. Für 

diese erarbeiteten wir anhand von Gute-Praxis-Ansätzen in anderen Kantonen, 

Vorschlägen von Interviewpartner/innen und eigenen Ideen verschiedene Optimie-

rungsmöglichkeiten.  
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Ergebnisse  

Das Zürcher Prämienverbilligungssystem ist insgesamt zweckmässig, weist jedoch 

auch Optimierungspotenzial auf: Die Individuelle Benachrichtigung (automatische 

Ermittlung und Information der Anspruchsberechtigten mit anschliessendem An-

trag) ist zielführend. Auch die Tatsache, dass die IPV-Bezüger/innen den Zahlun-

gen nicht vorschussweise nachkommen müssen, da die Prämie bereits zu Beginn 

des Jahres verbilligt wird, ist sehr positiv zu werten. Schliesslich ist das Prämien-

verbilligungssystem klar und einfach nachvollziehbar. Es gibt jedoch auch proble-

matische Bereiche. Nachfolgende Problemfelder und Lösungsvorschläge wurden 

identifiziert.  

 

Fehlende Zeitnähe: Da i.d.R. dreijährige Steuerdaten zur Berechnung der IPV 

verwendet werden, ist das System wenig zeitnah. Besonders problematisch ist dies 

bei substanziellen Einkommensveränderungen und bei Personen ohne Steuerdaten.  

→ Empfehlungen: Als Lösung ist in erster Linie die sich in Umsetzung befindende 

Zentralisierung der Steuerdaten (ZüriPrimo) zu nennen, welche unterjährige An-

passungen der IPV und somit die Berücksichtigung von neueren Steuerdaten er-

lauben wird. Alternativ könnten die Verwendung von provisorischen Steuerdaten 

(= eingereichte Steuererklärungen) oder die Beantragung der IPV im Rahmen der 

Steuererklärung geprüft werden.  

Als punktuelle Verbesserung sollten für Personen ohne definitive Steuerdaten 

(junge Erwachsene, Zuzüger/innen, Personen mit veränderten persönlichen Ver-

hältnissen) die provisorischen Daten verwendet werden. Falls auch diese nicht 

vorliegen, ist das Gegenwartsprinzip in Erwägung zu ziehen.  

Für Personen mit verschlechterten finanziellen Verhältnissen ist bereits heute das 

Einreichen eines Gesuchs möglich. Um das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erhöhen, 

schlagen wir vor, solche Gesuche neu nur noch bei offensichtlichen (= deutlichen) 

Einkommensverschlechterungen zu prüfen. Dafür sollten u.E. auch die finanziellen 

Veränderungen während des IPV-Jahres berücksichtigt werden – sofern sie sub-

stanziell und dauerhaft sind.  

 

Bemessungsgrundlage: Die Bemessungsgrundlage zur Berechnung der IPV ist das 

steuerbare Einkommen. Dieses bildet die tatsächliche wirtschaftliche Situation 

aber nicht immer genügend ab. Einerseits profitieren finanziell relativ gut gestellte 

Personen wegen Vermögensumschichtungen (z.B. Einkaufsbeiträge in die 2. Säu-

le) oder einmaligen Sondereffekten (z.B. Hausrenovationen) von der IPV und an-

dererseits spielt das Vermögen keine Rolle bei der Berechnung der IPV (solange 
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eine Vermögensobergrenze nicht überschritten wird). Eine weitere Schwierigkeit 

stellt die Tatsache dar, dass Änderungen im Steuersystem die Höhe der IPV direkt 

beeinflussen.  

→ Empfehlungen: Gewisse Abzüge (nicht zwingende Ausgaben) sollten aufge-

rechnet werden und ein Teil des steuerbaren Vermögens (z.B. 10 Prozent) ist als 

Einkommen anzurechnen. Davon unabhängig gilt: Bei grösseren Änderungen im 

Steuersystem sollten die Einkommensgrenzen der IPV überprüft und ggf. ange-

passt werden. 

   

Junge Erwachsene in Ausbildung: Junge Erwachsene in Ausbildung haben in Zü-

rich einen eigenständigen Anspruch (= Ermittlung des Anspruchs ohne Berück-

sichtigung der finanziellen Situation der Eltern), auch wenn sie von ihren (vermö-

genden) Eltern unterstützt werden. Eines der Ziele der Prämienverbilligung ist, 

Familien mit unterem und mittlerem Einkommen zu unterstützen (u.a. mit der 

bundesrechtlichen Vorgabe, die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in 

Ausbildung um mindestens 50% zu verbilligen). Dieses Ziel wird mit einem ge-

meinsamen Anspruch junger Erwachsener mit ihren Eltern besser erreicht als mit 

einem eigenständigen Anspruch. Derselben Ansicht sind die meisten Kantone: Nur 

vier Kantone kennen einen selbständigen Anspruch von jungen Erwachsenen in 

Ausbildung.  

→ Empfehlungen: Bei jungen Erwachsenen in Erstausbildung sollte ein Gesamtan-

spruch mit den (unterhaltspflichtigen) Eltern gelten. Weiter könnte das System der 

Individuellen Benachrichtigung bei jungen Erwachsenen durch ein Antragssystem 

ersetzt werden, um mögliche Fehlanreize zu minimieren (junge Erwachsene mit 

vermögenden Eltern geben ggf. nicht an, dass sie sich in Ausbildung befinden und 

erhalten somit die IPV für junge Erwachsene nicht in Ausbildung). 

 

Junge Erwachsene nicht in Ausbildung: Junge Erwachsene, die nicht in Ausbil-

dung sind, erhalten eine Prämienverbilligung für Kinder vergütet (unabhängig von 

ihrem Einkommen). Die Regelung ist sinnvoll, solange die Prämie für junge Er-

wachsene nahe bei der Kinderprämie liegt. Dies ist heute aber nicht mehr der Fall: 

Die Prämie für junge Erwachsene liegt in Zürich im Durchschnitt nur noch rund 7 

bis 8 Prozent unter der Prämie für Erwachsene. Dies führt dazu, dass für eine Per-

son in der tiefsten Einkommensstufe die Verbilligungswirkung (= IPV / Durch-

schnittsprämie) geringer ist als bei einer erwachsenen Person ab 26 Jahren. Die 

Regelung, dass jungen Erwachsenen, die eine Erwachsenenprämie bezahlen, eine 
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IPV für Erwachsene vergütet wird, setzt zudem falsche Anreize. Die Wahl der 

Krankenkasse darf die IPV nicht beeinflussen.      

→ Empfehlungen: Bei jungen Erwachsenen, die nicht in Ausbildung sind, sollte 

die IPV einkommensabhängig ausgestaltet werden. Die Regelung, dass junge Er-

wachsene, welche eine Erwachsenenprämie bezahlen, eine andere IPV erhalten als 

junge Erwachsene mit einer reduzierten Prämie, ist aufzuheben.  

 

Jährliche Schwankungen der Mittel für die IPV: Das IPV-Volumen für Erwachse-

ne stellt einen Restbetrag dar, welcher nach Abzug der Aufwendungen für die 

Prämienübernahmen und für Prämienverbilligungen bei Kindern und jungen Er-

wachsenen in Ausbildung resultiert. Dies führt dazu, dass die Mittel für die IPV 

von Erwachsenen jährlich schwanken und in den letzten Jahren gesunken sind. Die 

Variation ist zudem prozyklisch. 

→ Empfehlungen: Die Individuelle Prämienverbilligung (IPV) sollte von den Prä-

mienübernahmen (restliche PV) entkoppelt werden.  

 

Unterschiedliche Vollzugspraxis in den Gemeinden: Da die Steuerdaten (noch) 

nicht zentral verfügbar sind, erfolgt die Ermittlung der Anspruchsberechtigung 

durch die Steuerämter der Gemeinden. Die kommunalen Unterschiede in der Voll-

zugspraxis führen zu einer Ungleichbehandlung von (potenziellen) IPV-Bezüger/ 

innen. Beispiel: Die Stadt Zürich macht alle Personen, die eine Reduktion des Ein-

kommens aufweisen, auf die Möglichkeit eines Gesuchs aufgrund veränderter 

wirtschaftlicher Verhältnisse aufmerksam. Andere Gemeinden tun dies nicht. Wei-

tere Unterschiede bestehen beim Umgang mit Personen ohne definitive Steuerda-

ten.  

→ Empfehlungen: Folgende Massnahmen könnten das Problem entschärfen: Schu-

lungen der Gemeinden, vermehrter Austausch zwischen Kanton und Gemeinden, 

Befragung der Gemeinden (Bedürfnisse und Lösungsvarianten).  

 

Verfahren bei Quellensteuerpflichtigen: Bei quellensteuerpflichtigen Personen 

liefert das kantonale Steueramt eine Liste der Personen an die Gemeinden, welche 

die Anspruchsberechtigung ermitteln. Die Qualität der gelieferten Daten scheint 

jedoch ungenügend. Die Stadt Zürich hat für das Jahr 2013 einen Datenvergleich 

durchgeführt, welcher aufzeigt, dass zwischen 5 Prozent und 10 Prozent der ge-

meldeten Personen fälschlicherweise als anspruchsberechtigt ausgewiesen wurden 

und bei weiteren 10 Prozent der Personen ein zu hoher Anspruch anerkannt wor-

den wäre. Weiter wird bei den Quellensteuerpflichtigen der Bemessungszeitpunkt 



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

5 

zwei Jahre vor dem Bezugsjahr genommen, während bei den IPV-Bezüger/innen 

des ordentlichen Steuerregisters die dreijährigen Steuerdaten verwendet werden. 

Dies stellt eine gewisse Ungleichbehandlung dar. 

→ Empfehlungen: Wechsel von zweijährigen auf dreijährige Steuerdaten bei Quel-

lensteuerpflichtigen. Zu beachten: Bereits in Umsetzung ist die Einführung einer 

neuen Steuerapplikation bei Quellensteuerpflichtigen (im Rahmen von ZüriPrimo), 

welche die Datenqualität voraussichtlich deutlich verbessern wird.   

Gesamtfazit und Ausblick  

Nachfolgende Tabelle stellt unsere vorgeschlagenen Lösungsvarianten (= Empfeh-

lungen) im Überblick dar.  

 Empfehlungen Verbesserung bezüglich… 

1 Unterjährige Anpassungen der IPV (Voraussetzung: 

Zentralisierung der Steuerdaten)*   

Aktualität und Effektivität  

2 Personen ohne Steuerdaten: Verwendung von proviso-

rischen Steuerdaten, evtl. Gegenwartsprinzip  

Aktualität und Effektivität  

3 Gesuche bei Einkommensreduktionen: Berücksichti-

gung des IPV-Jahres   

Aktualität 

4 Gesuche bei Einkommensreduktionen: Grenzwerte 

(substanzielle Änderung und minimale Dauer)  

Effizienz  

5 Bemessungsgrundlage: Berücksichtigung von Korrek-

turfaktoren 

Effektivität 

6 Bemessungsgrundlage: Einbezug des steuerbaren 

Vermögens 

Effektivität 

7 Gesamtanspruch junge Erwachsene in Erstausbildung 

und Eltern; Einführung eines reinen Antragssystems 

für junge Erwachsene    

Effektivität  

8 Junge Erwachsene nicht in Ausbildung: Einkommens-

abhängige IPV und Aufhebung von Art. 12, Abs. 2 

EG KVG  

Bedarfsgerechtigkeit und 

Effizienz  

9 Entkopplung IPV – restliche PV  Bedarfsgerechtigkeit 

10 Schulungen, vermehrter Austausch, Befragung (Pro-

fessionalisierung der Gemeinden)  

Gleichbehandlung  

11 Wechsel von zwei- auf dreijährige Steuerfaktoren bei 

den quellensteuerpflichtigen Personen  

Zu beachten: Bereits in Umsetzung ist die Einführung 

einer neuen Steuerapplikation (ZüriPrimo), welche die 

Datenqualität voraussichtlich massgeblich verbessert.  

Gleichbehandlung  

* Alternative: Prüfung der Verwendung von provisorischen Steuerdaten (in Bezug auf die 

Abweichung zu den definitiven Steuerdaten)  sowie der Beantragung der IPV im Rahmen 

der Steuererklärung  
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Zu beachten ist, dass eine Änderung in einem Bereich Auswirkungen auf andere 

Bereiche haben kann. Es ist daher notwendig, bei Änderungen das Gesamtsystem 

im Blick zu behalten – immer im Wissen, dass ein Massengeschäft wie die IPV 

niemals eine absolute Gerechtigkeit erzielen kann.  
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1. Ausgangslage und Ziele der Studie  

„Prämienverbilligung erstmals gleich teuer wie die Armee“ titelte die NZZ im 

Jahr 2009 – seither sind die Ausgaben nochmals um eine halbe Milliarde gestie-

gen. Die Prämienverbilligung ist auch im Kanton Zürich ein viel diskutiertes The-

ma. Zwischen 2001 und 2011 haben sich die Ausgaben für die Prämienverbilli-

gung in Zürich im gesamtschweizerischen Vergleich überdurchschnittlich erhöht.
1
 

Vor diesem Hintergrund wurde am 15. Mai 2011 in einer Volksabstimmung das 

neue Zürcher Krankenversicherungsgesetz angenommen, welches die kantonalen 

Prämienverbilligungsbeiträge ab 2012 substanziell gekürzt hat.
2
 Die Höhe der 

Prämienverbilligung ist somit vorgegeben. Nun gilt es, diese (reduzierten) Mittel 

möglichst bedarfsgerecht und effizient einzusetzen.  

Hier setzt das vorliegende Mandat an. Es verfolgt folgende Ziele:
3
 Die Verteilung 

der Mittel auf die Zielgruppen, Prämienregionen und Einkommenskategorien ist zu 

überprüfen. Darauf aufbauend werden Möglichkeiten zur Verbesserung des Sys-

tems vorgeschlagen. Ziel der Studie ist eine Auslegeordnung. In einer späteren 

Phase (nicht Teil des vorliegenden Projekts) werden die Auswirkungen der Vor-

schläge quantifiziert und kantonale gesetzliche Grundlagen ggf. angepasst.  

 

 

 

  

                                                      

1  Zunahme um 85 Prozent im Vergleich zur gesamtschweizerischen Erhöhung von 53 Prozent.  
2  Der Kantonsbeitrag wurde von 100 Prozent des Bundesbeitrags auf 80 Prozent gesenkt.  
3  Vgl. Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (2012): Pflichtenheft - Evaluation des Prämienver-

billigungssystems im Kanton Zürich, 10.11.2012.  
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2. Vorgehen und Methodik  

2.1.  Vorgehen im Überblick  

Unser Vorgehen gliedert sich in vier Arbeitsschritte. Nachfolgende Grafik stellt 

diese im Überblick dar.  

 

Abbildung 1 Methodik im Überblick  

 
 

2.2.  Vorgehen im Detail: Evaluationskonzept  

2.2.1.  Untersuchungsgegenstand  

Der Untersuchungsgegenstand beinhaltet die Ausgestaltung des Prämienverbilli-

gungssystems im Kanton Zürich. Die Prämienverbilligung setzt sich dabei aus vier 

Elementen zusammen: 

 Individuelle Prämienverbilligung (IPV) für Personen in bescheidenen wirt-

schaftlichen Verhältnissen 

 Prämienübernahmen für Bezüger/innen von Sozialhilfe 

 Prämienübernahmen für Bezüger/innen von Zusatzleistungen zur AHV/IV 

 Prämienübernahmen bei ausstehenden Prämienzahlungen (Verlustscheine)  

Der Fokus der Studie richtet sich auf die IPV. Prämienübernahmen für Bezü-

ger/innen von Sozialhilfe werden ebenfalls analysiert. Nicht Bestandteil der Studie 

sind hingegen die Prämienübernahmen für Bezüger/innen von Zusatzleistungen zur 

Schritt 1: 
Evaluationskonzept

Schritt 2: 
Informations-
gewinnung

Schritt 3: 
Analyse und 
Empfehlungen

Schritt 4: 
Dokumentation

Das Evaluations-
konzept beinhaltet 
den Untersuchungs-
gegenstand sowie die 
Methodik zur 
Informations-
gewinnung und -
auswertung. 

Zur Informations-
gewinnung 
wurden eine 
Dokumenten-
analyse, Interviews 
und 
Kantonsvergleiche 
durchgeführt.  

Die Analyse 
erfolgte anhand 
eines Soll-Ist-
Vergleichs. 
Darauf aufbauend 
wurden konkrete 
Optimierungsvor-
schläge erarbeitet.

Die Ergebnisse 
werden im 
vorliegenden 
Schlussbericht 
dokumentiert.
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AHV/IV sowie bei ausstehenden Prämienzahlungen, da hier kaum Handlungsspiel-

raum für den Kanton besteht.
4
  

2.2.2.  Methodik zur Informationsgewinnung  

Die Informationsgewinnung erfolgte anhand von drei Informationsquellen: 

Daten und Dokumente für den Kanton Zürich: Die Dokumentenanalyse beinhaltete 

das Studium der gesetzlichen Grundlagen, der öffentlich verfügbaren Informatio-

nen zur Prämienverbilligung im Kanton Zürich sowie von bereits bestehenden 

Vorarbeiten, politischen Vorstössen und Studien.
5
 Weiter stellte uns die SVA Zü-

rich spezifische Datenauswertungen zur Verfügung.  

Interviews im Kanton Zürich: Wir haben mit Vertreter/innen des Kantons Zürich, 

ausgewählter Gemeinden in Zürich sowie gesamtschweizerischer Organisationen 

qualitative Gespräche durchgeführt. Diese Interviews wurden i.d.R. persönlich und 

in Ausnahmefällen telefonisch geführt.
6
 Sie beinhalteten die Stärken und Schwä-

chen des Prämienverbilligungssystems, die identifizierten Problembereiche und die 

diskutierten Lösungsansätze. Der Interviewpartner/innen sind in Anhang I aufge-

führt.  

Recherche in anderen Kantonen: Das Prämienverbilligungssystem des Kantons 

Zürich wurde schliesslich mit anderen Kantonen verglichen. Für alle in Zürich 

identifizierten Problemfelder nahmen wir einen Gesamtüberblick zur Handhabung 

in den anderen Kantonen vor (anhand der Übersicht der GDK
7
 zur Prämienverbil-

ligung sowie mittels eigener Recherchen). Dadurch ermittelten wir Kantone, bei 

denen sich eine vertiefte Abklärung lohnte. Eine solche Abklärung nahmen wir 

durch weitere Recherchen der gesetzlichen Grundlagen, kantonaler Merkblätter, 

allfälliger Gerichtsurteile sowie telefonischer Interviews mit den verantwortlichen 

Personen vor. Neben diesem „problembezogenen Ansatz“ betrachteten wir die 

Prämienverbilligungssysteme verschiedener ausgewählter Kantone als Ganzes. 

Nähere Informationen zu den Recherchen sind in Anhang I aufgeführt.  

                                                      

4  Die Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen (EL) haben Anspruch auf eine Prämienübernahme. 

Die Höhe dieser Prämienübernahme entspricht einem vom Eidgenössischen Departement des In-

nern (EDI) jährlich festgelegten Pauschalbetrag (= regionale Durchschnittsprämie). In Bezug auf 

die Verlustscheinübernahme wurde das KVG dahingehend geändert, dass eine gesamtschweizeri-

sche Vereinheitlichung stattfinden soll (in Kraft seit 2012). 
5  Die analysierten Dokumente sind in Anhang I aufgeführt.  
6  Die Interviewaussagen werden nachfolgend lediglich anonymisiert aufgeführt.  
7  Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren  
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2.2.3.  Methodik zur Auswertung  

Die Analyse erfolgt einerseits anhand von Referenzkriterien. Andererseits trägt ein 

Vergleich mit den IPV-Systemen anderer Kantone zu neuen Lösungsansätzen bei  

(sog. „Gute-Praxis-Ansätze“). Darauf basierend wurden Vorschläge zur Optimie-

rung des Systems entwickelt. Das konkrete Vorgehen war wie folgt:  

Soll-Zustand: Wie soll das Prämienverbilligungssystem sein? Der Soll-Zustand 

orientiert sich an den Zielen Bedarfsgerechtigkeit, Effektivität, Effizienz, Nach-

vollziehbarkeit, Gleichbehandlung sowie Aktualität.  

Ist-Zustand: Wie ist das Prämienverbilligungssystem aktuell? Der Ist-Zustand 

wurde mittels der Dokumentenanalyse und den Interviews eruiert. Wir führten die 

Ergebnisse der beiden Informationsquellen zusammen und ergänzten diese mit 

spezifischen Datenauswertungen.  

Soll-Ist-Vergleich: Wo weicht der Soll- vom Ist-Zustand ab? Im Vergleich zwi-

schen Soll- und Ist-Zustand identifizierten wir diejenigen Bereiche, welche die 

Referenzkriterien Bedarfsgerechtigkeit, Effektivität, Effizienz, Nachvollziehbar-

keit, Akutalität und Gleichbehandlung nicht oder nur ungenügend erfüllen. Daraus 

ergibt sich ein allfälliger Handlungsbedarf. 

Optimierungsvorschläge: Wie können die Abweichungen zwischen Ist- und Soll-

Zustand reduziert werden? Auf Basis des Soll-Ist-Vergleichs erarbeiteten wir Op-

timierungsmöglichkeiten. Die Optimierungsvorschläge basieren einerseits auf den 

Lösungen anderer Kantone im Sinne von Guter Praxis. Andererseits wurden auch 

Vorschläge der Interviewpartner/innen aufgenommen und eigene Ansätze entwi-

ckelt. Eine Quantifizierung der Auswirkungen dieser Vorschläge wird im Rahmen 

des vorliegenden Mandats nicht vorgenommen.  

2.3.  Struktur des Berichts 

Die Struktur des Berichts ist wie folgt: Nach den einleitenden Bemerkungen (Kapi-

tel 1) und der Beschreibung der Methodik (Kapitel 2) beschreibt Kapitel 3 das 

Prämienverbilligungssystem im Kanton Zürich und stellt verschiedene Kenngrös-

sen im gesamtschweizerischen Vergleich dar. In Kapitel 4 folgt die Analyse des 

Prämienverbilligungssystems nach den Referenzkriterien (Soll-Ist-Vergleich), 

bevor in Kapitel 5 Lösungsansätze für spezifische Problembereiche diskutiert wer-

den. Kapitel 6 stellt die Auswirkungen dieser Optimierungsmöglichkeiten dar und 

Kapitel 7 schliesst die Studie mit einem Gesamtfazit ab.   
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3. Prämienverbilligung im Kanton Zürich  

3.1.  Kenngrössen zur Prämienverbilligung  

Die Kosten der Prämienverbilligung beliefen sich in Zürich im Jahr 2011 auf 

knapp 700 Mio. CHF, in der gesamten Schweiz auf über 4 Mia. CHF. Pro Kopf 

entspricht dies einem Beitrag von etwa 500 CHF (Zürich) resp. 512 CHF 

(Schweiz).
 8
  

Die Ausgaben für die Prämienverbilligung setzen sich dabei aus der IPV sowie den 

Prämienübernahmen für Bezüger/innen von Zusatzleistungen zur AHV/IV und 

Sozialhilfe zusammen. Daneben wurden Prämienausstände übernommen. Nachfol-

gende Abbildung führt auf, wie sich die Leistungen 2011 im Kanton Zürich zu-

sammengesetzt haben.
9
  

 

Abbildung 2 Leistungen der Prämienverbilligung im Kanton Zürich, 2011 

 

Quelle: Rüst (2011): Statistische Erhebung im Auftrag der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, 

Prämienverbilligung Kt. Zürich 2011 

 

Pro Kopf betrugen die Ausgaben für die IPV 314 CHF (2011).
10

 Dies ist höher als 

der gesamtschweizerische Durchschnitt, welcher bei 266 CHF lag.
11

 Acht Kantone 

                                                      

8  = Ausgaben für die Prämienverbilligung / Anzahl Einwohner/innen. Die Zahlen in diesem Kapitel 

stammen wenn nicht anders angegeben aus der Statistik der obligatorischen Krankenversicherung 

2011 des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).  
9  Die Zahlen stammen von Rüst (2011): Statistische Erhebung im Auftrag der Gesundheitsdirektion 

des Kantons Zürich, Prämienverbilligung Kt. Zürich 2011 gem. Einführungsgesetz zum KVG und 

unterscheiden sich leicht von denjenigen des BAG.  
10  = Ausgaben für die IPV / Anzahl Einwohner/innen  
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gaben pro Kopf für die IPV mehr als der Kanton Zürich aus, 15 Kantone weni-

ger.
12

  

Vom Prämiensoll der gesamten Bevölkerung (IPV-Bezüger/innen und Nicht-

Bezüger/innen) werden mit der Unterstützung von Bund und Kantonen 17 Prozent 

verbilligt. Doch wer profitiert davon?   

Im Kanton Zürich bezogen im Jahr 2011 rund 421‘000 Personen eine Prämienver-

billigung. Die Bezugsquote (= Anzahl Bezüger/innen in Prozent des Versicherten-

bestandes) entsprach knapp 31 Prozent. Dies liegt leicht über dem gesamtschwei-

zerischen Durchschnitt von knapp 29 Prozent.  

 

Abbildung 3 Bezugsquote nach Kantonen, 2011  

 

Quelle: BAG (Statistik der obligatorischen Krankenversicherung 2011) 

 

Die Bezugsquote variiert stark nach Altersklasse. So sind Kinder und junge Er-

wachsene bei den Anspruchsberechtigten überproportional vertreten. Auffallend 

im Kanton Zürich ist, dass die Bezugsquote von jungen Erwachsenen substanziell 

höher ist als im gesamtschweizerischen Durchschnitt.  

                                                                                                                                       

11  Ohne die Kantone Basel-Landschaft und Schaffhausen aufgrund von unvollständigen Angaben.  
12  Die Daten für Basel-Landschaft und Schaffhausen sind nicht verfügbar. Anmerkung: Mit der 

Gesetzesänderung, welche 2012 in Kraft trat (Reduktion des Kantonsbeitrags), sank dieser Wert in 

Zürich. Ein gesamtschweizerischer Überblick dazu ist noch nicht verfügbar; eine erste Abschät-

zung zeigt jedoch, dass Zürich immer noch im Mittelfeld liegt.  
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Abbildung 4 Bezugsquoten nach Altersgruppen, 2011  

  

Quelle: BAG (Statistik der obligatorischen Krankenversicherung 2011) für die gesamte Schweiz und 

Wirtschafts-Mathematik AG (Prämienverbilligung Kt. Zürich 2011) für den Kanton Zürich  

 

3.2.  Eckpfeiler des Zürcher Systems  

Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen haben gemäss Bundesge-

setz über die Krankenversicherung (KVG) Anspruch auf Prämienverbilligung. 

Weiter legt das KVG fest, dass 

 für untere und mittlere Einkommen die Prämien von Kindern und jungen 

Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50 Prozent verbilligt werden 

sollen,   

 die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt 

werden sollen,  

 die anspruchsberechtigten Personen ihrer Prämienzahlungspflicht nicht 

vorschussweise nachkommen müssen,  

 der Bund 7.5 Prozent der Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung zur Prämienverbilligung beiträgt und  

 die Kantone den Beitrag für die Prämienverbilligung direkt an die Versi-

cherer bezahlen.  

 

Ausserhalb dieser grundsätzlichen Regelungen ist die Ausgestaltung der Prämien-

verbilligung Sache der Kantone. Der vorliegende Abschnitt beschreibt das Prämi-

enverbilligungssystem im Kanton Zürich. Dieses besteht aus vier Eckpfeilern resp. 
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 Anspruchsberechtigung und Berechnung der IPV 

 Höhe der IPV 

 Verfahren zur Ermittlung der IPV 

 Prämienverbilligung ausserhalb der IPV: Prämienübernahmen  

 

Anspruchsberechtigung und Berechnung der IPV  

Das EG KVG des Kantons Zürich bestimmt in Art. 8, dass „mindestens 30% der 

Versicherten und mindestens 30% der Haushalte mit Kindern anspruchsberechtigt 

sind“. Weiter wird festgelegt, dass Kindern in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-

hältnissen mindestens 85% der regionalen Durchschnittsprämie verbilligt wird.  

Zur Berechnung des Anspruchs und der Höhe der IPV verwendet der Kanton Zü-

rich ein sog. Stufenmodell. Dabei werden verschiedene Einkommensklassen defi-

niert. Personen, die in eine solche Einkommensklasse fallen (und eine Vermögens-

obergrenze nicht überschreiten), erhalten einen fixen Betrag als Prämienverbilli-

gung. Die Bemessungsgrundlage, d.h. das Einkommen, welches für die Einteilung 

in die verschiedenen Stufen relevant ist, entspricht dem steuerbaren Einkommen. 

Die Höhe der IPV richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen des Vorjahres 

und den wirtschaftlichen Verhältnissen, die dem Steueramt zu diesem Zeitpunkt 

bekannt waren. Für die Berechnung der IPV 2013 sind dies i.d.R. steuerbares Ein-

kommen und Vermögen von 2010.  

 

Höhe der IPV 

Es werden IPV-Beiträge bis zu einer Vermögensgrenze von 300‘000 CHF (Verhei-

ratete, eingetragene Partner und Alleinerziehende) resp. 150‘000 (Einzelpersonen) 

ausgerichtet.
13

  

Die Höhe der ausgerichteten Beiträge unterscheidet sich dabei nach Haushaltstyp 

(Verheiratete, Alleinerziehende, Einzelpersonen), Einkommensstufe, Prämienregi-

on, Alter und Ausbildungstätigkeit. Tabelle 1 führt die Höhe der IPV im Jahr 2013 

auf.  

 

                                                      

13  Bis und mit dem Bezugsjahr 2010 galt für alle Anspruchsberechtigten eine einheitliche Vermö-

gensgrenze von 300‘000 CHF.  
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Tabelle 1 Höhe der IPV 2013 im Kanton Zürich (in CHF)  

 

a) Erwachsene (Jahrgang 1987 oder älter) 

b) Junge Erwachsene in Erstausbildung (Jahrgänge 1988 bis 1994) 

c) Kinder / junge Erwachsene 

Quelle: SVA Zürich: Merkblatt IPV: Individuelle Prämienverbilligung 2013 

 

Exkurs: Zwei Fallbeispiele 

Fallbeispiel 1: Ein junger Erwachsener lebt in der Stadt Zürich und wird im Jahr 

2013 20 Jahre alt. Da er 2010 noch nicht volljährig und somit nicht steuerpflichtig 

war, liegen keine Steuerdaten von ihm vor. Was geschieht in einem solchen Fall?  

Bei jungen Erwachsenen wird – bis die ersten persönlichen definitiven Steuerfak-

toren vorliegen – ein steuerbares Einkommen und Vermögen von 0 CHF ange-

nommen. Der junge Erwachsene erhält somit ein Antragsformular zugestellt und 

ist berechtigt, die IPV – in seinem Fall 2‘388 CHF – zu beziehen und zwar unab-

hängig davon, in welchen finanziellen Verhältnissen er lebt.  

 

Fallbeispiel 2: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern in der Stadt 

Zürich hatte 2010 ein steuerbares Gesamteinkommen von 48‘000 CHF. Sie würde 

2013 eine Prämienverbilligung für die Kinder von 1‘848 CHF erhalten. Da dem 

Vater ein Verlust des Arbeitsplatzes drohte, wechselte er 2012 die Stelle und 

nahm eine Lohneinbusse in Kauf. Die Familie muss nun mit einem steuerbaren 

Einkommen von 43‘200 CHF auskommen. Wird die IPV angepasst oder nicht? 

Die Familie hat das Recht, ein Gesuch auf eine Neu-Berechnung der IPV auf-
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grund von veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen zu stellen. Im vorliegenden 

Fall würde die IPV angepasst und zwar auf 2‘952 CHF.   

 

Verfahren zur Ermittlung der IPV  

Die Ermittlung der Anspruchsberechtigung erfolgt nach dem Verfahren der Indivi-

duellen Benachrichtigung: Anspruchsberechtigte werden durch das Steueramt der 

Wohngemeinde ermittelt und erhalten von der SVA ein ausgefülltes Antragsfor-

mular. Dieses muss unterschrieben und zurück gesandt werden. Teilweise sind 

Unterlagen beizulegen (z.B. Krankenkassenpolice sowie ggf. einen Ausbildungs-

nachweis bei jungen Erwachsenen in Erstausbildung). Die IPV wird direkt an die 

Krankenkassen ausbezahlt. Nachfolgende Abbildung stellt den Ablauf graphisch 

dar (ordentliches Verfahren).
14

  

 

Abbildung 5 Verfahren zur Ermittlung der IPV im Kanton Zürich  

 

Quelle: Kantonsrat (2013): Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz, Vorlage 4859b und 

Broschüre der SVA „Individuelle Prämienverbilligung 2013 – Checkliste für Nachmeldungen“  

 

Bei quellensteuerpflichtigen Personen liefert das kantonale Steueramt eine Liste 

der Personen und deren Steuern an die Gemeinden. Diese ermitteln zunächst die 

Familiensituation (z.B. Anzahl und Alter der Kinder, Grund: das kantonale Steuer-

amt hat nur Informationen über die erwerbstätige Person) und danach den An-

spruch und melden die Berechtigten an die SVA.   

                                                      

14  Aufgeführt ist dabei der Ablauf, welcher im Bezugsjahr 2014 (= IPV-Jahr) erstmals in Kraft treten 

wird. Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum Ablauf bis und mit Bezugsjahr 2013 sind:  

 Die Ermittlung der Anspruchsberechtigung erfolgt neu am Stichtag 1. April des Vorjahres 

(bisher: 1. Januar).  

 Die Frist für die Rücksendung der Antragsformulare wurde von zwei Monaten auf 30 Tage 

verkürzt.  

Mai - Sept 2013 Bis 30. Okt. 2013

SVA informiert 
Krankenkassen 
und Kunden 
über den IPV-
Anspruch

Bis 30. April 2013

Gemeinden 
melden 
berechtigte 
Personen an SVA
(Stichtag: 1. April)

SVA sendet 
Antragsformular, 
Kunde 
retourniert das 
Formular

2014

Ab Januar 
verbilligte KK-
Prämien für 
Versicherte 
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Prämienverbilligung ausserhalb der IPV: Prämienübernahmen 

Neben der IPV werden für Bezüger/innen von Zusatzleistungen und Sozialhilfe die 

Prämien vollständig übernommen. Den Bezüger/innen von Zusatzleistungen wird 

die regionale Durchschnittsprämie vergütet, die Abrechnung erfolgt im Rahmen 

der Zusatzleistungen. Die Sozialhilfebezüger/innen erhalten ihre effektive Prämie 

vergütet (einen Teil davon über die IPV).
15

  

 

 

 

4. Analyse des Prämienverbilligungssystems 

Das Prämienverbilligungssystem soll bedarfsgerecht, effektiv, nachvollziehbar, 

effizient und aktuell ausgestaltet sein sowie gleiche Situationen gleich behandeln. 

Doch wie sieht die Realität aus? Wir führen im vorliegenden Kapitel einen Soll-

Ist-Vergleich durch und beurteilen das Prämienverbilligungssystem nachfolgend 

nach diesen Referenzkriterien.  

4.1.  Bedarfsgerechtigkeit  

Die Bedarfsgerechtigkeit basiert auf dem Prinzip, dass jede Person Anrecht auf das 

hat, was sie benötigt. Nicht jeder und jede hat jedoch denselben Bedarf. Aus die-

sem Grund unterscheidet sich die Prämienverbilligung etwa nach Einkommen, 

Haushaltstyp, Alter, Ausbildungstätigkeit und Region.  

4.1.1.  Einkommen und Haushaltstyp  

Personen mit sehr tiefem Einkommen sind auf stärkere Unterstützung angewiesen 

als Personen mit etwas höherem Einkommen. Diesem Umstand ist in Zürich 

Rechnung getragen. So werden die Prämien der Bezüger/innen von Ergänzungs-

leistungen und Sozialhilfe – also Personengruppen, welche besonders tiefe Ein-

kommen aufweisen – vollständig übernommen.  

Bei der IPV gibt es verschiedene Einkommensklassen. Einkommensschwächeren 

Personen wird ein grösserer Anteil der Prämie verbilligt als einkommensstärkeren 

Personen. Weiter wird verheirateten Personen ein grösserer Anteil ihrer Prämie 

verbilligt als Alleinstehenden und Einzelpersonen wie nachfolgende Abbildung 

zeigt.   

 

                                                      

15  Dies gilt, falls der/die Sozialhilfebezüger/in das Antragsformular ausfüllt und zurück schickt. 

Ansonsten wird die Krankenkassenprämie im Rahmen der Sozialhilfe vollständig übernommen.  



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

18 

Abbildung 6 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie, Prämienregion 1, 2013 

 

Quelle: SVA Zürich: Merkblatt IPV: Individuelle Prämienverbilligung 2013, Verordnung des EDI 

über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergän-

zungsleistungen 

Anmerkung: Für Einzelpersonen (Erwachsene) gibt es nur 4 Einkommensstufen.  

 

Eine Abstufung der Verbilligungsanteile nach Einkommensklassen ist sinnvoll. Ob 

die Höhe der Verbilligung (z.B. 43 Prozent für eine verheiratete Person und 34 

Prozent für eine Einzelperson der untersten Einkommensstufe) genügt, ist aufgrund 

fehlender Referenzwerte hingegen schwierig zu entscheiden. Trotzdem kann die 

Bedarfsgerechtigkeit in Bezug auf die Abstufungen und Differenzierungen einge-

ordnet und beurteilt werden: 

 Liegt die Höhe der IPV im Rahmen von anderen Kantonen? 

 Ist die Differenzierung nach Haushaltstyp sinnvoll?  

 Sind die gewählten Einkommensstufen adäquat?  

 Ist die IPV im intertemporalen Vergleich konstant?  

 

Höhe 

Von besonderem Interesse ist die Verbilligung für die tiefste Einkommensstufe. 

Dabei ist zu beachten, dass Personen, die unter dem sozialen Existenzminimum 

leben, in Zürich ein Gesuch für eine vollständige Prämienübernahme stellen kön-

nen (auch ohne Sozialhilfebezug). 

Dennoch wurde in den Interviews die Schwelle, welche beim Übergang von der 

Sozialhilfe (Prämienübernahme) zur Situation ohne Sozialhilfe (Prämienverbilli-
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gung) entsteht, als Problem genannt. Wie gehen andere Kantone damit um? Nach-

folgende Abbildung zeigt die jährliche IPV (in % der Durchschnittsprämie) für 

Personen der tiefsten Einkommensklasse und im Vergleich dazu auch der höchsten 

Einkommensstufe. Aufgeführt sind alle Kantone, welche ein Stufenmodell haben. 

(Kantone mit Prozentmodellen sind nicht abgebildet, das es bei diesen keine Ein-

kommenskategorien gibt.) Es zeigt sich, dass der Kanton Zürich sowohl bei der 

höchsten als auch bei der tiefsten Klasse im Mittelfeld liegt.  

 

Abbildung 7 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie für die tiefste Einkommensklas-

se, verheiratete Person, Prämienregion 1, 2013  

 

Quelle: Verordnung des EDI über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für 

die Berechnung der Ergänzungsleistungen, kantonale Merkblätter 
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Abbildung 8 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie für die höchste Einkommens-

klasse, verheiratete Person, Prämienregion 1, 2013  

 

Quelle: Verordnung des EDI über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für 

die Berechnung der Ergänzungsleistungen, kantonale Merkblätter 

 

Zu beachten ist, dass der Verbilligungsanteil von der Anzahl Klassen abhängt. 

Kantone mit einer hohen Anzahl Klassen (z.B. Jura, 41 Einkommensstufen) diffe-

renzieren stärker als Kantone mit wenigen Klassen (z.B. Thurgau, 3 Einkommens-

stufen).  

Haushaltstypen 

Der Kanton Zürich differenziert die Berechnung der IPV nach Haushaltstyp (Ver-

heiratete Personen, Alleinerziehende, Einzelpersonen). So gelten für verheiratete 

und alleinerziehende Personen andere Einkommensklassen als für Einzelpersonen. 

Für die verheirateten Personen unterscheiden sich zudem auch die IPV-Beiträge 

pro Person im Vergleich zu den anderen Haushaltstypen.  

Die Tatsache, dass sich die IPV-Beiträge unterscheiden, ist ein Spezialfall von 

Zürich. Keine der anderen Kantone mit Stufenmodellen nimmt diese Differenzie-

rung bei den IPV-Beiträgen vor, sondern – falls überhaupt – lediglich bei den Ein-

kommensgrenzen. Dies wird deutlich, wenn wir den Verbilligungsbeitrag für die 

tiefste Einkommensklasse differenziert nach Haushaltstyp ausweisen (entspricht 

Abbildung 7 auf Seite 19).  
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Abbildung 9 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie für die tiefste Einkommensklasse 

nach Haushaltstyp, Prämienregion 1, 2013  

 

Quelle: Verordnung des EDI über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für 

die Berechnung der Ergänzungsleistungen, kantonale Merkblätter 

 

Im Kanton Zürich unterscheiden sich die prozentualen Verbilligungsbeiträge im 

Gegensatz zu allen anderen Kantonen nach Haushaltstyp. Weiter zeigt sich, dass 

der Kanton Zürich für die Einzelpersonen und die Alleinerziehenden im Vergleich 

zu den anderen Kantonen relativ tiefe Verbilligungsbeiträge aufweist (bei den ver-

heirateten Personen liegt er im Mittelfeld).  

Es stellt sich die Frage, ob eine Differenzierung nach Haushaltstyp gerechtfertigt 

ist und falls ja, wie dies geschehen sollte. Bei verheirateten Personen ist eine Diffe-

renzierung im Sinne der Bedarfsgerechtigkeit sinnvoll. Denn das Einkommen, 

welches als Bemessungsgrundlage dient, entspricht dem Einkommen des Haus-

halts (bei Paaren: 2 Personen, bei Einzelpersonen / Alleinstehenden: 1 Person).  

Dies erklärt, weshalb die Einkommensgruppen im Vergleich zu den Einzelperso-

nen unterschiedlich angesetzt werden.  

Der Hintergrund, weshalb auch die IPV-Beiträge höher sind, ist, dass durch die 

IPV nicht die gesamte Prämie verbilligt wird, sondern nur ein Teil. Das heisst: Es 

gibt eine verbleibende Prämienbelastung für die Haushalte. Diese verbleibende 

Prämienbelastung ist bei Haushalten mit Paaren höher (doppelte Restprämie) als 
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relativ zum verfügbaren Haushaltseinkommen.
16

 Um diese Belastung zu reduzie-

ren, wird verheirateten Personen eine höhere IPV zugesprochen.  

Bei Alleinerziehenden sprechen sozialpolitische Gründe für die stärkere Unterstüt-

zung: Alleinerziehende Personen weisen erfahrungsgemäss ein erhöhtes Armutsri-

siko auf. Mit der Berücksichtigung der Einkommensgruppen für Verheiratete kann 

diese Bevölkerungsgruppe – sofern sie in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnis-

sen lebt – gezielt unterstützt werden. Gleich wie bei Paaren mit Kindern müssen 

Alleinerziehende zudem nicht nur für sich selbst, sondern noch für weitere Perso-

nen im Haushalt aufkommen.  

In diesem Sinne nehmen andere Kantone teilweise eine Differenzierung nach An-

zahl Personen im Haushalt vor. Denn: Ehepaare ohne Kinder sind mit demselben 

Einkommen beispielsweise besser gestellt als Ehepaare mit Kindern. Tabelle 2 

zeigt auf, dass vier der acht Kantone mit Stufenmodellen eine Differenzierung 

nach Anzahl Personen / Kinder im Haushalt vornehmen.  

 

Tabelle 2 Differenzierung nach Haushaltstypen  

 

Quelle: kantonale Merkblätter 

 

Dabei ist allerdings Folgendes zu beachten: Diejenigen Kantone, welche eine Dif-

ferenzierung nach Anzahl Personen vornehmen, weisen als Bemessungsgrundlage 

das Nettoeinkommen, das Bruttoeinkommen oder ein harmonisiertes Einkommen 

auf. Dies sind Einkommensgrössen, welche noch keine Kinderabzüge berücksich-

                                                      

16  Annahme: gleiches Einkommen    

Differenzierung bei Erwachsenen Art der Differenzierung

ZH Verheiratete / Alleinerziehende / Einzelpersonen
andere Einkommensklassen 

und andere IPV-Beiträge

BE keine

BS abhängig von Anzahl Personen andere Einkommensklassen

TG keine

VS
Verheiratete / Einzelpersonen 

zudem: abhängig von Anzahl Personen
andere Einkommensklassen

NE
Verheiratete / Einzelpersonen 

zudem: abhängig von Anzahl Personen
andere Einkommensklassen

GE
Verheiratete / Alleinerziehende / Einzelpersonen

zudem: abhängig von Anzahl Kinder
andere Einkommensklassen

JU keine
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tigen. In Zürich wird demgegenüber das steuerbare Einkommen verwendet (inkl. 

Kinderabzüge). Aus diesem Grund ist eine weitere Differenzierung nach der Haus-

haltsgrösse in Zürich nicht notwendig.  

Einkommensstufen  

Die Anzahl der Einkommensstufen liegt im Kanton Zürich im Mittelfeld der ande-

ren Kantone mit Stufenmodellen wie Tabelle 3 zeigt.   

 

Tabelle 3 Einkommensklassen in Kantonen mit Stufenmodellen  

 

Quelle: kantonale Merkblätter 

 

Der Kanton Jura, welcher 41 Einkommensstufen kennt, nimmt zusammen mit dem 

Kanton Basel-Stadt (18 Klassen) die stärkste Differenzierung vor. Die anderen 

sechs Kantone mit Stufenmodellen weisen gleich viele oder weniger Klassen als 

Zürich auf.
17

  

Der Grund für die Wahl zahlreicher Klassen, liegt zum einen in einer höheren Be-

darfsgerechtigkeit (feinere Differenzierung nach Einkommen) und zum anderen 

zur Verminderung der sog. Schwelleneffekte. Diese stellen das Hauptproblem bei 

Stufenmodellen dar und bezeichnen den Umstand, dass ein geringfügig höheres 

Einkommen den Wechsel in eine höhere Klasse bedeuten kann, was in der Folge 

zu einer substanziellen Reduktion der IPV und insgesamt zu einem geringeren 

verfügbaren Einkommen führt.
18

  

                                                      

17  Anmerkung: Wir verzichten darauf, einen Vergleich der Einkommensklassen in Bezug auf die 

absolute Höhe der Einkommen durchzuführen. Dies ist nicht zielführend, da in jedem Kanton eine 

unterschiedliche Bemessungsgrundlage verwendet wird (z.B. steuerbares Einkommen, Reinein-

kommen) und die Einkommen selbst bei gleicher Bemessungsgrundlage aufgrund der unterschied-

lichen Steuersysteme nicht direkt vergleichbar sind.  
18  Die Problematik der Schwelleneffekte beim Stufenmodell wird in Abschnitt 4.5.2. behandelt.  

Einkommens-

klassen
Bemerkungen

JU 41 in 1'000 CHF Schritten

BS 18

ZH 7 2 Klassen nur für Kinder / junge Erwachsene

VS 7

NE 6 1 Klasse nur für Kinder / junge Erwachsene

GE 6 3 Klassen nur für Kinder / junge Erwachsene

BE 5 1 Klasse nur für Familien mit Kindern 

TG 3
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Nachfolgende Abbildung stellt die jährliche IPV-Differenz zwischen den Klassen 

differenziert nach Haushaltstyp dar (Prämienregion 1).  

 

Abbildung 10 IPV-Differenz nach Einkommensstufen in CHF, Prämienregion 1, 2013   

 

Quelle: SVA Zürich: Merkblatt IPV: Individuelle Prämienverbilligung 2013, Verordnung des EDI 

über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergän-

zungsleistungen 

 

Zwei Punkte fallen auf: 

 Die Differenz zwischen den Stufen 1 und 2 ist bei allen Haushaltstypen 

gross (über 600 CHF pro Jahr). Bei Einzelpersonen wird die IPV beim 

Übergang von Einkommensstufe 1 in Einkommensstufe 2 beispielsweise 

um rund 40 Prozent reduziert. Diese hohe Differenz wurde auch in den In-

terviews angesprochen.  

 Die Differenz zwischen den Stufen 1 und 2 ist bei den drei Haushaltstypen 

absolut betrachtet etwa gleich hoch (d.h. relativ betrachtet ist die Differenz 

bei den Alleinerziehenden und Einzelpersonen höher, da ihre IPV geringer 

ist).  

Der Unterschied zu einer Prämienübernahme (bei einem Sozialhilfebezug) ist 

nochmals grösser und beträgt für eine verheiratete Person rund 2‘900 CHF pro 

Jahr, für eine Einzelperson knapp 3‘400 CHF pro Jahr.  

Aufgrund der Tatsache, dass Personen, die unter dem sozialen Existenzminimum 

leben, ein Gesuch für eine vollständige Prämienübernahme stellen können (auch 
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ohne Sozialhilfebezug), ist u.E. die Schwelle zwischen Stufe 1 und Sozialhilfe 

(Prämienübernahme) wenig problematisch.
19

  

Ähnliches gilt auch für die Schwelle zwischen Stufe 1 und Stufe 2: Die Studie von 

econcept führt nämlich auf, dass die Schwelle zwischen den beiden tiefsten Ein-

kommensstufen für keine der Haushaltstypen relevant (im Sinne der Studie) ist.
20

 

Als „nicht relevant“ wird ein Schwelleneffekt dann bezeichnet, wenn die Schwel-

lenhöhe unter einem bestimmten Grenzwert liegt (= Jahreseinkommen, welches 

mit zwei zusätzlichen Stunden Erwerbsarbeit pro Woche verdient werden kann).  

Intertemporale Veränderungen 

Bei Personen mit unverändertem Einkommen sollte jedes Jahr mindestens derselbe 

Anteil verbilligt werden. Wird dies nicht getan, liegt die (prozentuale) Prämienzu-

nahme für einkommensschwache Personen über derjenigen von Nicht-IPV-Be-

züger/innen. Diese Bedingung war im Kanton Zürich in den letzten Jahren nicht 

erfüllt wie nachfolgende Abbildung zeigt.  

 

Abbildung 11 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie, verheiratete Person, Prämien-

region 1, 2010-2013  

 

Quelle: SVA Zürich: Merkblatt IPV: Individuelle Prämienverbilligung 2013, Verordnung des EDI 

über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergän-

zungsleistungen 

                                                      

19  Gemäss Aussage eines Interviewpartners wird diese Möglichkeit in verschiedenen Gemeinden 

allerdings nicht angewandt (vgl. dazu auch Kapitel 4.6. ).   
20  Vgl. econcept (2009-2010): Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem, Schlussberichte der Pro-

jektphase I und II 
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Abbildung 11 zeigt, dass die Leistungen des Prämienverbilligungssystems zwi-

schen 2010 und 2013 für die IPV-Bezüger/innen abgenommen haben. Hauptgrund 

ist die Senkung des Kantonsbeitrags. Zu beachten ist aber, dass nicht alle davon 

betroffen waren: Für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung gibt es gesetz-

lich festgelegte Sozialziele (KVG: Verbilligung um 50 Prozent, das kantonale Ge-

setz sieht bei Kindern sogar eine Verbilligung um 85 Prozent vor). Auch den Be-

züger/innen von Sozialhilfe und Zusatzleistungen werden jeweils die effektiven 

resp. durchschnittlichen Prämien vergütet. Gemäss dem Jahresbericht 2012 der 

SVA hat die Kürzung des Kantonsbeitrags dazu geführt, dass erwachsene IPV-

Bezüger/innen im Jahr 2012 durchschnittlich 360 CHF weniger erhalten haben als 

2011.  

Ein weiteres Problem ist, dass die Einkommensgrenzen aufgrund der beschränkten 

Mittel seit Jahren nicht angepasst wurden, d.h. die Teuerung wurde nicht ausgegli-

chen. Dies führt dazu, dass Personen, welche eine Lohnerhöhung aufgrund der 

Teuerung erhalten, die Anspruchsberechtigung verlieren können – obwohl ihr Re-

allohn und somit auch ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieselbe geblieben 

ist. Zu beachten ist allerdings, dass bei der Berechnung des steuerbaren Einkom-

mens in der Vergangenheit die Abzüge teilweise auch erhöht wurden, was den 

Effekt vermindert. Dennoch: Im Jahr 2012 hat die Anzahl der IPV-Bezüger/innen 

im Vergleich zum Vorjahr um 4% abgenommen (bei gleichen Anspruchsvoraus-

setzungen).
21

  

4.1.2.  Alter / Ausbildung  

Kinder und Jugendliche können noch nicht selbst für sich sorgen und werden daher 

stärker unterstützt als erwachsene Personen. Diesem Umstand wird in Zürich 

Rechnung getragen. Sowohl im KVG als auch im EG KVG sind diesbezüglich 

Sozialziele definiert. Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung erhalten eine 

Prämienverbilligung von mindestens 85 resp. 50 Prozent der unverbilligten Durch-

schnittsprämie.  

Jungen Erwachsenen, die nicht in Ausbildung sind, wird demgegenüber eine Prä-

mienverbilligung für Kinder vergütet. Die Regelung ist sinnvoll, solange die Prä-

mie für junge Erwachsene nahe an der Kinderprämie ist. Dies ist heute aber nicht 

mehr der Fall: Die Prämie für junge Erwachsene liegt in der Stadt Zürich im 

Durchschnitt nur noch rund 7 Prozent unter der Prämie für Erwachsene ab 26 Jah-

                                                      

21  Vgl. SVA Zürich: Durchführungsaufgaben im KVG, Jahresbericht 2012.  
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ren, in den Prämienregionen 2 und 3 beträgt die Differenz rund 8 Prozent.
22

 Für 

eine Einzelperson in Prämienregion 1 entspricht die Verbilligung lediglich 22 Pro-

zent und zwar unabhängig vom Einkommen (bis zu einer Einkommensgrenze, 

welche unter derjenigen für Kinder liegt). Wie nachfolgende Abbildung zeigt, führt 

dies dazu, dass für eine Person in der tiefsten Einkommensstufe die Prämienverbil-

ligung in Prozent der Durchschnittsprämie sogar geringer ist als bei einer erwach-

senen Person.  

 

Abbildung 12 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie, Einzelperson, Prämienregion 1, 

2013  

 

Quelle: SVA Zürich: Merkblatt IPV: Individuelle Prämienverbilligung 2013, Verordnung des EDI 

über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergän-

zungsleistungen 

 

Die Frage, ob bei jungen Erwachsenen überhaupt eine Unterscheidung der IPV-

Beiträge nach Ausbildungstätigkeit vorgenommen werden soll (Einkommensgren-

zen und Höhe der IPV), muss auch in Zusammenhang mit der Anspruchsermitt-

lung beantwortet werden: Wenn junge Erwachsene – wie dies in Zürich der Fall ist 

– unabhängig von ihrer Ausbildungssituation einen eigenständigen Anspruch auf-

weisen, ist es u.E. schwer zu rechtfertigen, weshalb sich die Berechnung der IPV 

unterscheiden sollte.  

                                                      

22  Quelle: Verordnung des EDI über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung 

für die Berechnung der Ergänzungsleistungen  
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Weisen junge Erwachsene in Ausbildung hingegen einen gemeinsamen Anspruch 

mit ihren Eltern auf, ist eine unterschiedliche IPV-Berechnung insofern gerechtfer-

tigt, als dadurch Familien mit (zwar erwachsenen, aber trotzdem weiterhin unter-

stützten) Kindern stärker unterstützt werden, was ein Ziel der Prämienverbilligung 

darstellt.
23

 Gegen eine Gleichbehandlung von jungen Erwachsenen in Ausbildung 

und nicht in Ausbildung spricht zudem folgendes Argument: Es ist schwer nach-

vollziehbar, wenn für eine Person die IPV reduziert wird, sobald sie 26 Jahre alt 

wird – auch wenn ihr Einkommen gleich geblieben und die Prämie sogar gestiegen 

ist.  

Als Fazit lässt sich Folgendes sagen: 

 Es ist nicht bedarfsgerecht, dass junge Erwachsene, die erwerbstätig und  

eigenständig sind, u.U. schlechter gestellt werden als Erwachsene ab 26 

Jahren.  

 Es ist nicht bedarfsgerecht, dass junge Erwachsene, die erwerbstätig und  

eigenständig sind, schlechter gestellt werden als junge Erwachsene, die in 

Ausbildung sind und von ihren Eltern unterstützt werden – zumindest dann 

nicht, wenn alle jungen Erwachsenen einen eigenständigen Anspruch
24

 

aufweisen. Begründung: Die stärkere Unterstützung der einen Gruppe von 

jungen Erwachsenen würde dann lediglich das Ziel der Ausbildungsförde-

rung verfolgen, was nicht über die IPV geschehen sollte (gemäss Tinber-

gen-Regel, welche für jedes Ziel ein separates Instrument postuliert). Vgl. 

dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 4.2.1.      

 

4.1.3.  Prämienregion 

Bewohner/innen in Regionen mit höheren Prämien sind unter sonst gleichen Be-

dingungen auf höhere Unterstützungsbeiträge angewiesen als Personen in Regio-

nen mit tieferen Prämien.  

Gemäss Auskunft der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich werden die Mittel 

der IPV auf die Prämienregionen so verteilt, dass die Verbilligung in einer be-

stimmten Einkommensstufe in allen drei Prämienregionen gleich hoch ist. Abbil-

dung 6 zeigt die Verbilligungswirkung in Prozent auf.  

                                                      

23  Dieses Ziel zeigt sich z.B. in der bundesrechtlichen Vorgabe, für untere und mittlere Einkommen 

die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50% zu verbilli-

gen.  
24  Mit eigenständigem Anspruch ist nachfolgend jeweils gemeint, dass die Ermittlung des Anspruchs 

ohne Berücksichtigung der finanziellen Situation der Eltern vorgenommen wird.  
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Abbildung 13 IPV in Prozent der Durchschnittsprämie, Verheiratete, 2013 

 

Quelle: SVA Zürich: Merkblatt IPV: Individuelle Prämienverbilligung 2013, Verordnung des EDI 

über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergän-

zungsleistungen 

Anmerkung: Für Alleinerziehende und Einzelpersonen ergeben sich analoge Ergebnisse.  

 

Der Verbilligungsbeitrag ist zwar ähnlich, in Prämienregion 1 jedoch jeweils leicht 

höher als in den anderen beiden Prämienregionen. Beispiel: Für eine verheiratete 

Person mit einem steuerbaren Einkommen von 35‘000 CHF wird in Prämienregion 

1 über 22% der Prämie verbilligt, in Prämienregion 2 sind es 19.6% und in Prä-

mienregion 3 mit 19.4% noch etwas weniger.  

Absolut betrachtet sowie relativ zum Einkommen ist die verbleibende Prämienbe-

lastung in der Stadt Zürich hingegen immer noch höher als in den anderen Prä-

mienregionen. Beispiel verheiratete Person der tiefsten Einkommenskategorie: Die 

Restprämie beträgt 2‘904 CHF in Prämienregion 1, 2‘676 CHF in Prämienregion 2 

und 2‘496 CHF in Prämienregion 3.  

Der leicht höhere absolute IPV-Beitrag für Prämienregion 1 trägt somit dazu bei, 

die verbleibende (höhere) Prämienbelastung etwas zu reduzieren (ähnlich wie die 

höhere IPV für Verheiratete, vgl. Abschnitt 4.1.1. ). Bei den Kindern und jungen 

Erwachsenen erfolgt hingegen immer dieselbe Verbilligung in Prozent der Durch-

schnittsprämie (Kinder: 85%, junge Erwachsene in Erstausbildung: 50%).  
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Im Rahmen eines Interviews
25

 wurde kritisiert, dass die Einkommensstufen nicht 

nach Region differenziert würden. So sei ein steuerbares Einkommen von z.B. 

30‘000 CHF in der Stadt Zürich aufgrund der höheren Lebenskosten (primär Mie-

ten) weniger „wert“ als in einer ländlichen Gemeinde.  

Verschiedene Personen waren zudem der Ansicht, dass die Prämienregionen abzu-

schaffen seien. Denn auch die Einwohner/innen der anderen Gemeinden nutzen die 

Angebote der Stadt Zürich im Gesundheitsbereich. Ein Interviewpartner war zu-

dem der Ansicht, dass eine Unterteilung in städtische / ländliche Regionen ein 

besserer Ansatz wäre, da städtische Regionen mehr armutsbetroffene Personen 

aufweisen. Aus unserer Sicht ist die Aufteilung nach Prämienregionen nicht not-

wendig. Bleibt man aber bei diesem System, ist die Aufteilung der IPV-Mittel u.E. 

sinnvoll. Zur Frage der Prämienregionen findet im Kanton Zürich zurzeit unab-

hängig von der Prämienverbilligung eine Diskussion statt.
26

 

 

Wir betrachten schliesslich, wie andere Kantone mit unterschiedlichen Prämienre-

gionen umgehen. Es gibt fünf Kantone, welche drei Prämienregionen haben, dies 

sind Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen und Graubünden. Die Prämienunterschiede 

in diesen Kantonen (= Vergleich zwischen der Prämienregion 1 und 3) liegen zwi-

schen 12% (LU) und 20% (ZH).    

 

Abbildung 14 Prämien in Kantonen mit 3 Prämienregionen, 2013  

 

Quelle: Verordnung des EDI über die Durchschnittsprämien 2013 der Krankenpflegeversicherung für 

die Berechnung der Ergänzungsleistungen (Erwachsene Personen ab 26 Jahren)  

                                                      

25  Ist nachfolgend von Interviews die Rede, sind immer die Gespräche im Kanton Zürich gemeint.  
26  Vgl. dazu z.B. Limmattaler Zeitung: Prämienrabatt für Landgemeinden wackelt, 9. Februar 2013.  
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Bei diesen fünf Kantonen wird die Prämienregion folgendermassen berücksichtigt: 

 Stufenmodelle (ZH, BE): unterschiedliche IPV-Beiträge  

 Prozentmodelle (LU, SG, GR): unterschiedliche Richtprämien und somit 

auch unterschiedliche IPV-Beiträge   

Nicht alle Kantone berücksichtigen jedoch die verschiedenen Prämienregionen: So 

differenziert der Kanton Basel-Landschaft beispielsweise seine Richtprämien nicht 

nach den zwei Prämienregionen im Kanton.
27

 Andere Kantone wie z.B. Schaffhau-

sen
28

 differenzieren hingegen die IPV-Beiträge nach Prämienregion; keiner ver-

wendet jedoch unterschiedliche Einkommensstufen. 

 

Fazit zur Bedarfsgerechtigkeit: Die Bedarfsgerechtigkeit ist im Zürcher Prämien-

verbilligungssystem in weiten Teilen erfüllt. Nicht bedarfsgerecht sind folgende 

Punkte: 

 Regelung für junge Erwachsene, die nicht in Ausbildung sind: Schlech-

terstellung gegenüber jungen Erwachsenen in Ausbildung (sofern diese 

einen eigenständigen Anspruch aufweisen) und bei tiefen Einkommen 

auch gegenüber Erwachsenen ab 26 Jahren  

 Jährliche Schwankung der Verbilligungsanteile (= IPV / unverbilligte 

Prämie) für Personen ab 26 Jahren und in der Tendenz Reduktion  

 

4.2.  Effektivität  

Bei der Effektivität stellt sich die Frage, wie wirksam das Prämienverbilligungs-

system ist. Das Prämienverbilligungssystem ist dann effektiv, wenn die Zielgruppe 

von der IPV profitiert und nur diese.  

4.2.1.  Sind (Nicht-)Zielgruppen anspruchsberechtigt?  

Bemessungsgrundlage 

Als Bemessungsgrundlage wird das steuerbare Einkommen verwendet. Dieses 

sollte die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Personen am besten abbilden und 

erscheint daher auf den ersten Blick eine geeignete Grösse zu sein.  

                                                      

27  Die Prämie für Erwachsene liegt in Prämienregion 1 rund 8% über der Prämie in Region 2.  
28  Die Prämie für Erwachsene liegt in Prämienregion 1 rund 7% über der Prämie in Region 2.  
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Blickt man über die Kantonsgrenzen hinaus, zeigt sich allerdings, dass nur vier 

weitere Kantone das (unbereinigte) steuerbare Einkommen als Bemessungsgrund-

lage verwenden. Dies sind Luzern, Graubünden, Aargau und Thurgau. Luzern wird 

sein System allerdings auf den 1.1.2014 umstellen und neu das Nettoeinkommen 

(bereinigt um diverse Zuzüge und Abzüge) verwenden. Der Kanton Aargau möch-

te sein Prämienverbilligungssystem ebenfalls anpassen und Korrekturfaktoren 

beim steuerbaren Einkommen einführen.
29

 Was spricht also gegen das steuerbare 

Einkommen? Die fehlende Effektivität. Denn es profitieren auch Personen, welche 

nicht zur Zielgruppe gehören:  

 Beispiel 1: Ein vermögender Hauseigentümer nimmt umfassende Renova-

tionsarbeiten vor. Aufgrund dieser Kosten und den entsprechenden hohen 

Abzügen sinkt sein steuerbares Einkommen und er hat einen IPV-

Anspruch.  

 Beispiel 2: Ein Ehepaar nimmt die Maximalbeiträge an die gebundene 

Selbstvorsorge (3. Säule) vor. Das steuerbare Einkommen sinkt dadurch 

substanziell und es resultiert ein IPV-Anspruch.  

Das steuerbare Einkommen führt also dazu, dass finanziell relativ gut gestellte 

Personen wegen Vermögensumschichtungen oder einmaligen Sondereffekten von 

der IPV profitieren. Diese Fälle sind keineswegs vernachlässigbar wie Modell-

rechnungen der Wirtschafts-Mathematik AG im Jahr 2007 gezeigt haben: Korri-

giert man das steuerbare Einkommen um negative Liegenschaftserträge, Beiträge 

der 2. und 3. Säule sowie den Sonderabzug der doppelten Erwerbstätigkeit, verän-

dert sich die IPV bei 9 Prozent der anspruchsberechtigten Haushalte. Die Ausga-

ben für die IPV würden um 6 Prozent (35 Mio. CHF pro Jahr) sinken resp. könnten 

zielführender eingesetzt werden (Berechnungen für das Jahr 2007).  

Rolle des Vermögens 

Weiter stellt sich die Frage, ob das Vermögen bei der Berechnung der IPV berück-

sichtigt werden soll oder nicht. In Zürich spielt das Vermögen keine Rolle (solange 

es unter bestimmten Grenzen liegt). Damit ist Zürich im interkantonalen Vergleich 

die absolute Ausnahme: Alle anderen Kantone rechnen einen Teil des Vermögens 

als Einkommen an. Dieses Vorgehen kennt auch Zürich – bei anderen Sozialleis-

tungen: So werden Stipendien beispielsweise auf Basis des Einkommens und 10 

Prozent des Vermögens berechnet. Bei der Alimentenbevorschussung und den 

                                                      

29  Dies sind Beiträge an die 2. und 3. Säule, Liegenschaftskosten und Spenden. Damit verbunden 

wäre eine geschätzte Einsparung von ca. 10 Mio. CHF pro Jahr.  
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Kleinkinderbetreuungsbeiträgen wird ein Vermögensanteil von 1/15 angerechnet. 

Auch bei den Ergänzungsleistungen wird das Vermögen teilweise als Einkommen 

berücksichtigt (10 Prozent nach Abzug der Schulden). Berücksichtigt man das 

Vermögen nicht, wird eine Person mit tiefem Einkommen und einem relativ hohen 

steuerbaren Vermögen (knapp unterhalb der Vermögensgrenze) die höchste IPV 

erhalten und somit gleich behandelt wie eine Person mit tiefem Einkommen und 

ohne steuerbares Vermögen.  

Bezug ausserhalb der Zielgruppe 

Die Bemessung der IPV anhand von Steuerdaten kann dazu führen, dass Personen-

gruppen ausserhalb der Zielgruppen eine Anspruchsberechtigung aufweisen. Es 

handelt sich hierbei um Gruppen, bei welchen die Steuerdaten die tatsächliche 

wirtschaftliche Situation möglicherweise nicht genügend abbilden: 

 Selbstständigerwerbende  

 Junge Erwachsene in Ausbildung 

 Personen mit hohem Vermögen und tiefem Einkommen (aufgrund hoher 

Abzugsmöglichkeiten) 

Untersuchungen von Interface
30

 haben gezeigt,
 
dass die Problematik bei den 

Selbstständigerwerbenden quantitativ unbedeutend ist. So gibt es keine Hinweise 

darauf, dass diese Personengruppe überdurchschnittlich oft IPV bezieht. Ähnliches 

gilt für Personen mit hohem Bruttovermögen, welche aufgrund hoher Abzüge in 

die Anspruchsberechtigung fallen. Dies sind gemäss den Studien Einzelfälle. Beide 

Bereiche hängen zudem eng mit der Ausgestaltung des Steuersystems zusammen. 

Ein Interviewpartner sagt dazu: „Dies ist ein Problem im Steuersystem und nicht 

der IPV. Allfällige Probleme sollten daher im Steuersystem selbst gelöst werden.“  

Anders ist die Gruppe der jungen Erwachsenen in Ausbildung zu beurteilen. Zwei 

Gründe sind dafür ausschlaggebend: 

 Bei jungen Erwachsenen sind oftmals noch keine Steuerdaten vorhanden. 

In diesen Fällen werden in Zürich ein steuerbares Einkommen und ein 

steuerbares Vermögen von Null angenommen. Dies ist besonders proble-

matisch, da das Zürcher System wenig zeitnah ist und junge Erwachsene 

einen eigenen Anspruch aufweisen (s.u.).  

                                                      

30  Vgl. Interface (2001): Evaluation des Vollzugs der Prämienverbilligung. Eine Untersuchung in 

den Kantonen Genf, Neuenburg, Basel-Stadt, Zürich, Luzern und Appenzell Ausserrhoden, erarbei-

tet im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherung.  
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 Junge Erwachsene in Ausbildung haben in Zürich einen eigenen Anspruch, 

unabhängig davon, ob sie von den Eltern finanziell unterstützt werden. Es 

wird in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert, ob junge Erwach-

sene, welche eine eigene Steuerpflicht aufweisen, nicht auch das Recht auf 

einen eigenen Anspruch haben. Die Meinungen gehen hierbei auseinander, 

allerdings überwiegt die Ansicht, dass ein gemeinsamer Anspruch sinnvoll 

sei: 19 Kantone legen unter bestimmten Bedingungen einen gemeinsamen 

Anspruch fest, nur vier Kantone kennen einen selbständigen Anspruch von 

jungen Erwachsenen in Ausbildung, für drei Kantone liegen uns diesbe-

züglich keine Informationen vor.  

Die sehr hohe Bezugsquote von jungen Erwachsenen in Zürich (vgl. Abbildung 4 

auf Seite 13) zeigt auf, dass diese potenziellen Problemfelder im Vergleich zu den 

anderen Kantonen in der Schweiz tatsächlich zu einem überdurchschnittlich hohen 

Bezug der jungen Erwachsenen führen, die nicht immer zur Zielgruppe der IPV 

gehören.  

4.2.2.  Werden die Zielgruppen erreicht?  

Wenn eine Person anspruchsberechtigt ist, bedeutet dies noch nicht automatisch, 

dass sie auch eine IPV erhält. Denn das System der Individuellen Benachrichti-

gung verlangt, dass die berechtigten Personen das von der SVA zugestellte (ausge-

füllte) Formular unterschreiben und zurücksenden. Dieses System wird von der 

Mehrheit der Kantone angewandt und findet ein Gleichgewicht zwischen dem 

Aktivwerden der Berechtigten (welches den ungerechtfertigten Bezug reduziert) 

und der guten Erfassung der Zielgruppen. Dennoch stellte sich in der Vergangen-

heit wiederholt die Frage, ob durch dieses System nicht doch bestimmte Personen-

gruppen der Zielgruppe ausgegrenzt werden. In Zürich wurde dieser Punkt insbe-

sondere im Jahr 2001 bei der Umstellung des automatischen Systems (ohne An-

trag) zum aktuellen System diskutiert. Eine damalige Studie
31

 zeigte auf, dass 94 

Prozent der anspruchsberechtigten Haushalte das Formular einreichten. Die Grün-

de, weshalb kein Antrag gestellt wurde, waren (Reihenfolge nach Anzahl Nennun-

gen): 

 Eigene Nachlässigkeit 

 Wunsch für sich selbst zu sorgen 

 Fehlende Kenntnis des Verfahrens 

                                                      

31  Vgl. Bericht und Antrag des Regierungsrates an den Kantonsrat zum Postulat KR-Nr. 114/2001 

betreffend Prämienverbilligung: Wechsel vom Automatismus zum Antragssystem; Bericht zu den 

Auswirkungen der Umstellung, 13. November 2002  
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Ein weiterer Grund, nämlich die Zurückhaltung gegenüber Behörden, welcher in 

der Literatur ebenfalls angeführt wird, spielte kaum eine Rolle. Die fehlende In-

formation / Kenntnis wurde von 17 Prozent der Befragten (= Nicht-Bezüger/innen 

trotz Anspruch) angegeben; dies entspricht 1 Prozent aller Anspruchsberechtigten. 

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang zwei Punkte. Zunächst wurde die Er-

hebung kurz nach der Umstellung des Systems durchgeführt; es kann davon aus-

gegangen werden, dass die Bekanntheit des Systems in der Zwischenzeit gestiegen 

ist. Zweitens ist auch bei einer automatischen Ermittlung und Auszahlung (ohne 

Antrag) teilweise eine gewisse Aktivität der Berechtigten erforderlich. Beispiels-

weise müssen bei einem erstmaligen Anspruch (oder bei einem Krankenkassen-

wechsel) Versicherer und Kontoinformationen angegeben werden. Tut man dies 

nicht, „verzichtet“ man ebenfalls auf den Anspruch.  

Studien in anderen Kantonen mit demselben System haben ähnliche Ergebnisse 

gezeigt.
32

 So liegt die Nicht-Bezugsquote (trotz Anspruchsberechtigung) bei einer 

Individuellen Benachrichtigung i.d.R. bei unter 5 Prozent. Kantone mit einem rei-

nen Antragssystem weisen deutlich höhere Werte von 20-25 Prozent auf.  

Die Studie von Rüst zur Prämienverbilligung im Jahr 2011 schätzt die Nicht-

Bezugsquote in der Stadt Zürich hingegen auf immerhin 11 Prozent. Darin sind 

allerdings auch Fälle enthalten, welche z.B. wegen Wegzug ins Ausland nicht 

mehr anspruchsberechtigt sind oder Sozialhilfebezüger/innen. Sozialhilfebezü-

ger/innen wird, ob mit oder ohne IPV-Antrag, die gesamte effektive Prämie vergü-

tet (zumindest wenn sie ganzjährig in der Sozialhilfe sind). Dennoch ist zu emp-

fehlen, dass Sozialhilfebezüger/innen eine IPV beantragen. Dies erhöht die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Personen auch nach einem Ausstieg aus der Sozialhilfe die 

IPV beantragen. Denn auch wenn die grosse Mehrheit der Befragten ihren An-

spruch wahrnimmt, stellt der Antrag laut Interviewaussage für einen Teil der Sozi-

alhilfebezüger/innen eine Hürde dar. Diese wird minimiert, wenn sie das System 

kennen und bereits einen Antrag ausgefüllt haben.
33

 Gemäss Interviewaussage 

wird dies in der Praxis bereits so gehandhabt – sofern ein Anspruch besteht (was 

                                                      

32  Vgl. Interface (2001): Evaluation des Vollzugs der Prämienverbilligung im Kanton Appenzell 

Ausserrhoden, Vertiefung zur Rahmenstudie des Bundesamtes für Sozialversicherung im Auftrag 

der Gesundheitsdirektion des Kantons Appenzell Ausserrhoden und Interface (2001): Evaluation 

des Vollzugs der Prämienverbilligung. Eine Untersuchung in den Kantonen Genf, Neuenburg, Ba-

sel-Stadt, Zürich, Luzern und Appenzell Ausserrhoden, erarbeitet im Auftrag des Bundesamtes für 

Sozialversicherung.  
33  Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag zweier Interviewpartner/innen, einen Automatismus für 

Sozialhilfebezüger/innen (ohne Antrag) einzuführen, eher skeptisch zu beurteilen.  
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aufgrund der fehlenden Zeitnähe nicht immer der Fall ist). Ein Interviewpartner 

wünschte sich eine stärkere Information / Beratung durch die Sozialarbeiter/innen.    

 

Fazit zur Effektivität: Das System der Individuellen Benachrichtigung ist effektiv. 

Der selbständige IPV-Anspruch von jungen Erwachsenen in Ausbildung, deren 

finanzielle Verhältnisse unbekannt sind und/oder deren Eltern unterstützungs-

pflichtig sind, ist hingegen nicht zielführend. Die Effektivität des IPV-Systems 

könnte ebenfalls erhöht werden, wenn das steuerbare Einkommen um verschiedene 

– nicht zwingende – Ausgaben sowie die Zurechnung eines Teils des steuerbaren 

Vermögens bereinigt würde.  

4.3.  Aktualität  

Die Aktualität eines Prämienverbilligungssystems, d.h. die Abstützung auf mög-

lichst aktuelle Steuerdaten, ist aus drei Gründen wichtig:   

 Es sollten keine Personen aufgrund von veralteten Steuerdaten anspruchs-

berechtigt sein, wenn sie mittlerweile über ein höheres Einkommen verfü-

gen.  

 Bei Personen, deren finanzielle Verhältnisse sich verschlechtert haben, 

sollte nicht ein früheres (höheres) Einkommen berücksichtigt werden.  

 Je weiter die verwendeten Steuerdaten zurück liegen, desto mehr Personen 

weisen keine Daten auf (z.B. junge Erwachsene).  

Im Vergleich zu den anderen Kantonen ist das Zürcher Prämienverbilligungssys-

tem wenig zeitnah. Für die IPV 2013 sind i.d.R. die Steuerdaten aus dem Jahr 2010 

massgebend. Nur vier Kantone in der Schweiz kennen eine solche Verzögerung. 

Die meisten stützen sich auf Daten des Jahres 2011 oder sogar 2012.  
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Abbildung 15 Verwendete Steuerdaten in den kantonalen IPV-Systemen  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter der Kantone und Interviews mit Kantonsvertreter/innen 

(2013), für 3 Kantone keine Angaben verfügbar.  

 

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, welche Steuerdaten verwendet werden 

(am Beispiel des IPV-Jahres 2013):  

 Es werden die definitiven Steuerdaten verwendet, die zu einem Stichtag 

verfügbar sind. Dieses System wenden beispielsweise die Kantone Zürich 

und Basel-Landschaft an. Während Zürich dabei auf die am 1. Januar (neu: 

1. April) des Jahres 2012 und somit i.d.R. auf die Steuerdaten 2010 zu-

rückgreift, versendet der Kanton Basel-Landschaft basierend auf den Steu-

erdaten 2011 erst im November 2012 die Formulare. Der Kanton Neuen-

burg, welcher eine automatische Ermittlung und Auszahlung hat (ohne An-

trag) ist noch aktueller: Er verwendet die Steuerdaten 2012. Die Steuer-

pflichtigen haben bis zum 31. März Zeit, ihre Steuererklärung einzu-

reichen. Das kantonale Steueramt setzt die Steuern innerhalb eines Monats 

fest. Zeigt das Ergebnis der Steuerprüfung, dass die Person eine höhere 

IPV erhält, wird diese ab dem 1. April rückwirkend ab Jahresbeginn über-

wiesen. Wird die IPV gesenkt oder entfällt ganz, wird dies ebenfalls ab 

dem 1. April angepasst (allerdings ohne rückwirkende Forderung).    

 Weiter werden teilweise auch provisorische Steuerdaten verwendet, wel-

che eine grössere Zeitnähe erlauben, aber Korrekturen notwendig machen. 

So stützt sich der Kanton St. Gallen beispielsweise auf die definitiven 
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zweijährigen Steuerdaten ab; sollten diese nicht vorliegen, werden die pro-

visorischen Steuerdaten verwendet.
34

     

 Der Kanton Basel-Stadt verwendet schliesslich jeweils die aktuellsten ver-

fügbaren Steuerdaten. Das heisst, er nimmt unterjährige Anpassungen vor, 

sobald die neuen Steuerdaten eintreffen. Ähnlich geht Bern vor, wo vier-

teljährliche Überprüfungen stattfinden. Die IPV wird dann auf Basis der 

aktuellsten Steuerdaten berechnet (bis Juni 2013: Steuerdaten 2011, ab Juli 

2013: Steuerdaten 2012).  

Weiter gibt es die Unterscheidung, wann die Antragseinreichung erfolgt. Für das 

IPV-Jahr 2013 werden die Anträge im Kanton Zürich im Jahr 2012 verschickt und 

eingereicht. In anderen Kantonen wie Uri oder Aargau werden die Anträge erst im 

Jahr 2013 verschickt. Letzteres Vorgehen führt dazu, dass die Versicherten erst 

Ende Jahr die Verbilligungsbeiträge erhalten.
35

 Im Kanton Zürich kann hingegen 

bereits ab Beginn des IPV-Jahres die Verbilligung monatsweise berücksichtigt 

werden. Dies ist entscheidend, da die Ansprüche „Aktualität“ und „Zahlung bereits 

zu Beginn des IPV-Jahres“  in Konflikt zueinander stehen.  

Zu beachten ist auch, dass die Zeitnähe mit dem System zur Ermittlung der An-

spruchsberechtigten zusammenhängt. So weist die Individuelle Benachrichtigung 

im Vergleich zur automatischen Auszahlung sowie zum Antragssystem eine grös-

sere Zeitverzögerung auf.  

Mit der Verschiebung des Stichtags (von 1. Januar auf 1. April) wird die Aktualität 

insofern verbessert, als dann ein grösserer Anteil an definitiven Steuerfaktoren 

vorliegt (gemäss Interviewaussage 95% anstatt 80%). Die fehlende Zeitnähe wird 

von den interviewten Personen dennoch als eines der grössten Probleme im Zür-

cher Prämienverbilligungssystem wahrgenommen.  

 

Fazit zur Aktualität: Das Zürcher System ist nicht zeitnah. Dies wurde auch in den 

Interviews als eines der grössten Probleme des Prämienverbilligungssystems in 

Zürich bezeichnet. Ein grosser Vorteil des Systems ist hingegen, dass von den 

IPV-Bezüger/innen keine vorschüssigen Zahlungen geleistet werden müssen (d.h. 

die Prämie wird ab Januar des IPV-Jahres verbilligt).   

                                                      

34  In einem Urteil des Verwaltungsgerichts vom 11.12.2012 wurde nun allerdings bestimmt, dass bei 

der Berechnung der IPV grundsätzlich auf die Steuerdaten des Vorjahres abzustützen sei. Grund: 

Das Gesuch zur IPV kann bis zum 31.12. des Anspruchsjahrs eingereicht werden. Zu diesem Zeit-

punkt liegt bereits die Steuerveranlagung des Vorjahres vor. Ein allgemeines Abstützen auf die 

zweijährigen Steuerdaten sei daher nicht zulässig.  
35  Uri plant aus diesem Grund einen Systemwechsel (ab 2014).  
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4.4.  Nachvollziehbarkeit  

Komplexität 

Die Bemessungsgrundlage steuerbares Einkommen ist relativ einfach. Die Werte 

aus der Steuererklärung werden weder korrigiert noch wird ein Teil des Vermö-

gens dazugeschlagen. Auch das System der Individuellen Benachrichtigung – bei 

welchem ein ausgefülltes Formular mitgeschickt wird – kann als klar und wenig 

komplex bezeichnet werden. Das Berechnungsmodell mit den Einkommensstufen 

ist schliesslich für die Berechtigten einfach nachvollziehbar. Insofern ist das Zür-

cher Prämienverbilligungssystem für die Anspruchsberechtigten vergleichsweise 

einfach zu verstehen, was als sehr positiv zu werten ist.  

Abstimmung mit anderen Sozialleistungen 

In der Gesamtheit der Sozialleistungen wäre das Prämienverbilligungssystem noch 

einfacher nachzuvollziehen, wenn für die verschiedenen Sozialleistungen dieselben 

Bemessungsgrundlagen und Haushaltsdefinitionen gelten würden. Dies ist nicht 

der Fall.
36

 So wird beispielsweise das Vermögen bei den Stipendien zu 10 Prozent 

zum Einkommen gezählt, bei der Alimentenbevorschussung und den Kleinkinder-

betreuungsbeiträgen zu 1/15, wohingegen es bei der IPV lediglich eine Vermö-

gensgrenze gibt. Ähnliches gilt für die Haushaltsdefinition: Bei der IPV und der 

Sozialhilfe werden sie separat unterstützt, bei der Alimentenbevorschussung und 

den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen besteht ein Gesamtanspruch für den Haushalt. 

Es gibt allerdings auch Argumente, welche gegen eine Harmonisierung sprechen. 

So sagte ein Interviewpartner aus, dass unterschiedliche Instrumente es besser 

erlauben, unterschiedliche Gruppen zu erreichen.  

 

Fazit zur Nachvollziehbarkeit: Das Zürcher System ist im Vergleich zu anderen 

kantonalen Prämienverbilligungssystemen relativ einfach.
37

  

                                                      

36  Vgl. econcept (2012): Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem des Kantons Zürich: Stand der 

Umsetzung und Ansatzpunkte für eine Harmonisierung, Schlussbericht.  
37  Die Nachvollziehbarkeit liesse sich ggf. nochmals erhöhen, wenn eine Harmonisierung der Be-

messungsgrundlage über alle Sozialleistungen stattfände. Dies wird nachfolgend allerdings nicht 

weiter thematisiert, da die vorliegende Evaluation nur das Prämienverbilligungssystem beinhaltet. 
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4.5.  Effizienz  

4.5.1.  Aufwand des Vollzugs  

Der Vollzugsaufwand der SVA beträgt jährlich rund 5 Mio. CHF und ca. 14 CHF 

pro bezugsberechtigter Person. Auch wenn mit dem Datenaustausch zwischen der 

SVA und den Versicherern gewisse Erleichterungen erwartet werden,
38

 lässt die 

höhere Zahl der manuellen Bearbeitung den Vollzugsaufwand steigen. Die manu-

elle Bearbeitung der Anträge wird in Zürich gleich wie in anderen Kantonen als 

grösster Kostentreiber genannt und ist bedingt durch:   

 Krankenkassenwechsel 

 Gesuche aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen 

 Gesuche aufgrund von veränderten persönlichen Verhältnissen 

 Individuelle Prüfung bei jungen Erwachsenen in Ausbildung 

 Wohnsitzwechsel 

Insgesamt hat der Anteil der manuellen Abwicklung in den letzten Jahren zuge-

nommen. Im Jahr 2012 betrug der Anteil der manuell zu bearbeitenden Dossiers 

47%, im Jahr 2008 lag dieser Wert noch bei 39% (Zahlen aus dem Jahresbericht 

2012 der SVA). Dadurch ist der Vollzugsaufwand gestiegen.  

Die Krankenkassenwechsel müssen manuell bearbeitet werden, daher besteht hier 

wenig Spielraum (2012: knapp 23‘000 Wechsel). Gleiches gilt bei der Verände-

rung der persönlichen Verhältnisse und der Prüfung der Daten von jungen Erwach-

senen in Ausbildung (ausser man würde wie z.B. die Kantone BS und BL auf eine 

Unterscheidung nach Ausbildungstätigkeit verzichten).  

In Bezug auf die Wohnsitzwechsel würde die Aufhebung der Prämienregionen 

Vereinfachungen bedeuten (denn bei Wohnsitzwechseln innerhalb von Zürich 

muss die IPV ab dem Folgemonat angepasst werden).  

Bei den Gesuchen aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen (2012: 

2‘799 Anträge) stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit. Die Kosten für die 

manuelle Bearbeitung sind relativ hoch. Ist es der Nutzen auch? Betrachten wir 

dafür den Hintergrund der Regelung. Für die IPV 2013 sind in Zürich i.d.R. die 

Steuerdaten 2010 relevant. Zwischen 2010 und 2013 können sich die wirtschaftli-

chen Verhältnisse der Anspruchsberechtigten allerdings geändert haben. Das Prob-

lem ist immer vorhanden, jedoch umso stärker, je weiter das Bemessungsjahr vom 

Bezugsjahr entfernt ist. Die wirtschaftlichen Verhältnisse werden erst mit relativ 

                                                      

38  Auf die Zeitnähe wird der Datenaustausch – wenn überhaupt – nur einen geringen Effekt haben.  
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grosser zeitlicher Verzögerung berücksichtigt. Die zeitliche Verzögerung ist beid-

seitig, d.h. sowohl Einkommensreduktionen als auch Einkommenserhöhungen 

werden erst verzögert wirksam. Man kann somit argumentieren, dass die Zeitver-

zögerung nicht grundsätzlich problematisch ist und somit auch keine Anträge bei 

veränderten finanziellen Verhältnissen eingereicht werden sollten. Aber: Bei Ein-

kommensreduktionen kommt es für die betroffenen Personen teilweise zu finanzi-

ellen Engpässen. Drei Jahre auf die IPV-Anpassung zu warten, kann zu Härtefällen 

führen.  

Im Kanton Zürich kann daher bei einer Einkommensveränderung ein individueller 

Antrag auf Neu-Berechnung der IPV gestellt werden. Bis zu einem Urteil des So-

zialversicherungsgerichts im Jahr 2008
39

 wurde die Praxis angewandt, dass nur 

dann eine Neu-Berechnung der IPV erfolgt, wenn sich das Einkommen um min-

destens 30 Prozent reduziert hat. Diese Praxis wurde als unzulässig beurteilt. Ak-

tuell kann bei jeder Einkommensreduktion – unabhängig von der Höhe dieser Re-

duktion – ein Antrag auf Neu-Berechnung der IPV gestellt werden. Diese Situation 

ist insofern unbefriedigend, als sie nicht effizient ist:  

 Personen, bei welchen sich die IPV nicht ändert, können ein Gesuch ein-

reichen. Dies entspricht einem Aufwand ohne Nutzen.  

 Personen, bei welchen sich Einkommen und IPV nur geringfügig ändern, 

können ein Gesuch einreichen. Diesem Aufwand steht wenig Nutzen ge-

genüber. Beispiel: Bei einer alleinerziehenden Person mit zwei Kindern in 

Prämienregion 3 verringert sich das steuerbare Einkommen von 43‘500 

CHF auf 43‘000 CHF. Sie reicht ein Gesuch ein. Ihr IPV-Anspruch wird 

angepasst. Sie erhält neu 2‘172 CHF anstatt 2‘028 CHF. Die Differenz 

beträgt 144 CHF pro Jahr oder 12 CHF pro Monat. Vor dem Hintergrund, 

dass (neu) Prämienverbilligungsbeiträge unter 200 CHF gar nicht mehr 

ausbezahlt werden, kann diese Änderung als vernachlässigbar bezeichnet 

werden.  

 Bei einer Reduktion des Einkommens erfolgt eine schnelle Anpassung, 

bei einer Erhöhung des Einkommens ist die Reaktion sehr langsam.  

  

                                                      

39  Vgl. KV.2007.00039, 24. September 2008.  
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4.5.2.  Mögliche Fehlanreize 

Neben dem Vollzugsaufwand stellt sich die Frage, ob Fehlanreize im System dazu 

führen, dass das System weniger effizient ist. Folgende Punkte sind hier relevant: 

 Fehlanreize in Bezug auf die Krankenkassenwahl: Führt die Übernahme 

der gesamten resp. eines grossen Teils der Prämie dazu, dass teurere Kran-

kenkassen gewählt werden?
40

 

 Fehlanreize in Bezug auf die Erwerbstätigkeit: Führt das Stufenmodell 

aufgrund von Schwelleneffekten dazu, dass die Erwerbstätigkeit gesenkt 

oder nicht erhöht wird?  

Fehlanreize in Bezug auf die Krankenkassenwahl 

IPV-Bezüger/innen: Die IPV, welche unabhängig von der gewählten Krankenkas-

se, der Franchise und des Versicherungsmodells ist, setzt einen substanziellen Spa-

ranreiz. Der Sparanreiz tritt allerdings nicht (oder zumindest deutlich weniger) auf, 

wenn die IPV einen sehr grossen Anteil der Prämie ausmacht, wie dies bei an-

spruchsberechtigten Kindern der Fall ist. In der Prämienregion 1 liegt die günstigs-

te Krankenkasse beispielsweise bei 77 Prozent der Durchschnittsprämie.
41

 Fami-

lien mit anspruchsberechtigten Kindern haben aber keinen Anreiz, diese zu wäh-

len. Allerdings kann dies u.E. vernachlässigt werden. Denn: Erstens liegen nur 

wenige Krankenkassen unter den 85 Prozent und zweitens ist für eine Familie die 

IPV insgesamt, d.h. für den gesamten Haushalt, von Bedeutung. Diese liegt deut-

lich unter den effektiven Prämien (auch bei den günstigsten Krankenkassen).  

Sozialhilfebezüger/innen: Bei Sozialhilfebezüger/innen ist das Problem etwas stär-

ker ausgeprägt, da die gesamten effektiven Prämienausgaben übernommen werden. 

Das heisst: Es fehlen die Anreize für Sozialhilfebezüger/innen, günstige Kranken-

kassen und alternative Versicherungsmodelle zu wählen. Es fragt sich jedoch, ob 

eine Änderung der Regelung sinnvoll ist. Würden nämlich maximal die Durch-

schnittskosten vergütet, würde dies verschiedene Nachteile mit sich bringen.  

Als eines der gewichtigsten Argumente ist die Tatsache zu nennen, dass niemand 

gezwungen werden darf, die Krankenkasse zu wechseln. Bleibt eine Person aber 

                                                      

40  Nicht Bestandteil der Studie sind die Anreize bei den Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen 

(EL). Dennoch sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Vergütung der Durchschnittsprä-

mie nicht effizient ist. Denn: Ist die effektive Prämie von EL-Bezüger/innen tiefer als die Durch-

schnittsprämie, geht die Differenz zugunsten der EL-Bezüger/innen. Das heisst: Ein Teil der Prä-

mienverbilligungsbeiträge wird gar nicht für die Prämienzahlungen verwendet. Vgl. dazu auch die 

Motion Graber (Ständerat, Juni 2012, 12.3435), die dies verhindern möchte.   
41  Vgl. BAG, Prämienübersicht 2013.  
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bei einer Krankenkasse mit höherer Prämie, besteht die Gefahr, dass die Restprä-

mie nicht bezahlt wird. Betreibungen und Verlustscheine sind die Folge. Dies er-

höht wiederum die Prämienverbilligungsausgaben.  

Würden sogar weniger als die Durchschnittskosten vergütet, würde diese Gefahr 

noch steigen. Einzige Alternative wäre die Regelung von Basel-Stadt: Den Kran-

kenkassen werden die effektiven Prämien überwiesen. Resultiert eine Restprämie 

zwischen dem übernommenen Anteil an der Durchschnittsprämie (im Fall von 

Basel-Stadt: 90 Prozent) und der effektiven Prämie, wird dies bei der Auszahlung 

der Sozialhilfe in Abzug gebracht. Das Vorgehen ist allerdings umstritten, da 

dadurch der Grundbedarf geschmälert wird.  

Weiter kann die Krankenkasse nicht immer sofort gewechselt werden, daher wären 

Fristen zu gewähren, bis zu deren Ablauf die effektive Prämie übernommen wird. 

Schliesslich müsste auch sichergestellt werden, dass die effektive Prämie bis ma-

ximal zur Durchschnittsprämie vergütet würde (d.h. dass daraus keine Gewinne 

resultieren). Dies alles führt zu administrativem Mehraufwand, welcher sich ge-

mäss Interviewaussage nicht lohnen würde.  

Im Kantonsvergleich ist die Vergütung der effektiven Prämie allerdings eher die 

Ausnahme. Die meisten Kantone vergüten die Richtprämie resp. Durchschnitts-

prämie.  
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Tabelle 4 Prämie für Sozialhilfebezüger/innen  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter der Kantone und Interviews mit Kantonsvertreter/innen 

(2013)   

 

Während der Vernehmlassung im Rahmen der Teilrevision des EG KVG wurde 

eine weitere Möglichkeit diskutiert: Der Kanton übernimmt nur noch die Durch-

schnittsprämie, eine allfällige Differenz zur effektiven Prämie ist von den Gemein-

den zu tragen. Den Gemeinden wird dadurch ein Anreiz gesetzt, dafür zu sorgen, 

dass Sozialhilfebezüger/innen nicht in speziell teuren Krankenkassen versichert 

sind (die jetzige Praxis ist hier sehr unterschiedlich, die einen Gemeinden fordern 

die Personen auf, eine günstige Krankenkasse zu wählen, die anderen nicht). Die 

zu erzielenden Einsparungen wurden auf rund 9 Mio. CHF pro Jahr geschätzt. Der 

Kanton Uri kennt eine ähnliche Regelung: Bei Sozialhilfebezüger/in wird die ef-

fektive Prämie berücksichtigt. Der Sozialdienst kann beim Kanton die Rückerstat-

tung der Richtprämie beantragen.  

ZH Effektive Prämie

BE

Bis zu bestimmtem Termin: effektive Prämie, 

danach: Prämie derjenigen Krankenkasse, bei welcher 20% in Bezug auf 

Prämie darunter liegen

LU Richtprämie

UR Richtprämie

SZ Richtprämie

OW Durchschnittsprämie (EDI)

NW Richtprämie

GL Richtprämie (= Durchschnittsprämie EDI)

ZG Richtprämie

FR Richtprämie (= Durchschnittsprämie)

SO max. kantonale Durchschnittsprämie

BS 90% der kantonalen Durchschnittsprämie

BL k.A.

SH max. 90% der Richtprämie (Richtprämie = Durchschnittsprämie EDI)

AR max. Richtprämie

AI k.A.

SG Effektive Prämie

GR Durchschnittsprämie (EDI)

AG Effektive Prämie

TG kantonale Durchschnittsprämie (tiefer als bei EL)

TI k.A.

VD max. kantonale Richtprämie (jedoch höchstens die effektive Prämie) 

VS max. Referenz-Durchschnittsprämie (wie EL)

NE Durchschnittsprämie (EDI) wie EL

GE k.A.

JU max. Durchschnittsprämie EDI (jedoch höchstens die effektive Prämie) 

Kanton Prämie Sozialhilfebezüger
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Der Vorschlag wäre aus unserer Sicht eine praktikable Möglichkeit, die IPV-

Ausgaben zu senken resp. anderweitig mit höherem Nutzen einzusetzen – ohne 

dass die betroffenen Sozialhilfebezüger/innen dadurch Nachteile haben. Da der 

Vorschlag während der Vernehmlassung allerdings verworfen wurde, scheint es 

zumindest im Moment politisch keine akzeptierte Lösung zu sein.  

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass eine Änderung der geltenden Regelungen 

mit anderen Problemen behaftet ist und sich daher nicht aufdrängt.  

 

Junge Erwachsene: Ein Spezialfall stellt die Situation bei jungen Erwachsenen dar. 

Junge Erwachsene, die sich nicht in Erstausbildung befinden, erhalten eine Kin-

derverbilligung (Prämienregion 1: 1'044 CHF im Jahr 2013). Sind sie allerdings 

bei einer Krankenkasse versichert, die keine reduzierten Prämien für junge Er-

wachsene anbietet, wird ihnen eine IPV für Erwachsene zugesprochen, welche 

deutlich höher ist (Prämienregion 1: 1'716 CHF für eine Einzelperson, tiefste Ein-

kommensklasse). Dies kann zur Folge haben, dass eine Person, welche bei einer 

Krankenkasse ohne reduzierte Prämien versichert ist, keinen Anreiz hat, die Kran-

kenkasse zu wechseln. Zahlenbeispiel (Einzelperson, Prämienregion 1):  

 Prämie erwachsene Person (= Durchschnittsprämie gemäss EDI): 5'112 

CHF, IPV: 1'716 CHF, Restprämie: 3'396 CHF 

 Prämie junge erwachsene Person (= Durchschnittsprämie gemäss EDI): 

4'752 CHF, IPV: 1'044 CHF, Restprämie: 3'708 CHF  

Für die Person lohnt es sich, die Erwachsenenprämie zu bezahlen, was für den 

Staat höhere Kosten verursacht. Bereits in Abschnitt 4.1. wurde die Problematik 

von jungen Erwachsenen, die nicht in Ausbildung sind, angesprochen. Der vorlie-

gende Aspekt bestätigt den Bedarf nach einer Änderung der Regelung.  

 

Fehlanreize in Bezug auf die Erwerbstätigkeit  

Zürich verwendet – wie sieben weitere Kantone auch – ein Stufenmodell. Dieses 

erlaubt eine gezielte Entlastung spezifischer Bezügergruppen wie z.B. besonders 

einkommensschwacher Personen und ist gut steuerbar sowie einfach nachvollzieh-

bar. Der grosse Nachteil des Stufenmodells ist jedoch, dass es Schwelleneffekte 

beinhaltet.
42

 Dies bedeutet: Eine kleine Erhöhung des Einkommens verursacht eine 

                                                      

42  Mit der Regelung des KVG, dass anspruchberechtigten Kindern und jungen Erwachsenen in Aus-

bildung mindestens 50% ihrer Prämie verbilligt werden muss, treten zudem immer Schwellenef-

fekte auf (unabhängig vom System).  
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grosse Reduktion der IPV und senkt somit das verfügbare Einkommen. In der wei-

teren Folge besteht kein Anreiz für einen Ausbau der Erwerbstätigkeit. Diese Prob-

lemstellung hat econcept in einer Studie vertieft analysiert.
43

 Die Untersuchung hat 

aufgezeigt, dass im IPV-System punktuell relevante Schwelleneffekte auftreten. 

Um diese zu vermindern, wurden zwei zusätzliche Einkommensstufen geschaffen. 

Gleichzeitig wurde eine Software-Applikation entwickelt, welche die Überprüfung 

der Tarife auf Schwelleneffekte erlaubt. Das Zürcher System ist somit ein Stufen-

modell mit allen Stärken und Schwächen. Aber: Die Problematik der Schwellenef-

fekte wurde berücksichtigt und die Stufen entsprechend austariert. Insofern ist ein 

Wechsel zu einem alternativen Modell nicht zwingend.  

Dies wird auch in den Interviews bestätigt, in denen sich etwa gleich viele Perso-

nen für ein Prozentmodell
44

 wie für ein Stufenmodell ausgesprochen haben.  

 

Fazit zur Effizienz: Die manuelle Abwicklung individueller Gesuche ist kostenin-

tensiv und sollte auf Personen mit grösseren Einkommensveränderungen einge-

schränkt werden. Für junge Erwachsene, die nicht in Ausbildung sind, kann ein 

Fehlanreiz resultieren.   

4.6.  Gleichbehandlung 

Schliesslich ist zu prüfen, ob das Kriterium der Gleichbehandlung erfüllt ist. Dies-

bezüglich sind insbesondere die Behandlung von quellensteuerpflichtigen Perso-

nen und die Unterschiede in der Vollzugspraxis der verschiedenen Gemeinden von 

Interesse.  

Unterschiede in der Vollzugspraxis nach Gemeinden 

In den Interviews hat sich gezeigt, dass die Gemeinden eine unterschiedliche Pra-

xis in der IPV aufweisen. Folgende Punkte fielen dabei besonders auf: 

 Die Stadt Zürich verhält sich im Vergleich zu anderen Gemeinden proakti-

ver. Beispielsweise werden alle Personen mit reduziertem Einkommen an-

geschrieben und auf die Möglichkeit eines Gesuchs aufgrund veränderter 

                                                      

43  Vgl. econcept (2009-2010): Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem, Schlussberichte der Pro-

jektphase I und II 
44  Ein Prozentmodell gibt einen Selbstbehalt vor (z.B. 8 Prozent des Einkommens), der Rest wird 

über die IPV übernommen. Eine Person ohne Einkommen erhält somit eine Prämienübernahme. 

Schwelleneffekte treten nicht auf.  
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wirtschaftlicher Verhältnisse aufmerksam gemacht. Andere Gemeinden 

tun dies nicht.  

 Das Vorgehen bei Personen, bei welchen keine Steuerdaten vorliegen, ist 

je nach Gemeinde unterschiedlich. Beispiel: Eine Gemeinde schätzt bei 

Zuzüger/innen das Einkommen (z.B. auf Basis von Bundessteuerdaten, 

früherem Sozialhilfeanspruch oder Beruf) und gewährt die IPV auf diesen 

provisorischen Daten. Eine andere Gemeinde erstellt zwar eine provisori-

sche Steuerrechnung, vergütet die IPV aber erst nach Vorliegen der defini-

tiven Steuerdaten. Eine dritte Gemeinde löscht alle Personen, bei welchen 

keine Steuererklärungen vorliegen, aus der Anspruchsberechtigung.  

 Bei Steuerregisterwechseln während des Jahres (Quellensteuerpflicht und 

ordentliche Steuerpflicht) ist nicht definiert, auf welche Grundlage abzu-

stützen ist. Gemäss Angabe der Stadt Zürich erfolgt die Handhabung in 

den Gemeinden sehr unterschiedlich.  

 Einige Gemeinden nutzen die Möglichkeit, dass Personen, die unter dem  

sozialen Existenzminimum leben, auch ohne Sozialhilfebezug ein Gesuch 

für eine vollständige Prämienübernahme stellen können, nicht.   

 Einige Gemeinden legen ihren Sozialhilfebezüger/innen nahe, eine günsti-

ge Krankenkasse zu wählen, andere tun dies nicht.  

 

Solche Unterschiede können eine substanzielle Ungleichbehandlung zwischen den 

potenziell anspruchsberechtigten Personen verschiedener Gemeinden darstellen. 

Dies ist insofern ein Problem, als die Prämienverbilligung kantonal geregelt wird 

(mit vorgegebenen Rahmenbedingungen durch den Bund). Das IPV-System ist 

daher als kantonale Aufgabe, nicht als kommunale definiert. Unterschiede in den 

verschiedenen Gemeinden sind somit nicht vorgesehen. Bestimmen die Gemein-

den das IPV-System dennoch in zentralen Fragen mit, ist zudem auch die fiskali-

sche Äquivalenz zwischen Entscheidungsträger und Finanzierer nicht mehr erfüllt.  

 

Quellensteuerpflichtige 

Bei den Quellensteuerpflichtigen unterscheidet sich der Ablauf der IPV-

Berechnung im Vergleich zu Personen des ordentlichen Steuerregisters: Ein Roh-

bestand der quellensteuerpflichtigen Personen wird vom kantonale Steueramt an 

die Gemeinden gemeldet. Diese ermitteln zusammen mit den Einwohnerkontrollen 

die Familiensituation.  

In den Interviews wurde von einigen Gemeindevertreter/innen die Problematik der 

quellensteuerpflichtigen Personen angesprochen. Die Steuerdaten seien von unge-
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nügender Qualität, unvollständig, veraltet und zu spät verfügbar. Dies führe wie-

derholt dazu, dass quellensteuerpflichtige Personen nicht informiert würden, ob-

wohl sie anspruchsberechtigt wären.  

Die Stadt Zürich hat für das Jahr 2013 einen Datenvergleich durchgeführt. Dieser 

hat aufgezeigt, dass zwischen 5% und 10% der gemeldeten Personen fälschlicher-

weise als anspruchsberechtigt ausgewiesen wurden und bei weiteren 10% der Per-

sonen ein zu hoher Anspruch anerkannt worden wäre. Die Stadt Zürich hat diese 

Falschmeldungen zwar weitestgehend bereinigt, allerdings mit hohem Aufwand.    

Weiter wird bei den Quellensteuerpflichtigen der Bemessungszeitpunkt zwei Jahre 

vor dem Bezugsjahr genommen, während bei den IPV-Bezüger/innen des ordentli-

chen Steuerregisters die dreijährigen Steuerdaten verwendet werden. Dies stellt 

eine gewisse Ungleichbehandlung dar und führt auch dazu, dass die quellensteuer-

pflichtigen Bezüger/innen den Zahlungen u.U. vorschüssig nachkommen müssen.  

Ein weiteres Problem ist, dass diejenigen Personen, welche nicht erwerbstätig sind, 

gar nicht erfasst und somit auch nicht angeschrieben werden. Gemäss der Antwort 

des Regierungsrates auf die Anfrage Weil-Goldstein (1999) bezüglich Auszahlung 

der Prämienverbilligungen an Quellensteuerpflichtige
45

 ist das Verhältnis zwischen 

Berechtigten und Nicht-Berechtigten bei Schweizern und Ausländern zwar ver-

gleichbar. Die Auswertung ist aber nicht nach Einkommen bereinigt.   

Quellensteuerpflichtige Personen werden daher weniger über ihren Anspruch in-

formiert als Personen des ordentlichen Steuerverfahrens. Dies stellt eine Ungleich-

behandlung dar.  

 

Fazit zur Gleichbehandlung: Die Datenqualität bei den Quellensteuerpflichtigen 

und die Unterschiede in der Praxis zwischen den Gemeinden führen zu Ungleich-

behandlungen.  

 

  

                                                      

45  Vgl. KR-Nr. 466/1998.  
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4.7.  Zwischenfazit  

Aus der Gesamtevaluation des Prämienverbilligungssystems lässt sich folgendes 

Fazit ziehen: Das Zürcher Prämienverbilligungssystem weist viele Vorteile auf. Es 

gibt jedoch auch Optimierungspotenzial.  

Nachfolgende Tabelle führt die Regelungen nach den Komponenten des Prämien-

verbilligungssystems (Anspruchsberechtigung, Höhe der IPV, Verfahren und übri-

ge PV) auf und stellt unsere Beurteilung nach den Referenzkriterien (Bedarfsge-

rechtigkeit, Effektivität, Aktualität, Effizienz, Nachvollziehbarkeit, Gleichbehand-

lung) dar. Daraus abgeleitet ergeben sich Problemfelder, für welche im nachfol-

genden Kapitel Lösungsvorschläge diskutiert werden.  

Die Beurteilung bestätigte sich in den Interviews. Als grösste Schwäche wurde die 

geringe Zeitnähe genannt. Der Einbezug der Gemeinden wurde unterschiedlich 

bewertet. Während einige Interviewpartner/innen dies als Stärke nannten, sagten 

andere aus, dass zu viele Stellen involviert seien. Als grösste Vorteile des Zürcher 

Systems wurden die Einfachheit, der geringe Aufwand sowie die Anlehnung an ein 

bestehendes System (Steuern) genannt.
46

  

  

                                                      

46  Aufgeführt sind diejenigen Stärken, welche mehrfach genannt wurden. Eine vollständige Über-

sicht zu den Stärken und Schwächen gemäss Aussagen der Interviewpartner/innen findet sich in 

Anhang II.  
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Tabelle 5 Übersicht Beurteilung Prämienverbilligungssystem  

 Regelung Beurteilung (Referenzkriterien)  

A
n

sp
r
u

ch
sb

er
e
ch

ti
g

u
n

g
 u

n
d

 B
er

ec
h

n
u

n
g

 d
er

 I
P

V
 

Berechnungsbasis: dreijährige 

Steuerdaten  (geringe Zeitnä-

he)  

 

Aktualität nur teilweise erfüllt (trotz Verbesserung 

durch Verschiebung des Stichtags)  

 

Anmerkungen: Die Anlehnung an ein bestehendes 

System (Steuern) ist eine Stärke. Die fehlende Zeit-

nähe ist jedoch problematisch, besonders bei substan-

ziellen Einkommensveränderungen und bei Personen 

ohne Steuerdaten.  

Gesuche bei Einkommensre-

duktionen möglich 

Effizienz nur teilweise erfüllt  

 

Anmerkungen: Die manuelle Abwicklung ist kosten-

intensiv und weist nur bei substanziellen Einkom-

mensänderungen ein positives Kosten-Nutzen-

Verhältnis auf.  

Bemessungsgrundlage Effektivität nur teilweise erfüllt.  

Stufenmodell  Nachvollziehbarkeit erfüllt.  

Eigenständiger Anspruch von 

jungen Erwachsenen 

Effektivität nur teilweise erfüllt.  

 

Anmerkungen: Der IPV-Bezug von jungen Erwach-

senen ist unabhängig von ihrer tatsächlichen wirt-

schaftlichen Situation (keine Berücksichtigung von 

elterlichen Unterstützungsleistungen).   

H
ö

h
e 

 

IPV für junge Erwachsene 

nicht in Ausbildung ist ein-

kommensunabhängig und 

abhängig von der Wahl der 

Krankenkasse  

Bedarfsgerechtigkeit und Effizienz nur teilweise 

erfüllt  

Jährliche Schwankungen der 

Mittel für die IPV 

Bedarfsgerechtigkeit nur teilweise erfüllt.  

V
er

fa
h

re
n

  

Individuelle Benachrichtigung Effektivität erfüllt.  

Einbezug der Gemeinden Gleichbehandlung nur teilweise erfüllt. 

Verfahren bei Quellensteuer-

pflichtigen 

Gleichbehandlung nur teilweise erfüllt.  

IPV wird ab Januar ausbezahlt    Aktualität erfüllt.  

Ü
b

ri
g

e 
P

V
 

Übernahme der effektiven 

Prämie für Sozialhilfebezüger 

Bedarfsgerechtigkeit erfüllt.  

 

  



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

51 

5. Optimierung des Prämienverbilligungssystems  

Das vorige Kapitel hat die Problembereiche im Zürcher Prämienverbilligungssys-

tem identifiziert. Das vorliegende Kapitel diskutiert nun Lösungsansätze.  

5.1.  Zeitnähe  

Problem: Das Prämienverbilligungssystem in Zürich ist wenig aktuell. Dies führt 

zu folgenden Problemen:  

 Personen sind anspruchsberechtigt, obwohl sie bereits über ein höheres 

Einkommen verfügen. Typisches Beispiel hier sind Studierende nach ih-

rem Abschluss.  

 Personen sind nicht anspruchsberechtigt, obwohl sie über ein tieferes Ein-

kommen verfügen. Die verschlechterten Verhältnisse können die Personen 

in finanzielle Schwierigkeiten bringen.  

 Personen sind anspruchsberechtigt, obwohl das Einkommen unbekannt ist, 

weil noch keine Steuerdaten vorliegen (insb. junge Erwachsene, Personen 

mit veränderten persönlichen Verhältnissen und Zuzüger/innen).   

Lösungsmöglichkeiten: Aus unserer Sicht gibt es zwei Ansätze (welche auch kom-

biniert angewandt werden können):  

 Die Zeitnähe des Gesamtsystems wird verbessert.  

 Die oben aufgeführten Problembereiche werden punktuell entschärft.  

 

5.1.1.  Zeitnähe des Gesamtsystems  

Die Zeitnähe des Gesamtsystems kann durch verschiedene Lösungsvarianten ver-

bessert werden:  

Provisorische Steuerdaten: Die Verwendung von provisorischen Steuerdaten (= 

eingereichten Steuererklärungen) wird in den Interviews skeptisch beurteilt, da 

hierbei ein hoher Aufwand für Korrekturen anfällt (auch wenn die Steuer-

Software, welche von rund 450‘000 Steuerpflichtigen
47

 in Zürich genutzt wird, 

gröbere Fehler verhindern kann). Auch wäre es schwierig, die Rückforderungen zu 

realisieren. Keine Anpassungen vorzunehmen, ist u.E. ebenfalls ein falscher An-

satz, da dies neue Ungerechtigkeiten generieren und Fehlanreize schaffen würde. 

Ein Interviewpartner war hingegen der Ansicht, dass mit der Verwendung der 

                                                      

47  Zum Vergleich: Im Jahr 2011 wurden rund 900‘000 Steuererklärungen eingereicht (Neuzugänge, 

vgl. Entwicklungs- und Finanzplanung 2013-2016, Finanzdirektion, S. 242).  
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Steuerdaten das Problem der fehlenden Zeitnähe entschärft werden könnte. Denn: 

Für viele Personen sei der Unterschied zwischen provisorischen und definitiven 

Steuerdaten sehr gering; bei Erstanmeldern und Zuzüger/innen wäre der Wechsel 

hingegen von Vorteil. Diese These müsste näher geprüft werden.   

Gegenwartsprinzip: Ähnliche Aussagen wie zu den provisorischen Steuerdaten 

wurden für das Gegenwartsprinzip (Selbstdeklaration und nachträgliche Korrektur) 

gemacht: Dieses vermag zwar eine vollumfängliche Zeitnähe zu gewährleisten, 

weist jedoch verschiedene Nachteile auf: 

 Das Gegenwartsprinzip generiert einen hohen Aufwand. Zwei Inter-

viewpartner/innen haben sogar von einem „doppelten Aufwand“ gespro-

chen, da alle Angaben kontrolliert resp. korrigiert werden müssen. Es wird 

ein paralleles System zu den Steuern geschaffen, was oftmals als nicht 

sinnvoll beurteilt wird. So nannten mehrere Interviewpartner/innen die An-

lehnung an die Steuerdaten im heutigen System eine grosse Stärke.   

 Weiter wurde vermerkt, dass Rückforderungen aufwändig und kompliziert 

sind (Rückforderungen über Krankenkassen sind nötig, evtl. sind die IPV-

Bezüger/innen nicht in der Lage, die höheren Prämien zu bezahlen, Betrei-

bungen sind notwendig, etc.). Im Jahresbericht 2012 der SVA zu den 

Durchführungsaufgaben im KVG wird diesbezüglich Folgendes ausgesagt 

(S. 6): „Das Inkasso von unrechtmässig bezogenen IPV-Beträgen gestaltet 

sich vielfach äusserst schwierig und die geforderten Summen können oft-

mals nur in kleinen Raten beglichen werden. Die Kundinnen und Kunden 

nehmen zwar zur Kenntnis, dass IPV-Beträge bei Nachmeldungen oft auf-

grund von provisorischen Steuerfaktoren verfügt werden, doch wird eine 

mögliche Rückforderung nicht in Betracht gezogen.“  

 Schliesslich wurde ausgesagt, dass die Selbstdeklaration die IPV-

Bezüger/innen teilweise überfordern kann. Es würden somit Hürden ge-

schaffen, die es einigen Betroffenen sehr schwer macht, ihren Anspruch 

geltend zu machen. Für diese Personen würde das System dadurch nicht 

gerechter – im Gegenteil. Die Selbstdeklaration würde aufgrund der not-

wendigen Begleitung und Anleitung durch die Behörden den Vollzugs-

aufwand nochmals erhöhen.  

Für das IPV-System insgesamt wurde das Gegenwartsprinzip von den Inter-

viewpartner/innen klar abgelehnt.  

Laufende und unterjährige Anpassungen: Laufende Anpassungen werden aufgrund 

des hohen Aufwands tendenziell negativ gesehen resp. sogar als nicht durchführbar 

bezeichnet. Eine weitere Möglichkeit wurde in den Interviews vorgeschlagen: Es 
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wäre denkbar, die Ermittlung des Anspruchs anstatt einmal pro Jahr halbjährlich 

vorzunehmen. Somit könnte das System zeitnäher gestaltet werden. Aber natürlich 

führt auch diese Lösung zu einem Mehraufwand bei den Gemeinden. Aufgrund der 

Schwierigkeiten bei der Datenlieferung einiger Gemeinden (Datenqualität) beur-

teilt die SVA ein solches Vorgehen als „nicht möglich“.  

Zentralisierung der Steuerdaten: In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls disku-

tiert, ob die Zentralisierung der Steuerdaten eine Verbesserung bringt. Der Kon-

sens war, dass die Zentralisierung geringe Effekte auf die Aktualität hat. Der Ab-

lauf würde sich lediglich um 2-3 Wochen verkürzen. Aber: Durch die Zentralisie-

rung der Steuerdaten wäre es leichter möglich, unterjährige Anpassungen vorzu-

nehmen. Von einer Person wurde zudem ausgesagt, dass die Zentralisierung nur 

dann effektiv wäre, wenn auch die Einwohnerdaten zentral integriert würden.  

 

Einschub: Zentralisierung der Steuerdaten – Projekt ZüriPrimo 

Das Projekt „ZüriPrimo“ sieht die Schaffung eines Gesamtsystems zur integrier-

ten Steuerbewirtschaftung vor. „ZüriPrimo“ wird während des Zeitraums 2004-

2018 durchgeführt und besteht aus 12 – gestaffelt eingeführten – Einzelprojekten 

(sog. Realisierungseinheiten). Eine dieser Realisierungseinheiten (RE01) be-

zweckt den Aufbau eines zentralen Steuerregisters sowie die Schaffung von Da-

tenschnittstellen mit den kommunalen Veranlagungssystemen. Im Jahr 2011 wa-

ren bereits 99% aller Steuerpflichtigen darin erfasst; bis 2014 sollen es 100% 

sein.
48

  

Neben dem Potenzial die Zeitnähe des IPV-Systems zu verbessern, hat eine Zent-

ralisierung der Steuerdaten weitere Vorteile:   

 Die Datenqualität bei der Datenlieferung würde vereinheitlicht, was den 

Vollzugsaufwand reduziert.  

 Weiter wäre es leichter möglich, die Bemessungsgrundlage zu korrigieren 

(z.B. Aufrechnungen der Abzüge, Einbezug des steuerbaren Vermögens).  

 Schliesslich hat die Zentralisierung der Steuerdaten den Vorteil, dass nur 

noch ein IT-Programm zur Ermittlung der Anspruchsberechtigung resp. 

zur Berechnung der Höhe der IPV verwendet wird. Die Qualität der zur-

zeit von den Gemeinden verwendeten IT-Programme scheint gemäss In-

terviewaussage unterschiedlich zu sein.  

 

                                                      

48  Vgl. Entwicklungs- und Finanzplanung 2013-2016, Finanzdirektion, S. 242.  
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Spätere Auszahlung der IPV: Wie bereits in Kapitel 4.3. erwähnt, steht die Zeitnä-

he in Konflikt mit dem Termin der Auszahlung. Würde die Prämie den Bezü-

ger/innen z.B. erst ab Mitte Jahr verbilligt, wäre hier ein grösserer Spielraum mög-

lich. Dies ist gemäss Interviewaussage allerdings zwingend zu verhindern: Vor-

schüssige Zahlungen durch die IPV-Bezüger/innen seien auf jeden Fall zu vermei-

den – selbst wenn dies eine geringere Zeitnähe bedeutet. Das wichtigste Argument 

dagegen stellt die Tatsache dar, dass von vorschüssigen Zahlungen alle IPV-

Bezüger/innen betroffen wären, während die fehlende Zeitnähe nur bei bestimmten 

Bezüger/innen problematisch ist. Würde man die Auszahlung der IPV verschieben, 

würden viele „bestraft“.  

Systemwechsel: Die Individuelle Benachrichtigung ist im Vergleich zu automati-

schen Auszahlungssystemen (ohne Antrag) und auch zu reinen Antragssystemen 

weniger zeitnah. Das System der Individuellen Benachrichtigung wurde in den 

Interviews allerdings als sehr gut bezeichnet. Ein Systemwechsel kommt für den 

grössten Teil der Interviewpartner/innen daher nicht in Frage. Von einem Inter-

viewpartner wurde jedoch eine Lösung vorgeschlagen, welche das Verfahren ver-

kürzen könnte: Bereits im Rahmen der Steuererklärung sollte die IPV beantragt 

werden. Somit würde die Benachrichtigung mit anschliessendem Antrag wegfal-

len.  

Beurteilung 

Im Bereich des Ablaufs wird mit der Verschiebung des Stichtages bereits eine 

bessere Zeitnähe erreicht. Gemäss Aussage der SVA sind dann die dreijährigen 

Steuerdaten von ca. 95% der Anspruchsberechtigten definitiv (anstelle von ca. 

80% wie bisher).  

Eine grössere Zeitnähe des Gesamtsystems ist bei einer Zentralisierung der Steuer-

daten zu erreichen. Alternativ könnten folgende Lösungsvarianten geprüft werden:  

 Antrag auf IPV im Rahmen der Steuererklärung: Dieser Vorschlag stellt 

u.E. eine innovative Lösung dar, welche hinsichtlich Wirkung auf die 

Zeitnähe und Detailausgestaltung (z.B. was passiert bei Fristerstreckun-

gen?) näher geprüft werden könnte. Der Nachteil ist, dass – auch wenn der 

Vorschlag keinen eigentlichen Systemwechsel darstellt – die Bevölkerung 

weniger aktiv werden muss (Grund: Die Steuererklärung ist auf jeden Fall 

einzureichen). Es ist davon auszugehen, dass die Bezugsquote steigen 

würde.   

 Verwendung von provisorischen Steuerdaten: Die Verwendung von provi-

sorischen Steuerdaten wäre ebenfalls eine Alternative, allerdings mit dem 
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Nachteil eines höheren Aufwands. Wie weit die provisorischen von den 

definitiven Daten auseinanderliegen, müsste im Rahmen einer statistischen 

Auswertung überprüft werden. 

 

Empfehlung: Mit der Zentralisierung der Steuerdaten (ZüriPrimo) sollten unterjäh-

rige Anpassungen der IPV vorgenommen werden. Alternativ könnten die Verwen-

dung von provisorischen Steuerdaten oder die Beantragung der IPV im Rahmen 

der Steuererklärung geprüft werden.  

 

5.1.2.  Punktuelle Verbesserungen der Zeitnähe  

Lösungsmöglichkeiten  

Punktuell können Probleme, welche aufgrund der fehlenden Zeitnähe resultieren, 

folgendermassen gelöst werden:  

Personen mit verschlechterten finanziellen Verhältnissen: Bei verschlechterten 

finanziellen Verhältnissen besteht die Möglichkeit eines Gesuchs zur Neu-

Berechnung der IPV. Auch andere Kantone berücksichtigen die Veränderung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse. Mit Blick auf ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-

Verhältnis legen viele Kantone nach wie vor eine Grenze fest, ab welcher sie die 

Veränderung berücksichtigen (zwischen 20 und 30 Prozent des Einkommens), 

teilweise auch eine minimale Dauer der Veränderung. 
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Tabelle 6 Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den kantonalen IPV-

Systemen  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter der Kantone und Interviews mit Kantonsvertreter/innen 

(2013)   

 

Personen mit verbesserten finanziellen Verhältnissen: Interessant ist, dass es Kan-

tone gibt, welche nicht nur die Möglichkeit zu einem Gesuch bei einer Reduktion 

des Einkommens ermöglichen, sondern ein beidseitiges System eingerichtet haben, 

d.h. substanzielle Einkommenserhöhungen sind zu melden.  

ZH ja nein

BE ja
bei erheblicher (min. 30% zum Vorjahr) und dauerhafter (2 Jahre) Veränderung 

des Familieneinkommens

LU ja

Zusätzlicher Anspruch möglich, wenn Steuerveranlagung des 

Anspruchsjahres um min. 25% von der ursprünglichen 

Berechnungsgrundlage abweicht

UR ja
Änderung des Einkommens im Vorjahr: Neu-Berechnung bei mindestens 25% 

Einkommensreduktion, Änderung im laufenden Jahr: Keine Berücksichtigung

SZ nein -

OW ja
Anrechenbares Einkommen und Vermögen entspricht offensichtlich nicht der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Antragsstellers

NW k.A. k.A.

GL ja
erhebliche Veränderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (zulasten 

oder zugunsten der versicherten Person)

ZG ja massgebendes Einkommen muss 2011 mind. 25% tiefer sein als 2010

FR nein -

SO ja wenn in Zahlungsfähigkeit stark beeinträchtigt

BS ja
wenn aktuelles Einkommen um mind. 20% abweicht und mind. 3 Monate 

andauert

BL ja
wenn Einkommen um mind. 20% verringert (Vorjahr im Vergleich zu 

Veranlagung)

SH k.A. k.A.

AR k.A. k.A.

AI k.A. k.A.

SG ja
wenn Einkommen offensichtlich nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 

entspricht

GR ja Änderung des anrechenbaren Einkommens um mindestens 20%

AG ja mindestens 20% Veränderung, mindestens 6 Monate Dauer

TG ja verschlechterte wirtschaftliche Verhältnisse, nachträgliche Rückerstattung

TI ja beträchtliche Einkommensänderung (z.B. Arbeitslosigkeit seit 6 Monaten)

VD ja bei einem Unterschied von über 20% (postitv oder negativ)

VS ja
Vorjahr: wenn massgebendes Einkommen 30% niedriger oder wenn 

wesentlich und dauerhaft höher

NE ja wenn Einkommen mindestens 20% geringer

GE ja wesentliche und nachhaltige Verschlechterung

JU ja auf Antrag wird Vorjahr berücksichtigt

Kanton
Gesuch 

möglich?
Bedingungen für eine Neu-Berechnung
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Im Kanton Basel-Stadt müssen Bezüger/innen von Prämienverbilligungen melden, 

wenn ihr Einkommen um 20 Prozent oder mehr steigt. Wer dies nicht tut, muss die 

IPV zurückzahlen und eine Aufwandsgebühr entrichten (zwischen 0 und 150 

CHF). Pro Jahr betrifft dies ca. 3'000 Dossiers (rund 20% der Fälle). Allerdings 

werden oftmals auch Einkommensveränderungen unter 20 Prozent gemeldet, um 

sicher zu gehen. Bei der nächsten Steuerveranlagung werden dann alle Fälle über-

prüft, bei welchen sich das Einkommen um mehr als 20 Prozent verändert hat und 

die dies nicht gemeldet haben. Gemäss Interviewaussage sind dies weniger als 5 

Prozent. Das System ist im Sinne der Gleichbehandlung von Einkommensredukti-

onen und Einkommenserhöhungen positiv zu betrachten, allerdings ist es auch sehr 

aufwändig. Den Kantonen Neuenburg und Wallis, welche ein ähnliches System 

kennen, fehlen dann auch oft die Ressourcen, um diese Überprüfungen umfassend 

vorzunehmen. Nicht nur der Aufwand für die Kontrollen fällt an, sondern die 

Rückforderungen führen teilweise auch zu Betreibungen und Einsprüchen. Zwar 

kann bei allen Personen, welche weiterhin anspruchsberechtigt bleiben, die Kor-

rektur direkt über die Krankenkassen erfolgen (d.h. die Rückforderung wird direkt 

von der Verbilligung in Abzug gebracht). Dies kann allerdings ebenfalls zu Prob-

lemen und sogar zu Betreibungen führen: Wenn die IPV-Bezüger/innen nämlich 

mit der höheren IPV rechnen, ist es ihnen ggf. nicht möglich die – nun höhere – 

Prämie zu bezahlen.   

Für Zürich schätzen die Interviewpartner/innen ein solches System als ungeeignet 

ein. Zu beachten ist, dass Einkommenssteigerungen v.a. bei jungen Erwachsenen 

nach Ende ihrer Ausbildung ein Problem darstellen. Dies könnte aber auch über 

andere Mechanismen entschärft werden. So werden beispielsweise in St. Gallen 

Sonderbestimmungen für Personen geprüft, welche eine Ausbildung abgeschlossen 

haben. In Diskussion ist, dass bei dieser Gruppe die aktuellen Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse verwendet werden.  

 

Personen mit unbekannten finanziellen Verhältnissen: Steuerdaten fehlen primär 

bei jungen Erwachsenen, Zuzüger/innen und Personen mit veränderten wirtschaft-

lichen Verhältnissen.  

Grundsätzlich könnte für diese Personen der Ansatz von St. Gallen übernommen 

werden: Liegen keine definitiven Steuerdaten vor, werden die provisorischen Da-

ten verwendet (insb. Personen mit veränderten persönlichen Verhältnissen). Liegen 

auch keine provisorischen Steuerdaten vor (insb. junge Erwachsene), wird das 

Gegenwartsprinzip angewandt. St. Gallen stützt – der geringeren Komplexität we-
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gen – bei diesen Fällen auf das Bruttoeinkommen (anstelle des korrigierten Rein-

einkommens) ab.  

Auch im Kanton Aargau ist eine Umstellung auf das Gegenwartsprinzip in Diskus-

sion, falls keine Steuerdaten vorliegen. Bislang werden – gleich wie im Kanton 

Zürich – die zu einem Stichtag letzten definitiv verfügbaren Steuerdaten verwen-

det. Geplant ist nun eine Änderung, dass immer die Steuerdaten berücksichtigt 

werden, welche 3 Jahre zurückliegen (im Vergleich zum IPV-Jahr). Sollten diese 

Daten nicht vorhanden sein, wird das Gegenwartsprinzip angewandt. Ein solcher 

Vorschlag wäre auch in Zürich möglich. Ein weiterer Vorteil der Umstellung ist, 

dass mit der Festlegung auf die dreijährigen Steuerdaten verhindert wird, dass mit 

derselben Steuererklärung mehrmals IPV bezogen werden kann. Dies ist bei-

spielsweise bei Studierenden relevant, welche nach Studienabschluss mit dem Ein-

reichen der Steuererklärung zuwarten, um nochmals eine höhere IPV zu erhalten. 

Bei jungen Erwachsenen in Ausbildung würde der bereits diskutierte Gesamtan-

spruch für Personen in Ausbildung zusammen mit ihren Eltern die Situation zu-

sätzlich entschärfen. Andere Kantone kennen diesbezüglich folgende Ansätze:
49

  

 Bern kennt bereits ab 16 Jahren die Steuerpflicht. Somit sind bei Volljäh-

rigkeit die Steuerdaten bereits vorhanden.  

 Neuenburg verzichtet auf einen Automatismus bei den jungen Erwachse-

nen, es ist ein Antrag notwendig (wobei der individuelle Fall geprüft 

wird).  

 Basel-Landschaft verwendet die Steuerdaten des Vorjahres (sobald diese 

vorliegen), dann erfolgt ein rückwirkender Anspruch.  

 Wallis verwendet ebenfalls die Steuerdaten des Vorjahres, sofern diese 

vorhanden sind, ansonsten stützt sich der Kanton auf das Gegenwartsprin-

zip ab (z.B. Lohnausweis).  

 Im Kanton Luzern tritt das Problem – wie bei anderen Kantonen mit einem 

gemeinsamen Anspruch von Eltern und jungen Erwachsenen in Ausbil-

dung – weniger oft auf. Aber wenn, dann müssen die Anspruchsberechtig-

ten so lange warten, bis die ersten Steuerdaten vorhanden sind.  

 Wallis und Aargau haben bis zum Alter von 20 Jahren einen gemeinsamen 

Anspruch von Eltern und jungen Erwachsenen definiert.  

 Uri nimmt – gleich wie Zürich – ein Einkommen und Vermögen von Null 

an, wenn keine Steuerdaten vorliegen.  

 

                                                      

49  Quelle: Interviews mit Kantonsvertreter/innen  
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Beurteilung 

Punktuelle Verbesserungen der Zeitnähe bei Personen ohne Steuerdaten: Folgen-

der Ansatz ist u.E. bei Personen ohne Steuerdaten zu empfehlen: Liegen keine 

definitiven Steuerdaten vor, werden die provisorischen Daten verwendet. Liegen 

auch keine provisorischen Steuerdaten vor, wird das Gegenwartsprinzip ange-

wandt. Bei jungen Erwachsenen in Ausbildung käme alternativ auch ein gemein-

samer Anspruch mit den Eltern bis zum Vorliegen der ersten Steuererklärung in 

Frage (vgl. dazu auch Kapitel 5.3. ).  

Punktuelle Verbesserungen der Zeitnähe bei verschlechterten finanziellen Verhält-

nissen: Im Bereich der Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse wäre zu 

prüfen, ob nicht wieder gewisse Bedingungen für einen Antrag eingeführt werden 

können. Dies ist aufgrund des Urteils des Sozialversicherungsgerichts möglicher-

weise schwierig durchzusetzen. Trotzdem sollte man sich bewusst machen, dass 

die jetzige Situation noch unbefriedigender ist. Dabei sind folgende Überlegungen 

zu beachten: 

 Das Vorgehen, dass Kriterien für eine Neu-Berechnung festgelegt werden, 

entspricht einer gängigen Praxis der Kantone. Mindestens 11 Kantone (ei-

nige Angaben fehlen) haben Prozentsätze einer minimalen Einkommens-

veränderung definiert. Aber nicht nur in der Praxis, sondern auch in Ge-

richtsurteilen wurden Grenzwerte als zulässig beurteilt. In einem Urteil des 

Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 11.1.1996 wurde der ge-

setzliche Wortlaut „die letzte rechtskräftige Steuerveranlagung dient nicht 

als Bemessungsgrundlage, wenn sie mit der aktuellen wirtschaftlichen La-

ge offensichtlich nicht übereinstimmt“ nicht nur akzeptiert, sondern sogar 

konkretisiert: In Anlehnung an Regelungen in der AHV sowie bei der 

Grundstückgewinnbesteuerung im Kanton Zürich sei eine Veränderung 

dann offensichtlich, wenn sie mindestens 25% betrage.  

 Analog zur Regelung, dass geringfügige IPV-Beträge erst gar nicht ausbe-

zahlt werden, wäre es u.E. vertretbar, nur grössere Einkommensverände-

rungen zu berücksichtigen. Betrachtet man zudem nicht nur einen Mo-

ment, sondern einen längeren Zeitraum, gleichen sich die Einkommens-

veränderungen möglicherweise wieder aus (denn nicht nur verschlechterte, 

sondern auch verbesserte finanzielle Verhältnisse werden erst mit einer 

zeitlichen Verzögerung berücksichtigt).   

 Die heutige Regelung korrigiert bereits kleine Einkommensänderungen 

zwischen dem Berechnungsjahr (z.B. 2010 für das IPV-Jahr 2013) und 

dem Auszahlungsjahr. Allerdings werden nur Änderungen berücksichtigt, 



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

60 

für welche zumindest provisorischen Steuerdaten vorliegen (das heisst 

Änderungen, welche 2012 oder früher auftraten). Bei Änderungen im IPV-

Jahr muss abgewartet werden, bis die Steuererklärung 2013 vorliegt. Die 

jetzige Regelung kann somit auch nicht gewährleisten, dass Personen, 

welche im IPV-Jahr auf eine (höhere) IPV angewiesen sind, diese auch 

dann erhalten, wenn sie sie wirklich benötigen; es besteht immer eine 

Zeitverzögerung. Insofern ist die heutige Regelung im Gesamtbild des 

Systems nicht verhältnismässig. Aus unserer Sicht wäre es besser, Grenz-

werte für die Nachmeldungen einzuführen, dafür auch wirtschaftliche Ver-

änderungen im IPV-Jahr selbst zu berücksichtigen. Eine Voraussetzung 

dazu wäre u.E. allerdings nicht nur die Voraussetzung der substanziellen, 

sondern auch der dauerhaften Einkommensveränderung, analog zu Rege-

lungen in anderen Kantonen (z.B. Bern, Basel-Stadt, Genf, Wallis, Aar-

gau).
50

 Beispiel Kanton Aargau: Bei einer Einkommensverschlechterung 

kann ein Antrag zur Neu-Berechnung der IPV gestellt werden, sofern die 

Einkommensveränderung mindestens 20 Prozent beträgt und mindestens 6 

Monate andauert. Das Gesuch kann im laufenden IPV-Jahr sofort nach 

Ablauf der 6 Monate gestellt werden. Der Lösungsvorschlag generiert al-

lerdings administrativen Mehraufwand und kann bestehende Probleme im 

System ggf. noch verstärken (Asymmetrie zwischen Einkommenserhö-

hung und Einkommensverschlechterung, unterschiedliche Behandlung der 

Einwohner/innen verschiedener Gemeinden). Schliesslich wäre zu klären, 

ob die Anpassung der IPV ab Antrag oder rückwirkend ab Eintritt des Er-

eignisses angepasst werden sollte.  

 Das Urteil des Sozialversicherungsgerichts im Kanton Zürich kritisierte 

nicht nur die 30 Prozent Regelung, sondern auch den Umstand, dass nicht 

klar sei, welches Jahr für die Berechnung massgebend ist. Die Kombinati-

on dieser beiden Umstände wurde als willkürlich beurteilt. Eine klare Fest-

legung auf einen bestimmten Zeitpunkt (z.B. t-3) wäre daher möglicher-

weise bereits hilfreich.   

 

Punktuelle Verbesserungen der Zeitnähe bei verbesserten finanziellen Verhältnis-

sen: Eine Verpflichtung, dass IPV-Bezüger/innen substanzielle Einkommenserhö-

hungen melden müssen, wird von den Interviewpartner/innen als zu aufwändig und 

ungeeignet beurteilt. Allenfalls könnte die Einführung des Gegenwartsprinzips für 

jüngere Personen geprüft werden, da diese Gruppe am meisten von – systematisch 

                                                      

50  Die Anspruchsvoraussetzung reicht dabei von drei Monaten (Basel-Stadt) bis zu 2 Jahren (Bern).  
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– verbesserten finanziellen Verhältnissen betroffen ist (Personen nach Ende ihrer 

Ausbildung). Dies ist aber mit einem gewissen administrativen Aufwand verbun-

den, dessen Kosten dem Nutzen gegenüber abgewogen werden müssen. Verzichtet 

man darauf, bleibt eine gewisse Asymmetrie im System bestehen. Diese könnte 

mit der Zentralisierung der Steuerdaten (unterjährige Anpassungen) und der damit 

verbundenen Verbesserung der Zeitnähe des Gesamtsystems allerdings deutlich 

entschärft werden (vgl. Abschnitt 5.1.1. ).  

 

Empfehlung: Bei Personen ohne Steuerdaten sollten die provisorischen Steuerdaten 

verwendet werden, falls auch diese nicht vorliegen, ist das Gegenwartsprinzip in 

Erwägung zu ziehen. Bei Personen mit substanziell und dauerhaft verschlechterten 

finanziellen Verhältnissen sollten wieder Grenzwerte eingeführt werden; zudem ist  

das IPV-Jahr ebenfalls zu berücksichtigen.  

5.2.  Bemessungsgrundlage 

5.2.1.  Massgebliches Einkommen  

Problem 

Die Verwendung des steuerbaren Einkommens kann dazu führen, dass relativ gut 

gestellte Personen aufgrund von einmaligen Sondereffekten (z.B. Renovation des 

Hauses) in der Steuererklärung ein tiefes steuerbares Einkommen aufweisen und 

somit Anspruch auf IPV haben. Die betroffenen Personen können bei einem ein-

maligen Sondereffekt sogar bis zu dreimal von der IPV profitieren (1. Jahr: Gesuch 

aufgrund veränderter wirtschaftlicher Verhältnisse, 2. Jahr: Anpassung der IPV im 

Rahmen der automatischen Ermittlung, 3. Jahr: Nutzung einer Fristerstreckung zur 

Einreichung der Steuererklärung, um nochmals die IPV auf Basis der älteren Steu-

erdaten zu erhalten).   

Lösungsmöglichkeiten 

Es bieten sich zwei Lösungsvarianten an:  

 Die Basis (steuerbares Einkommen) wird verändert und es wird stattdessen 

z.B. das Bruttoeinkommen oder das Reineinkommen verwendet.  

 Es werden Korrekturfaktoren eingebaut. Das heisst: Zum steuerbaren Ein-

kommen werden gewisse Zuzüge und Abzüge berechnet.  

Wie nachfolgende Tabelle zeigt, verwenden die meisten Kantone das steuerbare 

Einkommen als Basis für die Bemessungsgrundlage, gefolgt vom Reineinkommen 
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und Nettoeinkommen. 19 Kantone bereinigen danach die Basis der Bemessungs-

grundlage noch um diverse Zuzüge und Abzüge, um die wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit besser abzubilden.  

 

Tabelle 7 Bemessungsgrundlage in den kantonalen IPV-Systemen  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter und Websites der Kantone, Interviews mit Kantonsver-

treter/innen (2013) 

Anmerkung: Luzern wird das System umstellen (Basis Nettoeinkommen mit verschiedenen Zuzügen 

und Abzügen).   

 

Die häufigsten Bereinigungen betreffen – abhängig von der Basis der Bemes-

sungsgrundlage – die Liegenschaftskosten, Beiträge in die 3. Säule, Unterhaltsbei-

träge, Aufrechnung von Steuerfreibeträgen auf Renten, Beiträge in die 2. Säule 

sowie (weitere) Sozialabzüge. Betrachtet man nur diejenigen Kantone, welche das 

steuerbare Einkommen als Basis für die Bemessungsgrundlage verwenden, stellt 

Tabelle 8 die wichtigsten Bereinigungen dar.  

ZH Steuerbares Einkommen nein

BE Reineinkommen ja

LU Steuerbares Einkommen nein

UR Nettoeinkünfte ja

SZ Bundessteuerpflichtiges Reineinkommen ja

OW Steuerbares Einkommen ja

NW Reineinkommen nein

GL Bruttoeinkommen ja

ZG Reineinkommen ja

FR Jahresnettoeinkommen ja

SO satzbestimmendes Einkommen ja

BS Nettolohn II ja

BL Steuerbares Einkommen ja

SH Reineinkommen ja

AR steuerpflichtiges Einkommen ja

AI steuerpflichtiges Gesamteinkommen ja

SG Reineinkommen ja

GR Steuerbares Einkommen nein

AG Steuerbares Einkommen nein

TG einfache Steuer (steuerbares Einkommen) nein

TI Gesamteinkommen ja

VD Nettoeinkommen ja

VS Nettoeinkommen vor den persönlichen Abzügen ja

NE Steuerliches Bruttoeinkommen ja

GE Einkommen gemäss LRDU nein

JU steuerrelevantes Einkommen ja

Kanton Basis der Bemessungsgrundlage Zuzüge / Abzüge
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Tabelle 8 Korrekturfaktoren in den kantonalen IPV-Systemen, welche das steuerba-

re Einkommen als Basis der Bemessungsgrundlage verwenden   

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter und Websites der Kantone, Interviews mit Kantonsver-

treter/innen (2013) 

 

Beurteilung 

Das steuerbare Einkommen ist eine einfache Bemessungsgrundlage und entspricht 

einem breiten politischen Konsens. Oder wie der Regierungsrat in seiner Antwort 

auf die Interpellation Schibli im Jahr 1996 schrieb: „Das Prämienverbilligungssys-

tem, welches auf der Steuergesetzgebung basiert, kann dabei nicht gerechter sein 

als das Steuersystem selbst.“ 

Die Familiensituation ist über die Sozialabzüge zudem bereits berücksichtigt. Da-

rin liegt jedoch gleichzeitig ein gewisses Risiko: Die direkte Verknüpfung zum 

Steuersystem führt zu einer schlechten Steuerung der IPV. Beispiel Uri: Der Kan-

ton Uri hatte früher ebenfalls auf das steuerbare Einkommen abgestützt. Als das 

Steuersystem und damit die Sozialabzüge verändert wurden, waren plötzlich viel 

mehr Personen anspruchsberechtigt, so dass die finanziellen Mittel nicht mehr 

ausgereicht haben. Es folgte der Wechsel zu den Nettoeinkünften als Basis der 

Bemessungsgrundlage.  

Eine solche Situation wird auch in Zürich auftreten. Denn 2012 wurden die Sozial-

abzüge erhöht, was grosse Auswirkungen auf die IPV haben wird (relevant für das 

IPV-Jahr 2015). Erstens ändern sich die Anspruchsberechtigung sowie die Zuord-

nung auf die Einkommensklassen und zweitens wird dadurch eine Vielzahl der 

IPV-Bezüger/innen berechtigt sein, ein Gesuch auf veränderte wirtschaftliche Ver-

hältnisse zu stellen, da sich ihr steuerbares Einkommen verändern wird. Dies ist 

erstens aufwändig und zweitens auch nicht im Sinne der IPV, denn die tatsächliche 

wirtschaftliche Situation der Bezüger/innen hat sich durch die Anpassung im Steu-

Zuzüge / Abzüge
Anzahl Kt. 

(von 11)
Bemerkung

Aufrechnung Abzug Liegenschaftsunterhaltskosten 4 3 Fälle: über Pauschalabzug / a.o. Aufw.

Aufrechnung der Beiträge an die 3. Säule 4

Weitere Sozialabzüge 4 1  Fall: Aufrechnung der Abzüge

Aufrechnung der Beiträge an die 2. Säule 3

Aufrechnung der Rentenfreibeträge 3

Aufrechnung der gemeinnützigen Zuwendungen 2

Abzug der Kapitalabfindungen 2

Aufrechnung Zweitverdienerabzug 1

Kein Negativsaldo bei den Liegenschaftskosten 1

Aufrechnung Schuldzinsen 1

Aufrechnung Vorjahresverluste 1

Abzug Unterhaltsbeiträge 1
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ersystem natürlich nicht verändert. Bei grösseren Änderungen im Steuersystem, 

sollten daher die Einkommensgrenzen der IPV überprüft und ggf. angepasst wer-

den.  

Alternativ könnten Reineinkommen oder Nettoeinkommen als Bemessungsgrund-

lage verwendet werden. Aber nur mit der Verwendung einer anderen Einkom-

mensgrundlage wird die Bemessungsgrundlage nicht gerechter:   

 Beispiel Nettoeinkommen: Unterhaltsbeiträge (bezahlte wie auch erhaltene 

Beiträge) wären zu bereinigen. Auch Krankheits- und Behinderungskosten 

müssten abgezogen werden.  

 Beispiel Reineinkommen: Ohne Berücksichtigung von Sozialabzügen 

würden Familien – als klar definierte Zielgruppe der IPV – schlechter ge-

stellt.  

Aber auch das steuerbare Einkommen muss bereinigt werden, wie die Mehrheit der 

befragten Personen der Meinung ist. So führen die zulässigen Abzüge dazu, dass 

aufgrund der hohen (zulässigen) Abzüge Personen anspruchsberechtigt sind, die 

nicht zur Zielgruppe gehören. Zur Bestimmung der Korrekturfaktoren ist eine 

quantitative Analyse zu empfehlen. Dabei sollten insbesondere diejenigen Korrek-

turfaktoren näher geprüft werden, welche von anderen Kantonen verwendet wer-

den (insbesondere Beiträge 3. Säule, Einkaufsbeiträge 2. Säule, Liegenschaftskos-

ten). 

Eine Bereinigung führt zu einem höheren Aufwand. Die Aussagen der Gemeinden 

gingen diesbezüglich jedoch stark auseinander: Während einige Gemeindevertre-

ter/innen den zusätzlichen Aufwand als vertretbar bezeichneten, waren andere der 

Ansicht, dass der Vollzug in den Gemeinden unmöglich würde, wenn noch Zuzüge 

und Abzüge berücksichtigt werden. Als wichtige Voraussetzung wurde schliesslich 

das Vorliegen der Daten in elektronischer Form genannt.  

 

Empfehlung: Gewisse Abzüge (nicht zwingende Ausgaben) sollten aufgerechnet 

werden. Davon unabhängig gilt: Bei grösseren Änderungen im Steuersystem (z.B. 

bei den Sozialabzügen), sollten die Einkommensgrenzen der IPV überprüft und 

ggf. angepasst werden. 
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5.2.2.  Einbezug des Vermögens  

Problem  

Das Vermögen beeinflusst – sofern eine Vermögensgrenze nicht überschritten wird 

– die Höhe der IPV nicht. Relativ vermögende Personen ohne Einkommen erhalten 

somit die höchste IPV.  

Lösungsmöglichkeiten 

Alle Kantone ausser dem Kanton Zürich berücksichtigen die Höhe des Vermögens 

bei der Berechnung der IPV. In praktisch allen Fällen (ausser Thurgau und Genf) 

geschieht dies, indem ein Anteil des Vermögens (steuerbares Vermögen, Netto-

vermögen oder Reinvermögen) als Einkommen dazu gerechnet wird. Die Sätze 

variieren jedoch stark: Der Kanton Solothurn kann bis zu 50 Prozent des satzbe-

stimmenden Vermögens anrechnen, die Kantone Nidwalden und Jura berücksich-

tigen nur 3 Prozent des Reinvermögens resp. des steuerrelevanten Vermögens. Der 

am häufigsten gewählte Prozentsatz (Modus) ist ein Zuschlag von 10 Prozent (al-

lerdings basierend auf unterschiedlichen Vermögensgrundlagen, z.B. steuerbares 

Vermögen oder Reinvermögen).  

Eine Alternative zu diesem Vorgehen wurde in den Interviews genannt: Man könn-

te Vermögensklassen bilden und eine IPV nach Einkommen und eine nach Ver-

mögen berechnen. Die tiefere der beiden würde dann ausbezahlt.  
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Tabelle 9 Rolle des Vermögens in den kantonalen IPV-Systemen  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter und Websites der Kantone, Interviews mit Kantonsver-

treter/innen (2013) 

 

Beurteilung 

Aus Sicht der Effektivität sollte das Vermögen teilweise angerechnet werden – wie 

bei allen anderen Kantonen und wie bei einer Vielzahl anderer Sozialleistungen in 

Zürich. Bezüglich Höhe sind 10 Prozent ein gängiger Wert. Viele Kantone ver-

wenden diese Grösse und auch der Bundesrat sah in der zweiten Revision des 

KVG eine Anrechnung des steuerbaren Vermögens um 10 Prozent vor, was dann 

jedoch nicht übernommen wurde. Bei den Ergänzungsleistungen werden ebenfalls  

10 Prozent des Vermögens (nach Abzug von Schulden) als Einkommen angerech-

net.   

Ein grosser inhaltlicher Kritikpunkt am Einbezug des Vermögens kam in den In-

terviews mehrfach zur Sprache: Rentner/innen, welche als Einkommen nur die 

ZH nein -

BE ja 5% Reinvermögen

LU ja 10% steuerbares Vermögen

UR ja 15% steuerbares Vermögen

SZ ja 10% Reinvermögen

OW ja 20% steuerbares Vermögen

NW ja 3% Reinvermögen

GL ja 10% steuerbares Vermögen

ZG ja 10% Reinvermögen

FR ja 5% steuerbares Vermögen

SO ja 20% - 50% satzbestimmendes Vermögen

BS ja 10% steuerbares Vermögen über Freibetrag

BL ja 20% steuerbares Reinvermögen

SH ja 10% steuerpflichtiges Vermögen

AR ja 10% steuerpflichtiges Vermögen

AI ja 10% steuerpflichtiges Gesamtvermögen

SG ja 10% steuerbares Vermögen

GR ja 20% steuerbares Vermögen

AG ja 20% steuerbares Vermögen

TG ja in Bemessungsgrundlage drin

TI ja 6.7% Nettovermögen (1/15)

VD ja
5% Vermögen gemäss Steuererhebung über 

Freibetrag

VS ja 5% aufgewertetes Nettovermögen

NE ja 10% Nettovermögen nach Pauschalabzug 

GE ja in Bemessungsgrundlage drin

JU ja 3% steuerrelevantes Vermögen

Kanton
Wird das Vermögen teilweise als 

Einkommen angerechnet?
Falls ja: Wie ist der Zuschlag?
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AHV aufweisen, aber über Wohneigentum verfügen, würden schlechter gestellt. 

Bereits bei der Herabsetzung der Vermögensgrenze für Einzelpersonen seien viele 

Rentner/innen plötzlich nicht mehr anspruchsberechtigt und teilweise auf die EL 

angewiesen gewesen. Besonders problematisch sei, dass das Vermögen in Form 

eines Hauses nicht liquide ist und somit nicht für die Prämienzahlung verwendet 

werden kann. Dieser Kritikpunkt ist sicherlich berechtigt, kann jedoch durch ge-

eignete Massnahmen abgemildert werden: 

 Der Vermögenszuschlag darf nicht zu gross sein.  

 Es muss einen Freibetrag geben.  

 Die Auswirkungen wären zu simulieren und ggf. könnten als Ausgleich 

die Einkommensgrenzen nach oben verschoben werden.  

 Das Vermögen eines Hauseigentümers wird nicht gleich bewertet wie li-

quides Vermögen. Beispiel Basel-Stadt: Das Liegenschaftsvermögen wird 

speziell berechnet und entspricht lediglich 25 Prozent des Steuerwerts.
51

  

Zu empfehlen ist auf jeden Fall, dass eine allfällige Berücksichtigung des steuerba-

ren Vermögens über die prozentuale Anrechnung erfolgt und nicht über die Bil-

dung von Vermögensklassen. Denn dadurch entstehen wiederum Schwelleneffek-

te, die es zu vermeiden gilt. Daher sollte man mit der Anpassung des IPV-Systems 

keine neuen schaffen. Anmerkung: Mit der Vermögensgrenze ist bereits ein 

Schwelleneffekt im System vorhanden. Dieser würde jedoch mit der teilweisen 

Anrechnung des steuerbaren Vermögens entfallen, da die Vermögensobergrenze 

aufgehoben würde.  

Gemäss den Interviewaussagen würde der Aufwand zur Anspruchsermittlung stei-

gen. In einem Interview wurde diesbezüglich – ähnlich wie bei den Korrekturfak-

toren der Bemessungsgrundlage – ausgesagt, dass der Aufwand für die Gemeinde 

nicht mehr vertretbar wäre. Andere Gemeinden schätzen den zusätzlichen Auf-

wand hingegen als gering ein (z.B. nur ein Initialaufwand bei der Programmie-

rung).  

 

Empfehlung: Ein Teil des steuerbaren Vermögens (z.B. 10 Prozent) ist als Ein-

kommen anzurechnen.  

 

                                                      

51  Auch bei der Bereinigung des steuerbaren Einkommens kann das eigengenutzte Eigentum speziell 

behandelt werden. Beispiel Neuenburg: Es wird zwischen eigen- und fremdgenutztem Wohneigen-

tum unterschieden (Einkünfte aus Fremdnutzung werden angerechnet, der Eigenmietwert hingegen 

nicht). 
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5.3.  Junge Erwachsene in Ausbildung  

Problem  

Junge Erwachsene haben einen eigenständigen Anspruch auf IPV. Personen in 

Ausbildung können daher eine hohe IPV erhalten, obwohl sie von ihren (vermö-

genden) Eltern finanziert werden.  

Lösungsmöglichkeiten  

Nur vier Kantone gewähren jungen Erwachsenen in jedem Fall einen eigenständi-

gen Anspruch. In 19 Kantonen wird – sofern gewisse Kriterien erfüllt sind – ein 

gemeinsamer Anspruch für Eltern und junge Erwachsene berechnet (bei drei Kan-

tonen ist diese Information nicht verfügbar). Die häufigsten Kriterien für einen 

gemeinsamen Anspruch sind: 

 Ausbildung, teilweise Erstausbildung (z.B. UR) oder Erst- und Zweitaus-

bildung (z.B. ZG)  

 Gemeinsamer Wohnsitz mit den Eltern 

 Kinder- oder Unterstützungsabzug für Ausbildung bei Steuererklärung der 

Eltern 

 Unterhaltspflicht der Eltern (dieses Kriterium entspricht im Grunde dem 

Kriterium Erstausbildung, da die Unterstützungspflicht der Eltern – sofern 

zumutbar – so lange besteht, bis das Kind eine Ausbildung abgeschlossen 

hat)   

Die Kriterien unterscheiden sich nach Kanton. Ihnen allen gemeinsam ist jedoch 

die Idee, dass bei jungen Erwachsenen, deren Eltern unterhaltspflichtig sind und / 

oder die ihre Kinder offensichtlich unterstützen, die wirtschaftliche Situation der 

Eltern mit berücksichtigt werden soll.  
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Tabelle 10 Kriterien für einen gemeinsamen Anspruch junger Erwachsener in den 

kantonalen IPV-Systemen  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter und Websites der Kantone, Interviews mit Kantonsver-

treter/innen (2013) 

Anmerkung: Für die Kantone AI, TG, JU liegen keine Informationen vor.   

 

Der Kanton Basel-Landschaft wird ab 2014 voraussichtlich für alle ledigen jungen 

Erwachsenen einen gemeinsamen Anspruch mit den Eltern einführen (aktuell gilt 

noch der eigenständige Anspruch). Mit dieser Massnahme ist eine Einsparung von 

geschätzten 7 Mio. CHF pro Jahr verbunden (= 6% der Ausgaben für die Prämien-

verbilligung).  

Beurteilung 

Eines der Ziele der Prämienverbilligung ist, Familien mit unterem und mittlerem 

Einkommen zu unterstützen (u.a. mit der bundesrechtlichen Vorgabe, die Prämien 

von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung um mindestens 50% zu ver-

billigen). Dieses Ziel wird mit einem gemeinsamen Anspruch junger Erwachsener 

mit ihren Eltern besser erreicht als mit einem eigenständigen Anspruch von jungen 

Aus-

bildung

Wohn-

sitz

Steuer-

abzug

Unterhalts-

pflicht

Fin. Unter-

stützung 

Eltern

Alter
Ein-

kommen

Zivil-

stand

Aus-

bildungs-

zulage

BE x x

LU x x x

UR x x x

SZ x

GL x x

ZG x x

FR x

SO x x

BS x

SH x

AR x x* x

SG x

GR x

AG x x x

TI x x

VD x x

VS x x

NE x x

GE** x x

Total 12 5 4 4 3 3 2 1 1

* Bei gemeinsamem Wohnsitz: vollständige Verbilligung

** Nur eines der beiden Kriterien muss erfüllt sein. 
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Erwachsenen. Gleiches sagt beispielsweise auch Donatsch (2011)
52

: „Es entspricht 

dem Sinn und Zweck von Art. 65 Abs. 1–3 KVG, dass der Prämienverbilligungsan-

spruch junger Erwachsener in Ausbildung – ungeachtet ihrer zivilrechtlichen 

Mündigkeit – unter Berücksichtigung der Einkommens- und Vermögensverhältnis-

se ihrer Eltern festgelegt wird.“ Aus unserer Sicht sollte daher unter bestimmten 

Bedingungen ein gemeinsamer Anspruch von jungen Erwachsenen und ihren El-

tern gelten.  

Die in Tabelle 10 aufgeführten Kriterien sind dabei u.E. folgendermassen zu beur-

teilen:  

 Ausbildung / Unterhaltspflicht: Die Unterhaltspflicht ist grundsätzlich ein 

geeignetes Kriterium für den gemeinsamen Anspruch. Operationalisiert 

werden kann sie durch das Kriterium „Erstausbildung“.  

 Der Wohnsitz ist u.E. skeptisch zu beurteilen: Jemand, dem eine eigene 

Wohnung finanziert wird, sollte keine höhere IPV erhalten als jemand, der 

aus Kostengründen zuhause wohnt.  

 Steuerabzug und Ausbildungszulage: Diese beiden Kriterien sind grund-

sätzlich sinnvoll. Denn: Bei beiden nehmen die Eltern Leistungen in An-

spruch resp. bezahlen weniger Steuern, weil sie ihre Kinder während derer 

Ausbildung unterstützen. Insofern ist es gerechtfertigt, bei der Berechnung 

der IPV ebenfalls auf diese Unterstützung abzustellen.  

 Finanzielle Unterstützung der Eltern: Das Kriterium der finanziellen Un-

terstützung durch die Eltern bedeutet, dass der Anspruch auf IPV der selb-

ständig besteuerten Person in Ausbildung nur dann zukommt, wenn sie 

selbst für ihren Unterhalt aufkommt. Das Kriterium ist inhaltlich geeignet. 

Die Beurteilung darüber kann im Rahmen der Steuererklärung erfolgen 

(dies tut z.B. der Kanton Aargau). Wenn die Eltern einen Kinderabzug für 

volljährige Kinder in Erstausbildung geltend machen, bestätigen sie 

dadurch, dass sie zur Hauptsache für den Unterhalt der Person in Ausbil-

dung aufkommen.
53

 Das Kriterium „finanzielle Unterstützung“ entspricht 

daher demjenigen des „Steuerabzugs“.  

 Alter: Gewisse Kantone berücksichtigen ergänzend (TI, VS) oder aus-

schliesslich (SH) das Alter der jungen Erwachsenen. Dieses Kriterium 

hängt nicht direkt mit der Unterstützung durch die Eltern zusammen, hat 

                                                      

52  Vgl. Donatsch, M. (2011): „Die Festsetzung des Prämienverbilligungsanspruches junger Erwach-

sener in Ausbildung“, in: Jusletter 31. Januar 2011 
53  Vgl. z.B. die Wegleitung des Kantons Zürich zur Steuererklärung 2012, S. 27.  



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

71 

jedoch einen zentralen Vorteil: Die jungen Erwachsenen haben erst dann 

einen eigenständigen Anspruch, wenn auch erste Steuerdaten vorliegen.  

 Einkommen: Bern und Genf gewähren nur dann einen eigenständigen An-

spruch, wenn das Einkommen der jungen Erwachsenen über einem Mini-

malwert liegt. Die Idee dabei ist, dass bei einem sehr tiefen Einkommen 

davon ausgegangen werden kann, dass die Person finanziell unterstützt 

wird. Der Vorteil des Kriteriums ist die grundsätzlich einfache Ermittlung 

(über die Steuerdaten der jungen Erwachsenen). Nachteile sind, dass die 

Ermittlung nur dann erfolgen kann, wenn überhaupt Steuerdaten vorliegen 

und dass die Annahme in Bezug auf die Unterstützung sowie die Definiti-

on der Grenzwerte nur Näherungswerte an die Wirklichkeit darstellen. 

Möglicherweise werden junge Personen auch über dem Grenzwert von den 

Eltern unterstützt (und andere Personen darunter nicht).  

 Zivilstand: Der Kanton Bern verwendet ergänzend den Zivilstand als Kri-

terium (nur ledige Personen haben zusammen mit den Eltern einen An-

spruch).  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Kriterien sollten einfach zu ermitteln (und 

zu überprüfen) sein. Ein besonders geeignetes Kriterium ist u.E. die Unterhalts-

pflicht der Eltern, welche durch die Bedingung „Erstausbildung“ operationalisiert 

werden kann. Dieses Kriterium wird von der Hälfte aller Kantone verwendet und 

ist ohne Mehraufwand zu ermitteln. Denn bereits heute senden junge Erwachsene 

in Ausbildung beim Einreichen des Antrags einen Ausbildungsnachweis. Dieser 

kann als Kriterium für den gemeinsamen Anspruch dienen. Um dem Datenschutz 

zu genügen, ist gemäss Aussage des kantonalen Steueramts das Einverständnis der 

Eltern notwendig. Die Kantone Basel-Landschaft und Wallis verlangen sogar, dass 

die Antragstellenden eine Kopie der Steuerveranlagung ihrer Eltern mitschicken.  

 

Einige Interviewpartner/innen waren der Ansicht, dass die jungen Erwachsenen 

einen eigenständigen Anspruch auf IPV haben sollten, da sie ja auch eigenständig 

Steuern zahlen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass andere Sozialleis-

tungen wie z.B. die Alimentenbevorschussung oder auch die Kleinkinderbeiträge 

einen gemeinsamen Anspruch für junge Erwachsene im selben Haushalt kennen.  

Aus unserer Sicht schwerer wiegt hingegen folgender Fehlanreiz, der im Zusam-

menhang mit dem gemeinsamen Anspruch genannt wurde: Junge Erwachsene mit 

vermögenden Eltern geben nicht an, dass sie sich in Ausbildung befinden und er-
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halten somit die IPV für junge Erwachsene nicht in Ausbildung.
54

 Es wäre daher 

denkbar, dass für junge Erwachsene das System der Individuellen Benachrichti-

gung durch ein reines Antragssystem ersetzt wird. Dies würde die Personen zwin-

gen, selbst aktiv zu werden, was einen Bezug ausserhalb der Zielgruppe reduzieren 

würde. Zu empfehlen ist, dass die jungen Erwachsenen ihrem Antrag die Steuerda-

ten der unterstützungspflichtigen Eltern beilegen.
55

 Dennoch gibt es gewisse Her-

ausforderungen im Vollzug, die es zu klären gilt: 

 Bei Eltern mit Wohnsitz in anderen Kantonen ist zu prüfen, wie die finan-

ziellen Verhältnisse einfliessen können.
56

    

 Einige Eltern werden nicht bereit sein, ihre Steuerfaktoren mitzuteilen. In 

diesen Fällen muss eine Lösung gesucht werden, um eine Ungleichbehand-

lung der jungen Erwachsenen zu vermeiden.   

 

Empfehlung: Bei jungen Erwachsenen in Erstausbildung sollte ein Gesamtan-

spruch mit den (unterhaltspflichtigen) Eltern gelten. Weiter könnte das System der 

Individuellen Benachrichtigung bei jungen Erwachsenen durch ein reines Antrags-

system ersetzt werden.  

 

5.4.  Junge Erwachsene nicht in Ausbildung 

Problem 

Jungen Erwachsenen wird eine Prämienverbilligung für Kinder gewährt. Diese ist 

unabhängig vom Einkommen. Da die Prämien für junge Erwachsene relativ nahe 

bei den Prämien für Erwachsene ab 26 Jahren liegen, kann dies dazu führen, dass 

die IPV für geringverdienende junge Erwachsene tiefer ist als für Erwachsene ab 

26 Jahren (mit demselben Einkommen). Dies ist nicht bedarfsgerecht.  

Die Regelung, dass jungen Erwachsenen, die eine Erwachsenenprämie (anstatt 

einer reduzierten Prämie) bezahlen, eine IPV für Erwachsene vergütet wird, setzt 

                                                      

54  Diese Problematik wird umso stärker, je kleiner der Unterschied in der IPV zwischen jungen 

Erwachsenen in Ausbildung und nicht in Ausbildung ist. Eine Gleichbehandlung von jungen Er-

wachsenen in Ausbildung und nicht in Ausbildung würde sogar zu substanziellen Fehlanreizen 

führen.  
55  Dieses Vorgehen würde auch ein weiteres Problem, das genannt wurde (längere Verfahren durch 

die Information und Prüfung des gemeinsamen Anspruchs), lösen.  
56  Da sich die kantonalen Steuersysteme teilweise substanziell unterscheiden (z.B. in Bezug auf die 

Sozialabzüge), entspricht das steuerbare Einkommen in anderen Kantonen nicht demjenigen im 

Kanton Zürich.  
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zudem falsche Anreize. Die Wahl der Krankenkasse darf die IPV nicht beeinflus-

sen.    

Lösungsmöglichkeiten 

Die Prämienverbilligung für junge Erwachsene, die nicht in Ausbildung sind, soll-

te angepasst werden. Dabei sind drei Varianten denkbar: 

 Die Prämienverbilligung wird angehoben auf die IPV für junge Erwachse-

ne in Ausbildung.  

 Die Prämienverbilligung wird nach Einkommen differenziert, dabei wer-

den dieselben IPV-Beiträge gewährt wie für Erwachsene ab 26 Jahren.  

 Die Prämienverbilligung wird nach Einkommen differenziert, dabei wer-

den aber etwas tiefere IPV-Beiträge gewährt als für Erwachsene ab 26 Jah-

ren.  

Beurteilung 

Die erste Lösung führt dazu, dass sich die IPV für eine Person reduziert, sobald sie 

26 Jahre alt wird – auch wenn ihr Einkommen gleich geblieben und die Prämie 

sogar gestiegen ist.
57

 Dies ist schwer nachvollziehbar. Ausserdem gibt es auch bei 

erwerbstätigen jungen Erwachsenen Unterschiede in den Einkommen. Es wäre 

nicht bedarfsgerecht, diesbezüglich keine Unterscheidung zu treffen. Im Kantons-

vergleich zeigt sich, dass nur die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft keine 

Unterscheidung zwischen jungen Erwachsenen in Ausbildung und nicht in Ausbil-

dung treffen (Grund: Zu grosser Aufwand für die Überprüfung, ob die jungen Er-

wachsenen in Erstausbildung sind oder nicht).  

Die zweite Lösung – dieselben Beiträge für junge Erwachsene und Erwachsene ab 

26 Jahren – ist insofern wenig bedarfsgerecht, als sich die Durchschnittsprämien 

zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden. Die IPV sollte sich daher auch 

unterscheiden. Daher scheint die dritte Variante am geeignetsten. Die IPV-Beiträge 

für junge Erwachsene nicht in Ausbildung würden somit zumindest für Personen 

der tiefsten Einkommenskategorie ansteigen.  

 

 

 

 

 

                                                      

57  Dasselbe Argument spricht gegen die Möglichkeit, die IPV für junge Erwachsene in Ausbildung 

und nicht in Ausbildung gleich auszugestalten.  
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Empfehlung: Bei jungen Erwachsenen, die nicht in Ausbildung sind, sollte die IPV 

einkommensabhängig ausgestaltet werden. Die Regelung, dass junge Erwachsene, 

welche eine Erwachsenenprämie bezahlen, eine andere IPV erhalten als junge Er-

wachsene mit einer reduzierten Prämie, ist aufzuheben (Art. 12, Abs. 2 EG KVG). 

 

5.5.  Jährliche Schwankungen  

Problem 

Das IPV-Volumen für Erwachsene stellt einen Restbetrag dar, welcher nach Abzug 

der Aufwendungen für die Prämienübernahmen bei Bezüger/innen von Sozialhilfe 

und Zusatzleistungen, für Prämienverbilligungen bei Kindern und jungen Erwach-

senen in Ausbildung sowie für Verlustscheine resultiert.
58

 Dies führt dazu, dass die 

Mittel für die IPV von Erwachsenen jährlich schwanken und in den letzten Jahren 

gesunken sind.   

Die Variation ist zudem prozyklisch: Bei schlechter Konjunkturlage steigt i.d.R. 

die Arbeitslosigkeit und die Anzahl der Sozialhilfebezüger/innen. Das heisst: Bei 

schwieriger Wirtschaftslage wird erwachsenen IPV-Bezüger/innen – bei gleich 

bleibenden Ausgaben – weniger verbilligt als in wirtschaftlich guten Zeiten. 

Lösungsmöglichkeiten  

Die grundsätzliche Frage lautet: Will man die Prämienverbilligung insgesamt steu-

ern oder auch spezifisch die IPV? Möchte man letzteres, sind zwei Varianten 

denkbar:  

 Festlegen von Sozialzielen für Erwachsene ab 26 Jahren (und für junge 

Erwachsene nicht in Ausbildung): Die Sozialziele wären dabei nach Ein-

kommensgruppen zu differenzieren. Sie könnten entweder in Prozent defi-

niert werden (analog zu den Sozialzielen bei Kindern und jungen Erwach-

senen in Ausbildung) oder auch mittels Regelungen in Bezug auf die IPV-

Anpassungen (Beispiel: Bei tiefen Einkommen muss die IPV im Vergleich 

zum Vorjahr stärker erhöht werden als bei höheren Einkommen – dies 

würde allerdings intertemporal eine klare Verschiebung der IPV-Mittel hin 

zu den tiefsten Einkommensgruppen bedeuten). Zu beachten ist zudem 

                                                      

58  Darunter fällt ebenfalls die Entschädigung der Verwaltungskosten der SVA für die Übernahme der 

Verlustscheine. Diese Kosten sollten gemäss Interviewaussage allerdings nicht über die Mittel für 

die Prämienverbilligung gedeckt werden.  
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Folgendes: In einem dynamischen System wie dies die Prämien und Prä-

mienverbilligungen darstellen, können nicht die Anzahl Bezüger/innen,
59

 

die Höhe der Verbilligung
60

 und die Ausgaben gleichzeitig festgelegt wer-

den. Das Festlegen des neuen Sozialziels in Bezug auf den Verbilligungs-

anteil würde daher dazu führen, dass das Sozialziel der 30% Anspruchsbe-

rechtigten voraussichtlich aufgegeben werden müsste (solange der Kan-

tonsbeitrag nicht erhöht wird).   

 Entkopplung zwischen IPV und Prämienübernahmen resp. Verlustschei-

nen: Beispielsweise könnte der Bundesbeitrag vollständig für die IPV ein-

gesetzt werden. Das Sozialziel von 30% der Anspruchsberechtigten könnte 

weiterhin eingehalten werden.  

 

Das Problem tritt nicht nur in Zürich auf. Auch andere Kantone (z.B. Luzern und 

St. Gallen) kennen nur einen Topf für Prämienverbilligung und Prämienübernah-

men / Verlustscheine. Interviewpartner/innen sagten diesbezüglich aus, dass die 

Mittel für die IPV tendenziell sinken, da Prämienübernahmen steigen. Ein Ge-

sprächspartner erachtete die Entkopplung allerdings nicht als zielführend. Grund: 

Selbst bei zwei verschiedenen Töpfen würde der Druck auf die IPV bei steigenden 

Prämienübernahmen zunehmen.   

Beurteilung 

Betrachtet man die Entwicklung der IPV für eine erwachsene Person ab 26 Jahren 

in den letzten Jahren, zeigt sich ein deutliches Bild: Im Vergleich der Jahre 2010 

bis 2013 hat die IPV nicht nur relativ (vgl. Verbilligungswirkung in Abbildung 11 

auf Seite 25), sondern auch absolut abgenommen. In der tiefsten Einkommenska-

tegorie ist die IPV von 2'532 CHF (2010) auf 2'208 CHF (2013) gesunken. Die 

Abnahme bedeutet eine Reduktion von 13% und dies bei einer gleichzeitigen Prä-

miensteigerung um 12%. Selbstverständlich ist dieses Ergebnis dominiert durch 

die Anpassung des Kantonsbeitrags im Kanton Zürich (2012). Es zeigt aber eben 

auch auf, dass eine Ausgabenreduktion nur eine Gruppe (erwachsene IPV-

Bezüger/innen ab 26 Jahren) trifft; diese aber dafür umso härter. Als Lösungsvari-

ante würden wir eine Entkopplung der IPV von der restlichen Prämienverbilligung 

empfehlen, da diese Lösungsvariante u.E. leichter nachvollziehbar ist. 

 

                                                      

59  Sozialziel: 30% 
60  Kinder: 85%, junge Erwachsene in Ausbildung: 50%, andere: neu zu definieren 
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Empfehlung: Entkopplung der Prämienverbilligung (IPV) von den Prämienüber-

nahmen (restliche PV)  

 

5.6.  Unterschiedliche Vollzugspraxis in den Gemeinden 

Problem 

Die Unterschiede in der Praxis führen zu einer Ungleichbehandlung von potenziell 

anspruchsberechtigten Personen verschiedener Gemeinden. Die wichtigsten Punkte 

dabei sind:  

 Die Stadt Zürich schreibt alle Personen, die eine Reduktion des Einkom-

mens aufweisen, an, dass ein Gesuch aufgrund veränderter wirtschaftlicher 

Verhältnisse gestellt werden kann. Andere Gemeinden tun dies nicht resp. 

nur bei bestimmten Personengruppen (z.B. Rentner/innen).  

 Personen, welche keine Steuererklärung aufweisen, werden in einigen 

Gemeinden von der Anspruchsberechtigung gelöscht, in den meisten je-

doch nicht.  

 Auch der Umgang mit Personen, die unter dem sozialen Existenzminimum 

leben (ohne Sozialhilfe), mit Sozialhilfebezüger/innen und mit Quellen-

steuerpflichtigen differiert.  

Schliesslich ist die Datenqualität der Datenlieferung von den Gemeinden an die 

SVA ebenfalls sehr unterschiedlich.  

Lösungsmöglichkeiten 

Grundsätzlich sind drei Lösungsvarianten denkbar:  

 Mehr Hilfestellungen und Weisungen vom Kanton (in diesem Zusammen-

hang wurde in zwei Interviews auch das Programm, mit welchem viele 

Gemeinden zur Berechnung der IPV arbeiten (NEST), kritisiert, welches 

kompliziert sei und keine Korrekturen zulasse)  

 Ermittlung der Anspruchsberechtigung durch den Kanton für die kleineren 

Gemeinden (diese Möglichkeit ist an die Zentralisierung der Steuerdaten 

gekoppelt)  

 Ermittlung der Anspruchsberechtigung durch den Kanton für alle Gemein-

den (diese Möglichkeit ist an die Zentralisierung der Steuerdaten gekop-

pelt)  
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Beurteilung 

Zur Frage, ob der Kanton die IPV die Ermittlung der Anspruchsberechtigung und 

die Berechnung der IPV übernehmen sollte, herrschte in den Interviews Uneinig-

keit. Während Kantonsvertreter/innen dies tendenziell begrüssten, waren die Inter-

viewpartner/innen aus den Gemeinden klar der Meinung, dass dies problematisch 

sei. Insbesondere deshalb, weil der Kanton sehr weit von den Bezüger/innen ent-

fernt sei und die Nähe der Gemeinden bessere Leistungen ermöglichen. Beispiel: 

Eine Gemeinde geht bei jungen Erwachsenen in möglicherweise problematischen 

Lebenssituationen den Umständen genauer nach (z.B. indem die Verhältnisse der 

Eltern angeschaut werden). Bei Bedarf können weitere Sozialleistungen angeboten 

werden. Bei einem Vollzug durch die Gemeinden haben die IPV-Bezüger/innen 

zudem leichteren Zugang zur Beratung.
61

 Zu beachten ist allerdings, dass die Bera-

tung auch in anderen Kantonen bei den Gemeinden liegt, auch wenn die IPV an-

sonsten beim Kanton angesiedelt ist. Gemäss einer Interviewaussage müssen die 

Gemeinden auch kontrollieren können, ob es nicht zu Mehrfachbezügen (z.B. im 

Rahmen der EL) kommt.  

Grundsätzlich gilt, dass eine Anspruchsermittlung durch den Kanton in jedem Fall 

an eine Zentralisierung der Steuerdaten geknüpft ist. Dies sollte ab 2014 (geschätz-

te Abdeckung von 100% aller Steuerpflichtigen) oder spätestens ab 2018 (Ab-

schluss des Gesamtsystems ZüriPrimo) der Fall sein.
62

 Unabhängig davon, emp-

fehlen wir aber, den Vollzug zu vereinheitlichen,
63

 z.B. mit folgenden Massnah-

men:   

 Regelmässige Treffen (z.B. einmal pro Jahr) zwischen der Gesundheitsdi-

rektion des Kantons Zürich und den Gemeindevertreter/innen zur Diskus-

sion von Problembereichen und dem Umgang damit oder auch das Ange-

bot von Schulungen des IPV-Personals zur Professionalisierung der 

Dienstleistungen. Besonders wichtig wären solche Treffen bei einer Ände-

rung des Verfahrens.  

 Möglicherweise ist auch eine systematische Befragung bei den Gemeinden 

sinnvoll. Was sind ihre täglichen Probleme in der Praxis? Wie gehen sie 

                                                      

61  Die Wichtigkeit solcher Beratungstätigkeiten zeigt sich beispielsweise auch im Umstand, dass sich 

über die Hälfte der anspruchsberechtigten Haushalte jedes Jahr bei der SVA über die IPV infor-

miert. 
62  Vgl. Entwicklungs- und Finanzplanung 2013-2016, Finanzdirektion, S. 242.  
63  Zu beachten: Auch bei einer Zentralisierung der Steuerdaten bleiben die Gemeinden in die IPV 

eingebunden (Quellensteuerpflichtige, Einwohnerdaten). Insbesondere werden sie unabhängig von 

der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden weiterhin die ersten Ansprechpartner der 

Anspruchsberechtigten darstellen.  
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damit um? Was sind Good Practices? Im Rahmen der vorliegenden Studie 

hat sich gezeigt, dass die Lösungsansätze der Gemeinden (z.B. im Umgang 

mit Personen ohne Steuerdaten) vielfältig sind.  

 

Aus unserer Sicht sollte sich der Kanton bei allfälligen Empfehlungen / Weisungen 

an den Good Practices der Gemeinden orientieren (s.o.). Weiter ist eine enge Ori-

entierung an den gesetzlichen Bestimmungen zu empfehlen.  

Beispiel Gesuch bei einer Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse: Im EG 

KVG ist das Antragssystem festgelegt (Art. 9, Abs. 3): „Weichen die aktuellen 

wirtschaftlichen Verhältnisse im Auszahlungsjahr massgebend von den definitiven 

Steuerfaktoren am Stichtag ab oder verändern sich die persönlichen Verhältnisse, 

kann bei der Gemeinde ein Antrag auf Prämienverbilligung gestellt werden.“ In 

diesem Sinne ist keine aktive Information der betroffenen Bevölkerung (Individu-

elle Benachrichtigung) vorgesehen.   

 

Empfehlung: Schulungen der Gemeinden, vermehrter Austausch zwischen Kanton 

und Gemeinden, Befragung (Bedürfnisse und Lösungsvarianten der Gemeinden)  

 

5.7.  Quellensteuerpflichtige 

Problem 

Die Datenqualität bei den Quellensteuerpflichtigen scheint ungenügend. Dies führt 

gemäss Interviewaussagen dazu, dass anspruchsberechtigte Personen teilweise 

nicht informiert werden oder dass nicht-anspruchsberechtigte Personen fälschli-

cherweise als Personen mit Anspruch ausgewiesen werden. Weiter wird bei den 

Quellensteuerpflichtigen der Bemessungszeitpunkt zwei Jahre vor dem Bezugsjahr 

genommen, während bei den IPV-Bezüger/innen des ordentlichen Steuerregisters 

die dreijährigen Steuerdaten verwendet werden. Dies stellt eine gewisse Ungleich-

behandlung dar.  

Lösungsmöglichkeiten und Beurteilung  

Eine Lösungsvariante ist, anstelle der zweijährigen Steuerfaktoren die dreijährigen 

Steuerdaten zu verwenden.   

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die Verbesserung der Quellensteu-

erproblematik durch die Massnahmen im Rahmen von ZüriPrimo. Das seit 1985 

bestehende System ist veraltet und wird daher durch ein neues ersetzt. Von diesem 



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

79 

werden Erleichterungen im Prozess erwartet. Im Auszug aus dem Protokoll des 

Regierungsrates vom 20. April 2011
64

 wird beispielsweise ausgesagt, dass mit dem 

neuen System „der Datenfluss zwischen dem Kantonalen Steueramt, den Arbeit-

gebern, den Gemeindesteuerämtern und den quellensteuerpflichtigen Personen 

[…] insgesamt verbessert werden [kann]“. Speziell erwähnt werden die höhere 

Qualität der Steuerdaten und die Reduktion manueller Prozesse und dadurch des 

zeitlichen Aufwands. Die Einführung eines Pilotbetriebs des neuen Systems ist 

bereits auf Anfang bis Mitte 2014 vorgesehen.   

Aus unserer Sicht ist der Vorschlag des Wechsels auf dreijährige Steuerdaten prak-

tikabel; er weist zudem den Vorteil auf, bei allen Steuerpflichtigen auf denselben 

Bemessungszeitpunkt zurück zu greifen. 

 

Empfehlung: Wechsel von zweijährigen auf dreijährige Steuerdaten bei Quellen-

steuerpflichtigen. Zu beachten: Bereits in Umsetzung ist die Einführung einer neu-

en Steuerapplikation bei Quellensteuerpflichtigen (im Rahmen von ZüriPrimo).   

  

                                                      

64  Vgl. 517. Kantonales Steueramt, ZüriPrimo (Realisierungseinheit 07, Ersatzbeschaffung Quellen-

steuer), S. 6.  



Evaluation Prämienverbilligungssystem Kanton Zürich B,S,S.  
 

 

80 

5.8.  Zwischenfazit  

Nachfolgende Tabelle führt unsere Lösungsvorschläge nach Problemfeldern auf.  

 

Tabelle 11 Übersicht Lösungsvorschläge  

 Problemfeld Lösungsvorschlag 

A
n

sp
r
u

ch
sb

er
e
ch

ti
g

u
n

g
 u

n
d

 B
er

ec
h

n
u

n
g

  

Berechnungsbasis: dreijährige Steuerda-

ten, besonders problematisch bei sub-

stanziellen Einkommensveränderungen 

und bei Personen ohne Steuerdaten   

Unterjährige Anpassungen der IPV 

(Voraussetzung: Zentralisierung der 

Steuerdaten)*  

Personen ohne Steuerdaten: Prov. Steu-

erdaten, evtl. Gegenwartsprinzip 

Gesuche bei Einkommensreduktionen: 

Berücksichtigung IPV-Jahr  

Gesuche bei Einkommensreduktionen: 

Die manuelle Abwicklung ist kostenin-

tensiv und weist nur bei substanziellen 

Einkommensänderungen ein positives 

Kosten-Nutzen-Verhältnis auf 

 

Gesuche bei Einkommensreduktionen: 

Grenzwerte (substanzielle Änderung 

und minimale Dauer)  

Bemessungsgrundlage Berücksichtigung von Korrekturfaktoren  

Einbezug des steuerbaren Vermögens 

Eigenständiger Anspruch von jungen 

Erwachsenen unabhängig von ihrer 

tatsächlichen wirtschaftlichen Situation 

(keine Berücksichtigung von elterlichen 

Unterstützungsleistungen)  

Gesamtanspruch junge Erwachsene in 

Erstausbildung und Eltern; Einführung 

eines reinen Antragssystems für junge 

Erwachsene   

H
ö

h
e 

 

IPV für junge Erwachsene nicht in Aus-

bildung ist einkommensunabhängig und 

abhängig von der Wahl der Krankenkas-

se  

Einkommensabhängige IPV und Aufhe-

bung von Art. 12, Abs. 2 EG KVG  

Jährliche Schwankungen der Mittel für 

die IPV 

Entkopplung IPV – restliche PV  

V
er

fa
h

re
n

  

Unterschiede in der Vollzugspraxis in 

den Gemeinden 

Schulungen, vermehrter Austausch, 

Befragung (Professionalisierung der 

Gemeinden)  

Verfahren bei Quellensteuerpflichtigen  

 

Wechsel von zwei- auf dreijährige Steu-

erfaktoren 

Zu beachten: Bereits in Umsetzung ist 

die Einführung einer neuen Steuerappli-

kation im Rahmen von ZüriPrimo, wel-

che die Datenqualität voraussichtlich 

massgeblich verbessert. 

 

* Alternative: Prüfung der Verwendung von provisorischen Steuerdaten (in Bezug auf die 

Abweichung zu den definitiven Steuerdaten)  sowie der Beantragung der IPV im Rahmen 

der Steuererklärung  
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6. Auswirkungen der Optimierungsvorschläge    

Die vorliegende Evaluation hat das Prämienverbilligungssystem nach ausgewähl-

ten Referenzkriterien beurteilt. Dabei zeigten sich verschiedene Problembereiche; 

für diese haben wir Lösungsvarianten entwickelt. Nicht alle der Probleme sind 

allerdings gleich relevant (unterschiedliche Anzahl betroffene Personen) und nicht 

alle Lösungen gleich wirksam (unterschiedliche Wirkungen auf Kosten und Sozi-

alziele). Das vorliegende Kapitel behandelt daher die Auswirkungen der Lösungs-

vorschläge:  

 Wie viele Personen sind von der Änderung betroffen? Wir unterscheiden 

dabei jeweils zwischen den potenziell betroffenen Personen (Grundge-

samtheit) und den direkt Betroffenen. Beispiel: Vom Einbezug des steuer-

baren Vermögens sind potenziell alle IPV-Bezüger/innen betroffen, direkt 

relevant ist die Änderung aber nur für Personen, welche ein steuerbares 

Vermögen von grösser Null aufweisen.   

 Welche Auswirkung hat die Änderung auf die Ausgaben der IPV? Wir be-

trachten die Auswirkung unter der Annahme, dass die Änderung isoliert 

durchgeführt wird. Genau dies wäre in der Realität aber nicht der Fall. 

Denn: Reduzierte IPV-Ausgaben bedeuten nicht geringere Kosten / Leis-

tungen, sondern erlauben es vielmehr, die Ausgaben woanders zielgerich-

teter einzusetzen (z.B. Erhöhung der IPV-Beiträge für Erwachsene in den 

tiefsten Einkommenskategorien oder Anpassung der Einkommensgrenzen 

an die Teuerung). 

 Welche Auswirkung hat die Änderung auf den Vollzugsaufwand?  

 Welche Auswirkung hat die Änderung auf die Sozialziele resp. die Ziele 

des KVG? Wir betrachten hierbei insbesondere das Sozialziel des Kantons 

Zürich „30% sollen anspruchsberechtigt sein“ sowie die KVG-Ziele „Be-

rücksichtigung der aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse“ 

und „keine vorschüssigen Zahlungen durch die IPV-Bezüger/innen“.
65

  

 

Die Lösungsvorschläge lassen sich in drei Gruppen einteilen:  

 Massnahmen, welche alle IPV-Bezüger/innen betreffen (z.B. Professiona-

lisierung der Gemeinden). Diese Massnahmen haben in Bezug auf die An-

zahl der betroffenen Personen definitionsgemäss den grössten Effekt. Pro 

Person ist die Wirkung allerdings u.U. klein. 

                                                      

65  Vgl. dazu das Kapitel 3.2. Die weiteren darin genannten Sozialziele sind bei unseren Lösungsvor-

schlägen weniger betroffen.  
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 Massnahmen, welche grundsätzlich alle IPV-Bezüger/innen betreffen, aber 

nur für einen Teil relevant sind (z.B. Korrekturfaktoren bei der Bemes-

sungsgrundlage). Diese Massnahmen können teilweise einen grossen Ef-

fekt haben wie beispielsweise der Einbezug des steuerbaren Vermögens 

zeigt.  

 Massnahmen, welche nur bestimmte Gruppen von IPV-Bezüger/innen be-

treffen (z.B.  Gesamtanspruch junge Erwachsene in Ausbildung und ihren 

Eltern, Verfahren bei Quellensteuerpflichtigen). Diese Massnahmen haben 

in Bezug auf die Anzahl betroffenen Personen einen kleineren Effekt. Für 

die einzelnen Bezüger/innen sind sie allerdings u.U. sehr relevant.   

 

Tabelle 12 stellt die Auswirkungen im Überblick dar. Datenquellen bilden die 

Auswertungen der SVA Zürich für das vorliegende Mandat sowie ihr Jahresbericht 

2012, die Studie der Wirtschafts-Mathematik AG (2007) sowie die Aussagen in 

den Interviews.  

Zu beachten ist, dass im Rahmen der vorliegenden Studie keine quantitativen 

Auswertungen durchgeführt wurden. Die Angaben beziehen sich daher auf verfüg-

bare Daten und sind lediglich als grobe Schätzungen, in Bezug auf die Verände-

rung der Ausgaben und des Aufwands auch nur als qualitative Einordnung zur 

Bedeutung der Varianten, zu verstehen.  
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Tabelle 12 Auswirkungen der Lösungsvorschläge   

 Lösungsvorschlag Anzahl betroffene Personen 
Auswirkung 

IPV-Ausgaben 

Auswirkung 

Vollzug 

Auswirkung Sozialziele / 

Ziele KVG  
Weiteres 

1 Unterjährige An-

passungen der IPV 

(Voraussetzung: 

Zentralisierung der 

Steuerdaten)*   

Grundgesamtheit: alle IPV-Bezüger (2012: 

345‘558 Personen / 227‘870 Haushalte)  

Direkt betroffen: Bezüger mit veränderten 

wirtschaftlichen Verhältnissen (2012: 2‘799 

Haushalte) / Personen ohne Steuerdaten 

(2012: junge Erwachsene: 40‘843 Personen, 

weitere: k.A.)  

Sinkend (bislang: 

einseitige Berück-

sichtigung von 

Einkommensre-

duktionen)  

Initialauf-

wand, danach: 

gegenläufige 

Effekte   

KVG-Ziel „Berücksichtigung 

der aktuellsten Einkommens- 

und Familienverhältnisse“ 

wird verbessert  

Voraussetzung: Zü-

riPrimo, ist voraus-

sichtlich 2018 abge-

schlossen  

Aktualität und Effekti-

vität werden verbessert 

2 Personen ohne 

Steuerdaten: Ver-

wendung von prov.  

Steuerdaten, evtl. 

Gegenwartsprinzip 

Grundgesamtheit:  

Junge Erwachsene ohne Daten (2012: 

40‘843 Personen) 

Weitere (Zuzüger, etc.): k.A.   

Direkt betroffen: Personen mit Einkommen 

grösser Null  

Sinkend (nicht 

alle Personen 

ohne Steuerdaten 

haben ein Ein-

kommen von 

Null)  

Steigend KVG-Ziel „Berücksichtigung 

der aktuellsten Einkommens- 

und Familienverhältnisse“ 

wird verbessert  

Sozialziel „30% sollen an-

spruchsberechtigt sein„ kann 

weniger leicht erreicht werden 

Aktualität und Effekti-

vität werden verbessert 

3 Gesuche bei Ein-

kommensreduktio-

nen: Berücksichti-

gung IPV-Jahr 

Grundgesamtheit (= direkt betroffen): 

Haushalte mit veränderten Verhältnissen 

(2012: 2‘799 Haushalte) 

Steigend  Steigend KVG-Ziel „Berücksichtigung 

der aktuellsten Einkommens- 

und Familienverhältnisse“ 

wird verbessert  

Aktualität wird verbes-

sert 

4 Gesuche bei Ein-

kommensreduktio-

nen: Grenzwerte 

(substanzielle Än-

derung und minima-

le Dauer)   

Grundgesamtheit: Haushalte mit veränder-

ten Verhältnissen (2012: 2‘799 Haushalte)  

Direkt betroffen: Haushalte mit Verände-

rungen unter Grenzwert  

Sinkend Sinkend Keine  Effizienz wird verbes-

sert  

Vorschlag evtl. in 

Kombination mit 1 

oder 3 besser durch-

setzbar  

* Alternative: Prüfung der Verwendung von provisorischen Steuerdaten (in Bezug auf die Abweichung zu den definitiven Steuerdaten)  sowie der Beantragung der IPV im 

Rahmen der Steuererklärung  
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 Lösungsvorschlag Anzahl betroffene Personen 
Auswirkung 

IPV-Ausgaben 

Auswirkung 

Vollzug 

Auswirkung Sozialziele / 

Ziele KVG  
Weiteres 

5 Bemessungsgrund-

lage: Berücksichti-

gung von Korrek-

turfaktoren 

Grundgesamtheit: alle IPV-Bezüger (2012: 

ca. 350‘000 Personen / 230‘000 Haushalte) 

Direkt betroffen: Personen mit IPV-

Anpassungen (Faktoren gemäss Studie 

Wirtschafts-Mathematik AG (2007): 9% 

der Haushalte) 

Sinkend (Faktoren 

gemäss Studie 

Wirtschafts-

Mathematik AG 

(2007): Reduktion 

der IPV-

Ausgaben um 6%) 

Initialauf-

wand, danach: 

heterogene 

Aussagen in 

den Inter-

views  

Sofern Einkommensober-

grenze nicht verändert wird: 

Sozialziel „30% sollen an-

spruchsberechtigt sein„ kann 

weniger leicht erreicht werden 

Effektivität wird ver-

bessert 

6 Bemessungsgrund-

lage: Einbezug des 

steuerbaren Vermö-

gens  

Grundgesamtheit: alle IPV-Bezüger (2012: 

ca. 350‘000 Personen / 230‘000 Haushalte)  

Direkt betroffen: Personen mit steuerbarem 

Vermögen (2012: 175‘945 Personen)  

Sinkend Initialauf-

wand, danach: 

heterogene 

Aussagen in 

den Inter-

views 

Sofern Einkommensober-

grenze nicht verändert wird: 

Sozialziel „30% sollen an-

spruchsberechtigt sein„ kann 

weniger leicht erreicht werden 

Effektivität wird ver-

bessert 

7 Gesamtanspruch 

junge Erwachsene 

in Erstausbildung / 

Eltern und Einfüh-

rung eines reinen 

Antragssystems für 

junge Erwachsene  

Grundgesamtheit: Gesamtanspruch: Junge 

Erwachsene in Ausbildung (2012: 32‘524 

Personen) sowie ihre Eltern / Antragssys-

tem: alle jungen Erwachsenen  

Direkt betroffen: Gesamtanspruch: Junge 

Erwachsene mit tiefem Einkommen, deren 

Eltern nicht anspruchsberechtigt sind / 

Antragssystem: alle jungen Erwachsenen  

Sinkend (neuer 

Gesamtanspruch 

in BL: geschätzte 

Reduktion der 

Ausgaben um 7 

Mio. CHF resp. 

6% der Ausgaben 

für die PV)  

Tendenziell 

steigend  

Sozialziel „30% sollen an-

spruchsberechtigt sein„ kann 

weniger leicht erreicht werden 

Effektivität wird ver-

bessert 

8 Junge Erwachsene 

nicht in Ausbildung: 

einkommensabhän-

gige IPV, Aufhe-

bung von Art. 12, 

Abs. 2 EG KVG  

Grundgesamtheit: Junge Erwachsene nicht 

in Ausbildung (2012: 36‘201 Personen)  

Direkt betroffen: Unterschiedlich nach 

Einkommenskategorie  

Abhängig von 

Ausgestaltung, 

tendenziell stei-

gend  

Keine  Sofern Einkommensober-

grenze nicht verändert wird: 

keine  

Bedarfsgerechtigkeit 

und Effizienz werden 

verbessert 
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 Lösungsvorschlag Anzahl betroffene Personen 
Auswirkung 

IPV-Ausgaben 

Auswirkung 

Vollzug 

Auswirkung Sozialziele / 

Ziele KVG  
Weiteres 

9 Entkopplung IPV 

und restliche PV  

Grundgesamtheit (= direkt betroffen): alle 

erwachsenen IPV-Bezüger (2011: 191‘386 

Personen)  

Keine  

(Annahme)  

Keine  Keine Bedarfsgerechtigkeit 

wird verbessert 

10 Schulungen, ver-

mehrter Austausch, 

Befragung (Profes-

sionalisierung der 

Gemeinden)  

Grundgesamtheit: alle IPV-Bezüger (2012: 

ca. 350‘000 Personen / 230‘000 Haushalte) 

Direkt betroffen: Unterschiede nach Ge-

meinde  

Keine Gewisser 

Aufwand 

aufgrund der 

Schulungen  

Keine  Gleichbehandlung wird 

verbessert  

11 Wechsel von zwei- 

auf dreijährige 

Steuerfaktoren bei 

Quellensteuerpflich-

tigen 

Grundgesamtheit: alle quellensteuerpflich-

tigen IPV-Bezüger (2011: 23'980 Personen 

/ 14'971 Haushalte)  

Direkt betroffen: Personen mit Einkom-

mensänderungen  

Keine Sinkend 

(keine Kor-

rekturen der 

Gemeinden 

mehr erforder-

lich)  

KVG-Ziel „Berücksichtigung 

der aktuellsten Einkommens- 

und Familienverhältnisse“ 

wird weniger gut erreicht  

Zu beachten: Ersatz der 

Steuerapplikation für 

Quellensteuerpflichtige 

im Rahmen von Zü-

riPrimo bereits in 

Umsetzung   

Gleichbehandlung wird 

verbessert 
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7. Gesamtfazit  

7.1.  Synthese 

Das Prämienverbilligungssystem des Kantons Zürich weist – wie wohl die meisten 

Systeme – Stärken und Schwächen auf. Eine Gesamtevaluation des Systems hängt 

daher immer auch von der Gewichtung der einzelnen positiven und negativen Fak-

toren ab. Dass eine solche Gewichtung auch subjektiv ist, zeigen die Interviewaus-

sagen: Die Einschätzung des Zürcher Prämienverbilligungssystems reicht von 

„grundsätzlich gut“ über „ok, aber nicht optimal“ bis hin zu „das IPV-System des 

Kantons Zürich gehört zu den schlechtesten in der gesamten Schweiz“.   

Die nachfolgende Abbildung stellt die Gesamtevaluation des Zürcher Prämienver-

billigungssystems grafisch dar. Aufgeführt sind die heutigen Regelungen in ver-

schiedenen Bereichen, Problemfelder, die daraus resultieren und schliesslich unse-

re vorgeschlagenen Lösungsvarianten.  

Zu beachten ist, dass eine Änderung in einem Bereich Auswirkungen auf andere 

Bereiche haben kann. Solche Wechselwirkungen sind mittels Pfeilen abgebildet. 

Es ist daher zwingend notwendig, bei Änderungen das Gesamtsystem im Blick zu 

behalten. Es gilt, mittels den Verbesserungen das Gesamtsystem zu optimieren, 

allfällige Ungerechtigkeiten zu minimieren und die Kriterien Bedarfsgerechtigkeit, 

Effektivität, Aktualität, Nachvollziehbarkeit, Gleichbehandlung und Effizienz in 

ein Gleichgewicht zu bringen – immer im Wissen, dass ein Massengeschäft wie 

die IPV niemals eine absolute Gerechtigkeit erzielen kann.  
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Abbildung 16 Überblick Gesamtevaluation  

 

Anspruchs-
berechtigung 
und 
Berechnung 

Wenig aktuell / 
fehlende Daten

Dreijährige 
Steuerdaten 

Fehlende Daten: Prov. 
Daten / Gegenwartsprinzip 

Grenzwerte für Gesuche 
(Veränderung, Dauer) 

Bereich Regelung Problemfelder

Gesuche mögl.

Lösungsvorschläge

Hoher Aufwand, 
verzögert

Höhe

Unvollständiges 
Abbild 

Bemessungs-
grundlage

Berücksichtigung von 
Korrekturfaktoren 

Differenzierung 
IPV nach vers.  
Kriterien 

Unterschiede 
z.T. nicht 
bedarfsgerecht

Verfahren Keine ProblemeIndividuelle Be-
nachrichtigung

Gesamtanspruch junge Erw. 
in Ausbildung und Eltern; 
Antragssystem junge Erw. 

Berücksichtigung IPV-Jahr 

Einbezug des steuerbaren Vermögens 

Stufenmodell Keine Probleme

Einbezug 
Gemeinden

Unterschiede in 
Praxis / 
Datenqualität

Schulungen, vermehrter 
Austausch, Befragung

Zentralisierung Steuerdaten

Auszahlung Jan. Keine Probleme

Verfahren bei 
Quellensteuer-
pflicht 

Datenqualität 
ungenügend 

Wechsel von zweijährigen  
Steuerdaten auf dreijährige 
Steuerdaten

Unterjährige Anpassungen der IPV* 
(Zentralisierung Steuerdaten, ZüriPrimo)

Junge Erw. nicht in Ausb.: 
eink.abh. IPV, Aufhebung 
Art. 12, Abs. 2 EG KVG  

Entkopplung IPV - restliche PV

ZüriPrimo: Ersatz der Steuerapplikation 
(bereits in Umsetzung) 

Prämienüber-
nahmen

Übernahme 
effektive Prämie 
für SH-Bezüger

Keine Probleme 

Eigenständiger 
Anspruch junge 
Erwachsene

Unabhängig von 
tatsächlicher 
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* Alternativen: Prüfung der Verwendung von provisorischen Steuerdaten sowie der Beantragung der IPV im Rahmen der Steuererklärung  
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7.2.  Ausblick  

Die vorliegende Evaluation hat das Prämienverbilligungssystem im Rahmen einer 

Gesamtevaluation nach Referenzkriterien beurteilt. Dabei haben sich verschiedene 

Problembereiche gezeigt. Für diese haben wir Lösungsvarianten entwickelt. Es gilt 

nun, die Grundsatzentscheide zu treffen, welche dieser Lösungsvorschläge umge-

setzt werden sollen. In einer nächsten Phase sollten die gewählten Vorschläge dann 

quantifiziert werden, um die konkreten Auswirkungen der Umsetzung simulieren 

zu können. Eine solche quantitative Analyse ist u.E. insbesondere in folgenden 

Bereichen nötig:  

 Simulation der Veränderungen nach Zielgruppen: Beispiele: Welche 

Auswirkungen haben der Einbezug des steuerbaren Vermögens und der 

Einbezug von Korrekturfaktoren auf verschiedene Gruppen der IPV-

Bezüger/innen?  

 Analyse einzelner Steuerfaktoren: Welche möglichen Korrekturfaktoren 

des steuerbaren Einkommens sind bei den IPV-Bezüger/innen relevant? 

(Aktualisierung und Vertiefung der Studie der Wirtschaftsmathematik-AG 

von 2007) Evtl. auch: Welche Auswirkungen hätte die Umstellung auf das 

Reineinkommen?  

 Analyse der provisorischen Steuerdaten: Wie häufig und in welchem 

Ausmass weichen diese von den definitiven Daten ab? Ist ein Abstellen 

auf die provisorischen Steuerdaten gerechtfertigt? 

 Mögliche Analyse ausserhalb des Prämienverbilligungssystems: Hat die    

IPV-Quote kostenwirksame Auswirkungen auf andere Sozialleistungen 

(welche ggf. an die IPV anknüpfen)?  

 

Neben den quantitativen Analysen sollten in Zusammenarbeit mit den weiteren 

Akteuren der IPV folgende Fragestellungen vertieft diskutiert werden:  

 Welche Lösungen werden von den Gemeinden bei IPV-Bezüger/innen an-

gewandt, welche keine Steuerdaten aufweisen? Welche Lösungen haben 

sich bewährt (Gute Praxis)? Auch: Wie können die Datenlieferungen (so-

wohl vom kantonalen Steueramt an die Gemeinden bei den Quellensteuer-

pflichtigen als auch von den Gemeinden an die SVA) verbessert werden?  

 Welche technischen Anpassungen sind erforderlich?  

 Ist der Vollzugsaufwand vertretbar?  

 Welche gesetzlichen Anpassungen sind notwendig? Beispielsweise in Be-

zug auf einen Gesamtanspruch von jungen Erwachsenen in Ausbildung 

und ihren Eltern. 
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Anhang I: Informationsgewinnung 

Daten und Dokumente 

Gesetzliche Grundlagen auf nationaler Ebene: KVG, KVV, VPVK, Verordnung 

des EDI über die Durchschnittsprämien der Krankenpflegeversicherung für die 

Berechnung der Ergänzungsleistungen   

Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene: EG KVG, Verordnung und vom 

Kantonsrat verabschiedete Änderungen, Erläuterungen zum Teilrevisionsentwurf 

EG KVG vom 16. Juni 2010  

Unterlagen des Kantons Zürich:  

 Merkblätter zur Prämienverbilligung Kanton Zürich  

 Leitfaden zur KVG-Abrechnung Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich  

 Kreisschreiben an Gemeinden  

 Rechnungen SVA und Kanton ZH  

 Motionen und Anträge im Kantonsrat Zürich   

 Entwicklungs- und Finanzplanung des Kantons Zürich 2013-2016, Fi-

nanzdirektion 

Urteile des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich  

 

Bestehende Vorarbeiten der Gesundheitsdirektion Kanton Zürich:  

 Pflichtenheft - Evaluation des Prämienverbilligungssystems im Kanton 

Zürich, 10.11.2012 

 Wirtschafts-Mathematik AG, Dr. Rüst: Statistische Erhebung im Auftrag 

der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich, Prämienverbilligung Kt. Zü-

rich 2011 gem. Einführungsgesetz zum KVG   

 Wirtschafts-Mathematik AG, Dr. Rüst: Finanzielle Optimierung der Prä-

mienverbilligung – Modellrechnungen mit Steuerstichprobe (2007)   

 

Unterlagen der SVA Zürich:  

 Jahresbericht 2012, Durchführungsaufgaben im KVG – Jahresbericht 

2012, Broschüre „Individuelle Prämienverbilligung 2013 – Checkliste für 

Nachmeldungen“ 

 Datenauswertung der SVA vom 6. März 2013  

Unterlagen der Stadt Zürich: Auszug aus der Stellungnahme an die Gesundheitsdi-

rektion zur geplanten Revision der Verordnung zum EG KVG inkl. Anhänge mit 
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vertiefenden Informationen und Daten zur Problematik der Quellensteuerpflichti-

gen, Auswertungen zur IPV 2012 in der Stadt Zürich  

Unterlagen der Gemeinde Opfikon: Schematische Darstellung des IPV-Ablaufs für 

Personen am Ordentlichen Register und für Personen, welche quellensteuerpflich-

tig sind, Formular für die Beantragung der IPV, Zusammenstellung zur Prozessop-

timierung bei der Prämienverbilligung mit Anpassung an EG KVG und der Ver-

ordnung zum EG KVG   

Merkblätter zur Prämienverbilligung verschiedener Gemeinden  

Presseartikel zur Prämienverbilligung im Kanton Zürich  

 

Studien zur Prämienverbilligung in Zürich und weiteren Kantonen:  

 B,S,S. (2012): Monitoring 2010 – Wirksamkeit der Prämienverbilligung, 

Experten-/Forschungsberichte zur Kranken- und Unfallversicherung, im 

Auftrag des BAG  

 Donatsch, M. (2011): „Die Festsetzung des Prämienverbilligungsanspru-

ches junger Erwachsener in Ausbildung“, in: Jusletter 31. Januar 2011 

 econcept (2012): Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem des Kantons 

Zürich: Stand der Umsetzung und Ansatzpunkte für eine Harmonisierung, 

Schlussbericht  

 econcept (2009-2010): Fehlanreize im Steuer- und Sozialsystem, Schluss-

berichte der Projektphase I und II 

 Ehrler, F., Knuper, C., Bochsler, Y. (2012): Schwelleneffekte und negative 

Erwerbsanreize. Eine Analyse der kantonalen Steuer- und Transfersyste-

me, SKOS, Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Nr. 14/12 

 Interface (2006): Die Prämienverbilligung in den Kantonen: Übersicht 

über die Bemessungsgrundlage von jungen Erwachsenen in den 26 Kanto-

nen, erstellt im Auftrag der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug  

 Interface (2001): Evaluation des Vollzugs der Prämienverbilligung. Eine 

Untersuchung in den Kantonen Genf, Neuenburg, Basel-Stadt, Zürich, Lu-

zern und Appenzell Ausserrhoden, erarbeitet im Auftrag des Bundesamtes 

für Sozialversicherung. 

 Interface (2001): Evaluation des Vollzugs der Prämienverbilligung im 

Kanton Appenzell Ausserrhoden, Vertiefung zur Rahmenstudie des Bun-

desamtes für Sozialversicherung im Auftrag der Gesundheitsdirektion des 

Kantons Appenzell Ausserrhoden 
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 Interface (2001): Evaluation des Vollzugs der Prämienverbilligung im 

Kanton Luzern, Vertiefung zur Rahmenstudie des Bundesamtes für Sozi-

alversicherung  

 Zeller, R. (2009): Evaluation der Auszahlung der Krankenkassen – Prämi-

enverbilligung im Kanton Bern, erarbeitet im Auftrag des Amtes für Sozi-

alversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS) 

 

 

Im National- und Ständerat behandelte Geschäfte zur Prämienverbilligung  

 

Daten des BAG: Statistik der obligatorischen Krankenversicherung 2011, Prä-

mienübersicht  
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Interviews Kanton Zürich  

Tabelle 13 Interviewpartner/innen Kanton Zürich  

Name Institution Interview 

Raimund Renggli* 
Gesundheitsdirektion 

Kanton Zürich  

4. März 2013, 08:15-10:10 Uhr 

persönlich  

Franziska Ehrler SKOS 
12. März 2013, 14:00 -14:50 Uhr 

telefonisch 

Harald Schmid* Stadt Zürich 
20. März 2013, 14:20-18:30 Uhr  

persönlich 

Corina Syfrig Opfikon 
20. März 2013, 12:20-13:50 Uhr  

persönlich 

Nadine Zimmermann Kantonales Sozialamt 
15. März 2013, 14:00-15:20 Uhr 

persönlich 

Brigitte Köppel Kantonales Sozialamt 
15. März 2013, 14:00-15:20 Uhr 

persönlich 

Werner Lüdin* Kantonales Steueramt 
15. März 2013, 11:00-12:00 Uhr 

persönlich  

Doris Regar Wald 
25. März 2013, 16.00 – 16.40 Uhr  

telefonisch 

Hanspeter Rüst 
Wirtschafts-

Mathematik AG 

25. März 2013, 14.00-14.35 Uhr  

telefonisch 

Bernhard Peyer Herrliberg 
10. April 2013, 9.30-10.15,  

telefonisch  

Walter Bösch* SVA 
11. April 2013, 9.00-10.45,  

persönlich 

Ruedi  Pauli* SVA 
11. April 2013, 9.00-10.45,  

persönlich 

Markus König* 
Gesundheitsdirektion 

Kanton Zürich 

12. April 2013, 14.00-15.30, 

persönlich 

Joel Mingot* 
Gesundheitsdirektion 

Kanton Zürich 

12. April 2013, 14.00-15.30, 

persönlich 

Martin Gfeller Winterthur 
25. April 2013, 9.45-11.30,  

persönlich 

Josha Meier Bülach  30. April, telefonische Abklärung   

Manuela Meili / Muriel 

Schümatschek  
Schlieren 30. April, telefonische Abklärung   

Michael Sigwart Uster 3. Mai, telefonische Abklärung  

* Diese Interviewpartner nahmen zusätzlich an einer Besprechung zum Entwurf des 

Schlussberichts teil.  
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Recherche in anderen Kantonen 

 

Dokumente:  

 GDK (2012): Krankenversicherung: Prämienverbilligung – Synoptische 

Übersicht 2012  

 Merkblätter zur Prämienverbilligung der Kantone 

 Gesetzliche Grundlagen zur Prämienverbilligung in den Kantonen  

 Weitere Dokumente zur Prämienverbilligung in den Kantonen (z.B. Bot-

schaften des Regierungsrates an den Kantonsrat, Gerichtsurteile)  

 Websites der Kantone zur Prämienverbilligung  

 

Tabelle 14 Interviewpartner/innen weitere Kantone   

Name Kanton Interview Fokus des Gesprächs   

Guido  

Vogel 

Basel-Stadt 11. März 2013, 

14.00-14.30 Uhr  

Gesamtsystem, insb. Veränderung wirt-

schaftliche Verhältnisse: beidseitig, 

Rückerstattungspflicht  

Samuel 

Schütz 

Bern 11. März 2013, 

15.00-15.40 Uhr  

Gesamtsystem  

Hans  

Tanner 

Basel-

Landschaft 

20. März 2013, 

10.30-11.15 Uhr 

Gesamtsystem, insb. Systemwechsel bei 

jungen Erwachsenen, Bemessungsgrund-

lage  

Heidi  

Malnati  

Uri 20. März 2013, 

14.00-14.30 Uhr 

Gesamtsystem, insb. Bemessungsgrund-

lage, Systemwechsel  

Manuel  

Barbaz 

Neuenburg  22. März 2013, 

11:00-12:10 Uhr 

Gesamtsystem, insb. Zeitnähe des Sys-

tems (Steuerdaten des Vorjahres), Ver-

änderung wirtschaftliche Verhältnisse 

Carmen 

Meichtry  

Wallis 27. März 2013, 

9.00-9.30 Uhr 

Gesamtsystem, insb. Veränderung wirt-

schaftliche Verhältnisse 

Barbara 

Hürlimann 

Aargau 11. April 2013, 

14.10-14.40 Uhr 

Gesamtsystem, insb. Systemwechsel  
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Stefano 

Marinelli 

Luzern 24. April 2013 

9.00 – 9.35 

Gesamtsystem, insb. Systemwechsel und 

Veränderung der wirtschaftlichen Ver-

hältnisse  

Yvonne 

Dietrich 

St. Gallen  29. April 2013 

9.30 – 10.05     

Gesamtsystem, insb. Bemessungsgrund-

lage  
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Anhang II: Interviewaussagen  

Stärken des IPV-Systems in Zürich: 

 Einfaches System (3 Nennungen)  

 Effizienz / tiefe Kosten (2 Nennungen)  

 Automatismen (2 Nennungen)  

 Anlehnung an Steuerdaten (2 Nennungen)  

 Einbindung der Gemeinden (2 Nennungen)  

 Keine vorschüssigen Zahlungen der IPV-Bezüger/innen 

 Individuelle Benachrichtigung  

 Gut austarierte Stufen / dadurch leichte Steuerung  

 Kontinuität  

 

Schwächen des IPV-Systems in Zürich: 

 Geringe Zeitnähe (5 Nennungen)  

 Zu viele Akteure (2 Nennungen)  

 Kompliziertes System (2 Nennungen, z.B. Sozialleistungen mit unter-

schiedlichen Systemen)  

 Datenlieferung durch die Gemeinden (Qualität) 

 Personen, die keine Steuererklärung abgeben, sind anspruchsberechtigt 

 Umgang mit jungen Erwachsenen  

 Langsame Reaktion bei Verbesserung der Einkommensverhältnisse (bei 

Verschlechterung: schnelle Reaktion)  

 Quellensteuerpflichtige  

 Software NEST 

 Stufenmodell  

 Bemessungsgrundlage  

 Nicht-Bezugsquote  
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Anhang III: Weitere Tabellen interkantonaler Vergleich  

 

Tabelle 15 Zeitnähe der kantonalen IPV-Systeme  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012), Merkblätter und Websites der Kantone, Interviews mit Kantonsver-

treter/innen (2013) 

 

  

ZH t-3

BE t-2 (bis Juni) / t-1 (ab Juli)

LU t-2

UR t-2

SZ k.A.

OW k.A.

NW t-2

GL t-2

ZG t-2

FR t-2

SO t-2

BS t-2 resp. t-2 (unterjährige Anpassungen)

BL t-2

SH t-2

AR t-2

AI t-2

SG t-2

GR k.A.

AG t-3

TG t-1

TI t-3

VD t-3

VS t-2

NE t-1

GE t-2

JU t-2

Kanton Steuererklärung aus…
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Tabelle 16 Berechnungsmodelle der kantonalen IPV-Systeme  

 

Quelle: Übersicht GDK (2012) 

 

 

 

 

ZH Stufenmodell

BE Stufenmodell

LU Einfaches Prozentmodell

UR Einfaches Prozentmodell

SZ Einfaches Prozentmodell

OW Prozentmodell mit nach Einkommenskategorie unterschiedenem Prozentsatz

NW Einfaches Prozentmodell

GL Prozentmodell mit nach Einkommenskategorie unterschiedenem Prozentsatz

ZG Einfaches Prozentmodell

FR Prozentmodell mit nach Einkommenskategorie unterschiedenem Prozentsatz

SO Prozentmodell mit nach Einkommenskategorie unterschiedenem Prozentsatz

BS Stufenmodell

BL Einfaches Prozentmodell

SH Einfaches Prozentmodell

AR Einfaches Prozentmodell

AI Einfaches Prozentmodell

SG Prozentmodell mit nach Einkommenskategorie unterschiedenem Prozentsatz

GR Prozentmodell mit nach Einkommenskategorie unterschiedenem Prozentsatz

AG Einfaches Prozentmodell

TG Stufenmodell

TI Kombination von Stufenmodell und Prozentmodell

VD Kombination von Stufenmodell und Prozentmodell

VS Stufenmodell

NE Stufenmodell

GE Stufenmodell

JU Stufenmodell

Kanton Berechnungsmodell


